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Vorwort
Dies ist der zweite Bericht, den das Deutsche 
Institut für Menschenrechte in seiner Funktion als 
Nationale Menschenrechtsinstitution Deutsch-
lands dem Deutschen Bundestag vorlegt. Der Be-
richt erfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis zum 
30. Juni 2017. Aus den vielfältigen menschenrecht-
lichen Fragestellungen, wie sie beispielsweise in 
den Empfehlungen der Menschenrechtsgremien 
der Vereinten Nationen und des Europarats an 
Deutschland erkennbar werden, greift der Bericht 
verschiedene themen auf, die Menschen be-
treffen, die aufgrund ihrer Lebenslage besonders 
verletzlich sind. 

Mit der Situation geflüchteter Menschen in Ge-
meinschaftsunterkünften wird eine Kernvoraus-
setzung für die Integration Geflüchteter in den Blick 
genommen. Jeder Mensch braucht einen Raum ge-
schützter Privatsphäre, in dem er ganz bei sich sein 
kann. Am Bestehen wirksamen Schutzes beweist 
sich auch, wie glaubwürdig für Geflüchtete das in 
Integrationskursen gelehrte Bekenntnis Deutsch-
lands zum Rechtsstaat und zu den Menschenrech-
ten ist. Geflüchtete Menschen mit Behinderungen 
sind eine bislang zu wenig beachtete Gruppe der 
Schutzsuchenden: Menschen, die aufgrund ihrer 
körperlichen oder seelischen Beeinträchtigung 
besonders gefährdet sind, brauchen unter Umstän-
den besondere Unterbringung oder Versorgung. 
Dafür müssen sie als Menschen mit Behinderun-
gen identifiziert und ihre Bedarfe erkannt werden. 
Versäumnisse in einem frühen Stadium können zu 
schweren, gar irreversiblen Nachteilen oder Schä-
den führen und Integration verhindern.

Auch Kinder von Inhaftierten gehören zu einer für 
Öffentlichkeit und Politik weitgehend unsichtbaren 
Gruppe von Schutzbedürftigen. Die Inhaftierung 
eines Elternteils ist oftmals eine traumatisierende 
Erfahrung – rund 100.000 Kinder und Jugendliche 
in Deutschland sind schätzungsweise davon be-
troffen. Der Bericht untersucht, wie der Vorrang 
des Kindeswohls bei der Abwägung zwischen dem 

Recht des Kindes auf Umgang mit dem inhaftierten 
Elternteil und den legitimen Interessen des Straf-
vollzugs verwirklicht werden kann. 

Schließlich stellt der Bericht neue Entwicklungen 
und Erkenntnisse in ausgewählten themenberei-
chen des Vorjahresberichts dar. Damit soll erreicht 
werden, dass die jährlichen Berichte, über mehrere 
Jahre hinweg zusammen betrachtet, einen guten 
Überblick über die Entwicklung der Menschen-
rechtslage in Deutschland bieten.

Die Darstellung der Menschenrechtssituation 
beruht auf verschiedenen Datenquellen. teilweise 
wurden eigene qualitative Untersuchungen durch-
geführt. Außerdem wurden öffentlich verfügbare 
Daten, Statistiken, Dokumente und Studien aus-
gewertet, darunter Drucksachen des Bundestags 
und der Länderparlamente. Darüber hinaus hat 
das Institut für die einzelnen Berichtsteile Daten 
mithilfe von Expert_innen-Interviews, einer öffent-
lichen Konsultation und eines Fragebogens an die 
Justizministerien der Länder erhoben. An dieser 
Stelle sei ausdrücklich den Interviewpartner_in-
nen, die uns im Rahmen der Recherche für den 
Menschenrechtsbericht Auskunft gegeben haben, 
und den organisationen gedankt, die sich an der 
Konsultation beteiligt haben. Ebenso danken wir 
den Landesministerien, die den Fragebogen be-
antwortet haben.

„Niemanden zurücklassen“ – hierzu haben sich 
alle Staaten der welt in der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung bekannt. Der Bericht 
soll dazu beitragen, dass die aufgezeigten Hand-
lungsbedarfe aufgegriffen werden – damit auch in 
Deutschland die Menschenrechte aller Menschen 
verwirklicht werden.

Berlin im Dezember 2017

Prof. Dr. Beate Rudolf 
Direktorin

Michael windfuhr 
Stellvertretender Direktor
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Der Bericht 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte legt dem Deutschen Bundestag gemäß § 2 Abs. 5 DIMRG 
(Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte vom 
16.07.2015) jährlich einen Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland vor. 

Mit der Anforderung eines jährlichen Berichts über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in 
Deutschland haben der Deutsche Bundestag und der Bundesrat unterstrichen: Die Menschenrechte 
aller Menschen in Deutschland zu achten und zu verwirklichen, ist eine dauerhafte und sich immer 
wieder neu stellende Aufgabe für alle Staatsgewalt. Deshalb verlangt das Grundgesetz, regelmäßig 
die menschenrechtlichen Auswirkungen von Gesetzen zu überprüfen und gegebenenfalls durch 
Gesetz oder Änderung der Verwaltungspraxis nachzusteuern. Zudem können durch politische und 
 gesellschaftliche Veränderungen, internationale und innerstaatliche Entwicklungen sowie wissen-
schaftlichen und technischen Fortschritt neue Bedrohungen für die Menschenrechte entstehen. 
 Diese müssen erkannt und Lösungen am Maßstab der Menschenrechte entwickelt werden. Zu 
beidem – menschenrechtliche Evaluierung von Gesetzen und Erkennen neuer menschenrechtlicher 
Gefährdungslagen als Grundlage für politische Gestaltung – soll der vorliegende Bericht beitragen.

Die Menschenrechte bilden in Deutschland den zentralen verbindlichen Referenzrahmen für die Ge-
staltung unseres Gemeinwesens. Das gebietet das Grundgesetz, und das wird auch in der politischen 
wirklichkeit gelebt. Der Bericht des Instituts soll also dazu beitragen, dass die Menschenrechte aller 
Menschen hierzulande tatsächlich beachtet und verwirklicht werden. Dazu muss er beleuchten, 
welche Auswirkungen gesetzliche Regelungen, gerade auch in ihrer Anwendung, haben und wie sich 
andere Politikmaßnahmen auswirken. Nur so lässt sich erkennen, wo gegebenenfalls Handlungsbe-
darf besteht. Deshalb sieht das Gesetz vor, dass der Deutsche Bundestag zu dem Bericht des Insti-
tuts Stellung nehmen soll. Die menschenrechtliche Berichterstattung nach § 2 Abs. 5 DIMRG ist also 
Ausdruck einer selbstkritischen Grundhaltung und damit des rechtsstaatlichen Selbstverständnisses 
des Parlaments.

Mit der Mandatierung des Deutschen Instituts für Menschenrechte haben Bundestag und Bundesrat 
die internationale Einbindung des Menschenrechtsschutzes in Deutschland bekräftigt. Als Nationale 
Menschenrechtsinstitution Deutschlands gemäß den Pariser Prinzipien der Vereinen Nationen hat 
das Institut die Aufgabe, eine Brücke zwischen den nationalen und internationalen Menschenrechts-
garantien zu schlagen. Die internationale Einbindung des Menschenrechtsschutzes in Deutschland 
schlägt sich ferner darin nieder, dass über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutsch-
land sinnvoll nur berichtet werden kann, wenn zum einen auch die Empfehlungen internationaler 
Menschenrechtsgremien erfasst werden, die die Menschenrechtssituation in Deutschland aus der 
Perspektive des jeweiligen Menschenrechtsvertrages beleuchten, und zum anderen wichtige men-
schenrechtlichen Entwicklungen auf globaler Ebene, an denen Deutschland maßgeblich beteiligt war. 
Beide Aspekte nimmt der Bericht auf. Darüber hinaus werden in jedem Bericht themen untersucht, 
die im Berichtszeitraum von menschenrechtlicher Bedeutung waren. Über die Zeit ergeben die Be-
richte so ein Gesamtbild der Menschenrechtssituation in Deutschland.
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Einleitung
Dies ist der zweite Bericht über die Entwicklung 
der Menschenrechtssituation in Deutschland, den 
das Deutsche Institut für Menschenrechte dem 
Deutschen Bundestag vorlegt. Der Bericht erfasst 
den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 
2017. 

Aus den vielfältigen menschenrechtlichen Frage-
stellungen, wie sie beispielsweise in den Empfeh-
lungen der Menschenrechtsgremien der Vereinten 
Nationen und des Europarats an Deutschland 
erkennbar werden, greift der Bericht verschiedene 
themen auf, die Menschen betreffen, die aufgrund 
ihrer Lebenslage besonders verletzlich sind. 

Mit der Situation geflüchteter Menschen in Ge-
meinschaftsunterkünften wird eine Kernvoraus-
setzung für die Integration Geflüchteter in den 
Blick genommen. Jeder Mensch braucht einen 
Raum geschützter Privatsphäre, in dem er ganz bei 
sich sein kann. Am Bestehen wirksamen Schutzes 
beweist sich auch, wie glaubwürdig für Geflüchte-
te das in Integrationskursen gelehrte Bekenntnis 
Deutschlands zum Rechtsstaat und zu den Men-
schenrechten ist. 

Geflüchtete Menschen mit Behinderungen sind 
eine bislang zu wenig beachtete Gruppe der 
Schutzsuchenden: Menschen, die aufgrund ihrer 
körperlichen oder seelischen Beeinträchtigung be-
sonders gefährdet sind, brauchen unter Umstän-
den besondere Unterbringung oder Versorgung. 
Dafür müssen sie als Menschen mit Behinderun-
gen identifiziert und ihre Bedarfe erkannt werden. 
Versäumnisse in einem frühen Stadium können zu 
schweren, gar irreversiblen Nachteilen oder Schä-
den führen und Integration verhindern.

Auch Kinder von Inhaftierten gehören zu einer für 
Öffentlichkeit und Politik weitgehend unsichtbaren 
Gruppe von Schutzbedürftigen. Die Inhaftierung 
eines Elternteils ist oftmals eine traumatisierende 
Erfahrung – rund 100.000 Kinder und Jugendliche 
in Deutschland sind schätzungsweise davon be-
troffen. Der Bericht untersucht, wie der Vorrang 
des Kindeswohls bei der Abwägung zwischen dem 
Recht des Kindes auf Umgang mit dem inhaftier-
ten Elternteil und den legitimen Interessen des 
Strafvollzugs verwirklicht werden kann.

Schließlich stellt der Bericht neue Entwicklungen 
und Erkenntnisse in ausgewählten themenberei-
chen des Vorjahresberichts dar. Damit soll erreicht 
werden, dass die jährlichen Berichte des Instituts, 
über mehrere Jahre hinweg zusammen betrachtet, 
einen guten Überblick über die Entwicklung der 
Menschenrechtslage in Deutschland bieten.

Die Darstellung der Menschenrechtssituation 
beruht auf verschiedenen Datenquellen. teilweise 
wurden eigene qualitative Untersuchungen durch-
geführt. Außerdem wurden öffentlich verfügbare 
Daten, Statistiken, Dokumente und Studien aus-
gewertet, darunter Drucksachen des Bundestags 
und der Länderparlamente. Darüber hinaus hat 
das Institut für die einzelnen Berichtsteile Daten 
mithilfe von Expert_innen-Interviews, einer öffent-
lichen Konsultation und eines Fragebogens an die 
Justizministerien der Länder erhoben. An dieser 
Stelle sei ausdrücklich den Interviewpartner_in-
nen, die uns im Rahmen der Recherche für den 
Menschenrechtsbericht Auskunft gegeben haben, 
und den organisationen gedankt, die sich an der 
Konsultation beteiligt haben. Ebenso danken wir 
den Landesministerien, die den Fragebogen be-
antwortet haben.

„Niemanden zurücklassen“ – hierzu haben sich 
alle Staaten der welt in der Agenda 2030 für 
nachhaltige Entwicklung bekannt. Der Bericht 
soll dazu beitragen, dass die aufgezeigten Hand-
lungsbedarfe aufgegriffen werden – damit auch in 
Deutschland die Menschenrechte aller Menschen 
verwirklicht werden.



KURZFASSUNG 11

1 Deutschland im 
Menschenrechtsschutz-
system

 

Die unverletzlichen und unveräußerlichen Men-
schenrechte sind in Deutschland im Grundgesetz 
verankert (Artikel 1 Absatz 2 GG). Deutschland ist 
auch fest in das internationale und europäische 
Menschenrechtsschutzsystem eingebunden. Es 
hat sich sowohl internationalen Verträgen der Ver-
einten Nationen als auch europäischen Menschen-
rechtsverträgen und deren Kontrollmechanismen 
unterworfen. 

Deutschland im Blick von Menschen-
rechts gremien und -institutionen

welche Fortschritte die Staaten bei der Umset-
zung ihrer menschenrechtlichen Verpflichtungen 
gemacht haben, ist Gegenstand internationaler 
Überprüfungsverfahren. Gremien unabhängiger 
Sachverständiger (Fachausschüsse, Kommissio-
nen, Arbeitsgruppen) in den Vereinten Nationen 
und im Europarat überprüfen die beteiligten Staa-
ten regelmäßig, bewerten den Umsetzungsstand 
und formulieren Empfehlungen. Grundlage dafür 
sind der Bericht des Staates sowie Parallelberichte 
von Nichtregierungsorganisationen und der Natio-
nalen Menschenrechtsinstitutionen sowie zum teil 
Informationen, die die Ausschüsse in Länderbesu-
chen gewonnen haben. 

Im Zeitraum 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 legten 
folgende Fachausschüsse ihre Bewertung zum 
Umsetzungsstand und ihre Empfehlungen zu 
Deutschland vor:
– Europarats-Ausschuss zur Verhütung von Folter 
– Ausschuss zur Überwachung der 

UN-Frauenrechtskonvention 
– UN-Arbeitsgruppe zur Situation von  Menschen 

Afrikanischer Abstammung 
– Europäische Kommission gegen Rassismus 

und Intoleranz

Die Beobachtungen und Empfehlungen der je-
weiligen Fachausschüsse sind im Gesamtbericht 
zusammengefasst und auf der website des Deut-
schen Instituts für Menschenrechte im original 
zugänglich. 

Deutschland in den Vereinten 
Nationen und zwischenstaatlichen 
Organisationen

Deutschland ist seit 2013 und noch bis 2018 Mit-
glied im UN-Menschenrechtsrat. Im Berichts-
zeitraum setzte es sich für folgende themen ein: 
Recht auf wasser und Sanitärversorgung, Recht 
auf Privatheit sowie das Recht auf angemessenes 
wohnen. Im UN-Menschenrechtsrat wie auch im 
UN-Sicherheitsrat machte sich die Bundesregie-
rung für die Bekämpfung des Menschenhandels 
stark. Deutschland bewirbt sich ferner auf den Sitz 
eines nichtständigen Mitglieds im UN-Sicherheits-
rat (für 2019/2020) und nennt als eines von vier 
Kernzielen Gerechtigkeit, als deren Fundament es 
die Menschenrechte bezeichnet.

Im Jahr 2016 hatte Deutschland den Vorsitz der 
Organisation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa (oSZE) inne. Schwerpunkte des 
deutschen Vorsitzes waren Krisen- und Konflikt-
management, die Stärkung der oSZE als Dialog-
plattform sowie die Stärkung guter Regierungs-
führung und der Menschenrechte im oSZE-Raum. 
In diesem Rahmen hat sich Deutschland einer 
unabhängigen Evaluierung unterzogen. Dabei 
wurde überprüft, wie Deutschland die oSZE-Ver-
pflichtungen im Bereich Menschenrechte und 
Demokratie umsetzt. Damit trug Deutschland dazu 
bei, ein solches freiwilliges Berichtswesen als gute 
Praxis der oSZE-Vorsitzstaaten zu etablieren. 

Deutschland war in den Jahren 2016 und 2017 der 
zweitgrößte staatliche Geber des Welternäh-
rungsprogramms (wFP). Das wFP leistet huma-
nitäre Hilfe durch Nahrungsmittellieferungen für 
opfer von Kriegen, Konflikten und Naturkatas-
trophen. Finanziert wird es ausschließlich über 
freiwillige Beiträge von Regierungen, Unternehmen 
und Privatpersonen. wenngleich die Bundesregie-
rung in den vergangenen Jahren seine Beiträge 
für das wFP erhöht hat, gab es insgesamt im Jahr 
2016 doch nur 0,07 Prozent seines Bruttonational-
einkommens für humanitäre Hilfe aus.



KURZFASSUNG12

2 Themen des vorherigen 
Berichts: Entwicklungen seit 
Juli 2016
Der Menschenrechtsbericht greift themen aus 
dem Vorjahr wieder auf, um menschenrechtlich 
 relevante Entwicklungen in Deutschland über 
einen längeren Zeitraum abzubilden. 

Flucht

Die Qualität der Asylverfahren stand bereits 
im letzten Berichtszeitraum stark in der Kritik 
der Zivilgesellschaft. Studien belegen jetzt, dass 
es gravierende Mängel sowohl bei der Anhörung 
als auch bei der Prüfung und Entscheidung der 
Asylverfahren gibt. Die Anerkennungsquote – 
und damit der Erfolg des Asylverfahrens – ist für 
vergleichbare Gruppen von Asylsuchenden in den 
Bundesländern sehr unterschiedlich. Die Studien 
belegen auch, dass diese Mängel bereits vor 2015 
auftraten und sich somit nicht allein mit der hohen 
Zahl der Asylsuchenden begründen lassen.

Bereits im letzten Berichtszeitraum wurde mit dem 
Asylpaket II der Familiennachzug für subsidiär 
Schutzberechtigte für einen Zeitraum von zwei 
Jahren ausgesetzt. An dieser Regelung hat der Ge-
setzgeber auch in diesem Berichtszeitraum fest-
gehalten. Das Recht auf Familiennachzug, als teil 
des Rechts auf Familienleben (Artikel 6 GG, Artikel 
8 EMRK, Artikel 16 UN-KRK, Artikel 17 UN-Zivilpakt) 
ist für die von der Regelung betroffenen Personen 
somit weiterhin nicht gewährleistet. Darüber hin-
aus erschwert ein neuer Runderlass des Auswär-
tigen Amts den Familiennachzug der Geschwister 
von anerkannten unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen nach Deutschland. 

Seit Ende des letzten Berichtszeitraums (Juni 2016) 
ist die flüchtlingspolitische Debatte in Deutsch-
land maßgeblich dadurch bestimmt gewesen, wie 
abgelehnte Asylsuchende und terrorverdächtige 
„Gefährder_innen“ abgeschoben werden können. 
Dabei hat sich das Verhältnis zwischen abgescho-
benen Personen und solchen, die Rückkehrpro-
gramme genutzt haben, leicht zugunsten ersterer 
verschoben. Neue Rückkehr-Förderprogramme 
wurden geschaffen sowie Gremien gegründet, 
die eine verstärkte Rückkehr ausreisepflichtiger 

Personen vorantreiben sollen. Gesetzesverschär-
fungen fokussierten sich vor allem auf die Gruppe 
der „Gefährder_innen“, für die unter anderem die 
Gründe zur Abschiebehaft ausgeweitet wurden.

Das Recht eines jeden Kindes auf Bildung (Arti-
kel 28 und 29 UN-Kinderrechtskonvention) wird für 
viele geflüchtete Kinder nach wie vor nicht aus-
reichend gewährleistet. ob Kinder, die in Erstauf-
nahmeeinrichtungen wohnen, Zugang zu Schulen 
haben, wird maßgeblich dadurch bestimmt, in 
welchem Bundesland sie untergebracht sind. Die 
Schulpflicht gilt in einigen Bundesländern bereits 
ab dem Zeitpunkt der Registrierung (Berlin, Ham-
burg, Saarland, Schleswig-Holstein), in anderen 
erst nach Zuweisung an eine Kommune (Branden-
burg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Nordrhein-westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, thüringen). In Bayern 
hat sich die rechtliche Lage im Berichtszeitraum 
verschlechtert: Kinder in Erstaufnahmeeinrich-
tungen unterliegen nicht mehr nach drei Mona-
ten, sondern nur noch in Ausnahmefällen der 
Schulpflicht.

was im letzten Berichtszeitraum bereits aus der 
Praxis berichtet wurde, zeigt sich nun auch in zahl-
reichen wissenschaftlichen Studien: Geflüchtete 
leiden unter der Aussetzung des Familiennach-
zugs; der eingeschränkte Zugang zu Sprachkursen 
und zum Arbeitsmarkt verzögert das Ankommen 
in Deutschland. teilweise sind die Lebensum-
stände in Flüchtlingsunterkünften nach wie 
vor gekennzeichnet durch fehlende Privatsphä-
re, mangelhafte hygienische Bedingungen und 
unzureichende Unterbringung und Versorgung 
besonders schutzbedürftiger Personen. Das heißt, 
dass zentrale Menschenrechte bei der Unterbrin-
gung Geflüchteter nach wie vor nicht ausreichend 
geachtet werden, zum Beispiel das Recht auf eine 
angemessene Unterbringung (Artikel 11 Absatz 1 
UN-Sozialpakt) oder das Recht auf wasser und 
Sanitärversorgung (Artikel 11 Absatz 1, Artikel 12 
Absatz 1 UN-Sozialpakt). 

Wahlrechtsausschlüsse von Menschen 
mit Behinderungen

Auch im aktuellen Berichtszeitraum hat sich 
die Sach- und Rechtslage in Deutschland nicht 
verändert: Mehrere zehntausend Menschen mit 
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Behinderungen waren – auch im wahljahr 2017 – 
vom aktiven und passiven wahlrecht per Gesetz 
ausgeschlossen. Dies betrifft Menschen mit Be-
hinderungen, für die ein_e Betreuer_in zur Be-
sorgung aller Angelegenheiten bestellt wurde, und 
schuldunfähige Straftäter_innen, die wegen ihrer 
Gefährlichkeit in ein psychiatrisches Krankenhaus 
eingewiesen wurden (§ 13 Nr. 2 und 3 Bundeswahl-
gesetz). Gegen diese wahlrechtsausschlüsse ist 
eine wahlprüfungsbeschwerde beim Bundesver-
fassungsgericht anhängig.

3 Menschenrechtskonforme 
Ausgestaltung des Alltags in 
Gemeinschaftsunterkünften
Viele der in den Jahren 2015 und 2016 nach 
Deutschland geflüchteten Menschen leben nach 
wie vor in Sammelunterkünften. Ende 2016 waren 
es rund 400.000. Die Unterkunft ist oft für meh-
rere Jahre ihr Lebensmittelpunkt – hier schlafen 
und essen sie, machen die Kinder ihre Hausaufga-
ben, versuchen die Eltern Fuß auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt zu fassen. Von hier aus beginnt das 
Ankommen in Deutschland. 

Studien der letzten Jahre zeigen, dass es zum 
teil gravierende Missstände in den Unterkünften 
gibt: schlechte hygienische Verhältnisse, keine 
Privatsphäre oder fehlende Geschlechtertrennung 
im Sanitärbereich. Bisher wenig Beachtung fand 
die Frage, wie das Zusammenleben in den Ge-
meinschaftsunterkünften beziehungsweise das 
Verhältnis zwischen Personal und Bewohner-
schaft menschenrechtskonform ausgestaltet wer-
den kann. Berichte aus der Praxis verdeutlichen: 
teilweise hat das Personal in den Unterkünften 
einen sehr großen Handlungsspielraum. Dieser 
kann zum wohle der Bewohner_innen genutzt 
werden, aber auch zu Willkür und Machtmiss-
brauch führen. 

Die Analyse des Deutschen Instituts für Men-
schenrechte beschäftigt sich daher mit der 
Frage, wie das Verhältnis zwischen Personal und 
Bewohner_innen rechtlich ausgestaltet ist be-
ziehungsweise in der Praxis gelebt wird. welche 
Einschränkungen und Hürden gibt es bei der Ge-

währleistung der Grund- und Menschenrechte für 
Bewohner_innen von Gemeinschaftsunterkünften? 
Um dies zu untersuchen, wurden bestehende Stu-
dien sowie Regelwerke (32 Hausordnungen aus 
Gemeinschaftsunterkünften, Aufnahmegesetze der 
Länder, Satzungen der Kommunen) ausgewertet. 
Außerdem wurden 15 Interviews mit Personen 
durchgeführt, die Sozialarbeit in Gemeinschafts-
unterkünften leisten.

Die Regeln, die in der jeweiligen Unterkunft gelten, 
ergeben sich aus den Vorgaben der für die Unter-
bringung zuständigen Behörde und insbesondere 
den Hausordnungen in den Unterkünften. Diese 
Regeln sind allerdings von Unterkunft zu Unter-
kunft unterschiedlich. Das Verhältnis zwischen Be-
wohner_innen und Personal (Sozialarbeiter_innen, 
Sicherheitsdienst, Hausdienst, Heimleitung) ist 
in einigen Unterkünften nicht schriftlich geregelt 
– zum Beispiel die Frage, unter welchen Umstän-
den das Personal Privaträume betreten darf. 
Die vorhandenen Regelungen sind teilweise nicht 
mit grund- und menschenrechtlichen Standards 
vereinbar – zum Beispiel, wenn Hausordnungen 
ein pauschales Übernachtungsverbot für alle 
Besucher_innen aussprechen. Die Analyse zeigt 
auch, dass vorhandene Regelungen das Personal 
teilweise zu sehr weitreichendem Handeln er-
mächtigen – zum Beispiel bei der Aussprache 
von Hausverboten. In der Folge wird Recht 
vonseiten des Personals teilweise sehr individuell 
interpretiert. Somit werden Gründe für Hausverbo-
te, Übernachtungsregelungen oder Zutrittsrechte 
zu Privatzimmern für das Personal von Unterkunft 
zu Unterkunft völlig unterschiedlich gehandhabt. 
teilweise ist diese Praxis nicht mit menschen-
rechtlichen Standards vereinbar.

Dabei ergeben sich aus den Grund- und Men-
schenrechten Vorgaben für die Ausgestaltung des 
rechtlichen Rahmens. Bereits bestehende Vor-
gaben, insbesondere die Mindestanforderungen 
in Ländergesetzen sowie in Satzungen der Kom-
mune, und die Hausordnungen der Unterkünfte 
sollten daher auf ihre Vereinbarkeit mit dem Recht 
auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
GG) sowie dem Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens (Artikel 17 UN-Zivilpakt, Artikel 
8 EMRK) und dem Schutz vor Diskriminierung 
(Artikel 2 Absatz 1 UN-Zivilpakt, Artikel 2 Absatz 2 
UN-Sozialpakt, Artikel 14 EMRK) geprüft werden. 
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Die für die Unterbringung zuständigen Behörden 
haben diesen rechtlichen Rahmen im Einklang mit 
den Menschenrechten zu konkretisieren.

Die Analyse zeigt auch, dass die Bewohner_innen 
nicht systematisch über die ihnen zustehenden 
Rechte informiert werden. wenn Beschwerde-
stellen existieren, werden diese von den Inter-
viewpartner_innen als unzureichend oder nicht 
für die Bewohner_innen zugänglich beschrieben. 
Berichtet wird, dass Beschwerden wenig Erfolg 
versprechend sind oder erst gar nicht gestellt 
werden, weil die betroffene Person Angst vor 
Sanktionen durch andere Bewohner_innen oder 
das Personal hat. 

Es ist auch Aufgabe der für die Unterbringung 
zuständigen Behörde, das Recht auf wirksame 
Beschwerde für die Bewohner_innen zu gewähr-
leisten (Artikel 2 Absatz 3 des UN-Zivilpakts, Arti-
kel 13 EMRK). Die Bewohner_innen müssen über 
die ihnen zustehenden Rechte informiert sein und 
dazu befähigt werden, ihre Rechte einzufordern. 
Niedrigschwellige, effektive Beschwerdestellen 
und -mechanismen sollten daher rasch etabliert 
werden.

4 Geflüchtete Menschen 
mit Behinderungen: 
Identifikation, Unterbringung 
und Versorgung

Geflüchtete Menschen mit Behinderungen sind 
in Deutschland mit einer Vielzahl von Problemen 
konfrontiert. Diese Probleme wirken sich zum teil 
drastisch auf ihre Lebenssituation aus. 

Die genaue Anzahl von Flüchtlingen mit Be-
hinderungen unter den Asylsuchenden ist nicht 
bekannt. weder auf Bundes-, noch auf Länder-
ebene sind Statistiken dazu vorhanden. Relevante 
Schätzungen bedienen sich unterschiedlicher 
Begriffsverständnisse und Bezugsgruppen. 

Zu den Menschen mit Behinderungen im Sinne 
der UN-Behindertenrechtskonvention zählen auch 
traumatisierte Menschen. Verschiedene Studien 

haben ergeben, dass zwischen 16 und 55 Prozent 
aller in Deutschland angekommenen Flüchtlinge 
von psychosozialen Beeinträchtigungen in Form 
von traumata betroffen sind.

Die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskon-
vention des Deutschen Instituts für Menschen-
rechte hat untersucht, inwieweit die Identifikation, 
Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen 
mit Behinderungen menschenrechtlichen Stan-
dards genügt. Dazu wurden Rechtsquellen, Bun-
destags- und Landtagsdrucksachen sowie Studien 
ausgewertet. Außerdem fand eine öffentliche 
Konsultation mit 13 zivilgesellschaftlichen organi-
sationen statt, die Asylsuchende mit Behinderun-
gen beraten und unterstützen. Die Erfahrungen 
der organisationen basierten auf der Beratung 
von rund 2.000 geflüchteten Menschen mit 
Behinderung im Jahr 2016.  

In Deutschland gibt es nach wie vor keine einheit-
lichen Verfahren zur Identifikation besonders 
schutzbedürftiger Personen. Für Menschen mit 
Behinderungen hat dies zur Folge, dass weder 
systematisch festgestellt wird, ob eine Beeinträch-
tigung vorliegt, noch welcher Art diese ist. Das 
führt dazu, dass sich bestehende Beeinträch-
tigungen verschlimmern, weil sie über Monate 
oder Jahre hinweg nicht erkannt (und somit nicht 
behandelt) werden. wird eine Behinderung festge-
stellt, geschieht dies zufällig und oft auf Initiative 
der wenigen nichtstaatlichen Beratungsangebote. 
Die Feststellung einer Behinderung ist aber not-
wendige Voraussetzung dafür, dass die besonde-
ren Bedarfe dieser Menschen in der Aufnahme 
beachtet werden. 

Auch in der Unterbringung werden die besonde-
ren Bedarfe von Geflüchteten mit Behinderungen 
kaum berücksichtigt. Laut UN-Behindertenrechts-
konvention haben Asylsuchende ein Recht darauf, 
dass sie ihrer Beeinträchtigung entsprechend 
bedarfsgerecht und barrierefrei untergebracht 
werden (Artikel 28 in Verbindung mit Artikel 9 UN-
BRK). Bei der Zuweisung in eine Unterkunft wird 
in der Regel nicht berücksichtigt, ob eine Person 
aufgrund einer Behinderung besondere Bedarfe 
hat. Vorhandene Plätze reichen bei weitem nicht 
aus, sodass lange Wartezeiten für die wenigen 
barrierefreien Unterkünfte bestehen. In der 
Praxis bedeutet dies zum Beispiel, dass eine al-
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leinerziehende Mutter ihren 13-jährigen schwerst-
behinderten Sohn mehrmals täglich die treppen in 
der Unterkunft hinauf- und hinuntertragen muss, 
da Bad und Küche auf einer anderen Etage als das 
Zimmer der Familie liegen. 

Flüchtlingsunterkünfte liegen häufig in isolierter 
Lage und sind somit nicht ausreichend an das 
örtliche Hilfesystem angebunden: Einrichtungen 
der Behindertenhilfe, aber auch Schulen und Kitas 
liegen oft nicht in der Nähe der Unterkunft. Das 
führt zum Beispiel dazu, dass gehörlose Flücht-
linge weitestgehend isoliert leben. Sowohl der 
Kontakt zu anderen gehörlosen oder gebärden-
sprachkompetenten Personen als auch zu Gebär-
densprachdolmetscher_innen (die die Menschen 
zu ihren terminen begleiten) fehlt. Geflüchtete 
mit Behinderungen sollten möglichst schnell in 
wohnungen umziehen können. Sie haben aber teil-
weise noch über die Anerkennung als Asylberech-
tigte hinaus keinen Zugang zum wohnungsmarkt, 
weil es nicht genug bezahlbaren, barrierefreien 
Wohnraum gibt. 

Die gesundheitliche Versorgung von Flüchtlin-
gen mit Behinderungen wird über das Asylbewer-
berleistungsgesetz (AsylbLG) geregelt. während 
der ersten 15 Monate ihres Aufenthalts stehen 
ihnen, wie allen Asylsuchenden in Deutschland, 
Behandlungen nur bei akuten Erkrankungen und 
Schmerzzuständen zu (§ 4 AsylbLG). Darüber 
hinausgehende Hilfsmittel oder therapien können 
im Einzelfall von den Sozialbehörden genehmigt 
werden (§ 6 AsylbLG). Alle behinderungsbedingten 
Bedarfe, wie therapien, Hör- und Sehhilfen, ortho-
pädische Hilfsmittel, häusliche Pflege etc., müssen 
über die Ausnahmeregelung des § 6 AsylbLG be-
antragt werden. Allerdings sind diese Bedarfe für 
Flüchtlinge mit Behinderungen keine Ausnahme, 
sondern die Regel. 

Aus der Praxis wird berichtet, dass diese Bedarfe 
üblicherweise nicht genehmigt werden. Dadurch 
verschlimmern sich Beeinträchtigungen und 
es werden zum teil irreversible Folgeschäden 
produziert. Das führte beispielsweise dazu, dass 
einem zweijährigen, gehbeeinträchtigten Kind 
eine orthopädische Gehhilfe erst mit zweijähriger 
Verzögerung bewilligt wurde. Dadurch entstanden 
Fehlbildungen in Hüfte und Gelenken, die dazu 

führen, dass das Kind womöglich nie richtig laufen 
lernen wird. 

trotzdem geht die Bundesregierung davon aus, 
dass die bestehenden Regelungen eine ausrei-
chende gesundheitliche Versorgung sicherstellen. 
Sie verweist auf den Ermessensspielraum der 
Kommunen bei der Auslegung des § 6 AsylbLG. 
Alle behinderungsbedingten Bedarfe könnten so 
abgedeckt werden. Die Analyse zeigt allerdings, 
dass Versorgungsdefizite bestehen, sodass das 
Recht auf ein erreichbares Höchstmaß an Gesund-
heit (Artikel 25 UN-BRK in Verbindung mit Artikel 
12 UN-Sozialpakt) für Flüchtlinge mit Behinderun-
gen in Deutschland nicht gewährleistet ist. Perso-
nen, die im Rahmen der bestehenden Regelungen 
nicht ausreichend versorgt werden können, sollten 
Zugang zum Regelsystem der Gesundheits-
versorgung haben. Für alle anderen Geflüchteten 
sollte im § 6 AsylbLG ein Rechtsanspruch auf 
bedarfsdeckende Leistungen festgelegt werden. 

5 Das Recht von Kindern 
auf Kontakt zu ihrem 
inhaftierten Elternteil
Die Inhaftierung eines Elternteils und der damit 
einhergehende Verlust des unmittelbaren Kon-
taktes hat gravierende Auswirkungen auf das 
Kindeswohl: Kinder inhaftierter Eltern haben – im 
Vergleich zu anderen Kindern in ihrer Altersgrup-
pe – ein höheres Risiko, psychisch zu erkranken, 
und leiden massiv unter den sozialen Folgen 
ihrer Lebenssituation. Schätzungen zufolge sind 
in Deutschland täglich 100.000 Kinder von der 
Inhaftierung eines Elternteils betroffen. Amtlich 
erhobene Zahlen gibt es nicht. 

Das Recht der Kinder auf unmittelbaren Kontakt 
mit ihren Eltern ist in der UN-Kinderrechtskon-
vention (UN-KRK) verankert (Artikel 9 UN-KRK) 
und vom Bundesverfassungsgericht anerkannt. 
Die UN-Kinderrechtskonvention fordert auch die 
Beachtung des Vorrangs des Kindeswohls, wenn 
der Staat – wie etwa durch die Inhaftierung – in 
das Eltern-Kind-Verhältnis eingreift (Artikel 3 UN-
KRK). Sie hat bindende wirkung nicht nur für den 
Bund, sondern auch für die Länder. 
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Untersuchungen zeigen, dass der regelmäßige 
Kontakt zwischen Kindern und ihren inhaftierten 
Elternteilen sehr wichtig für das wohlbefinden der 
Kinder ist. Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechts-
konvention des Deutschen Instituts für Menschen-
rechte hat untersucht, welche Besuchsregelungen 
es für Kinder bei ihren inhaftierten Elternteilen 
gibt. Dazu wurden einerseits die Strafvollzugs- und 
Justizvollzugsgesetze der Länder ausgewertet. 
Außerdem gaben die 16 Landesjustizministerien 
mittels eines Fragebogens Auskunft über ent-
sprechende Regelungen und Praktiken in ihren 
Bundesländern. 

Die Analyse zeigt: Die Möglichkeiten für Kinder, 
ihre inhaftierten Eltern zu besuchen, sind deutsch-
landweit sehr unterschiedlich. Die Besuchszeiten 
werden vorrangig als Recht des inhaftierten Eltern-
teils behandelt, sind aber nicht an den Bedürf-
nissen oder gar Rechten der besuchenden Kinder 
ausgerichtet. Die gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestbesuchszeit variiert stark zwischen den 
Ländern: von monatlich einer Stunde (u. a. Hes-
sen und Saarland), über zwei Stunden (u. a. Berlin, 
Mecklenburg-Vorpommern) bis zu vier Stunden 
(u. a. Brandenburg, Niedersachsen). In einigen 
Bundesländern kann diese Mindestbesuchszeit – 
laut Gesetz – aufgestockt werden: beispielsweise 
in Mecklenburg-Vorpommern um zwei weitere 
Stunden bei Kindern unter 14 Jahren. Fast alle 
Bundesländer sehen unter bestimmten Bedingun-
gen auch Langzeitbesuche für Familienmitglieder 
vor. Allerdings liegt die Genehmigung hierfür im 
Ermessen der entscheidenden Behörde. Darüber 
hinaus können die Justizvollzugsanstalten (JVAs) 
eigene Regelungen zur Besuchszeit treffen. Über 
die tatsächliche gewährte Besuchsdauer liegen 
keine Informationen vor. 

Uneinheitlichkeit herrscht auch bei den Besuchs-
räumlichkeiten beziehungsweise den Um-
ständen, unter denen Kinderbesuch empfangen 
werden kann. Auch hier ist die orientierung am 
Kindeswohl stark von der jeweiligen JVA abhängig. 
Die Justizministerien der Länder berichten teil-
weise über familienfreundliche Räumlichkeiten, 
in denen sich Inhaftierte mit ihren Kindern be-
ziehungsweise Familien treffen können – zum 
Beispiel Familienbesuchsräume mit Kinder-
spielzeug (Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, 
Saarland). In Schleswig-Holstein wurde im Be-

richtszeitraum das Landesstrafvollzugsgesetz 
geändert: Die dortigen JVAs sind nun verpflichtet, 
für Besuche Minderjähriger bei ihrem inhaftierten 
Elternteil geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung 
zu stellen. Außerdem wird über familienfreundli-
che Besuchsformate wie etwa Elterntage (Bayern) 
berichtet.

Staatliche Behörden sind dazu verpflichtet, Kinder 
auf eine ihrem Alter und Entwicklungsstand an-
gemessene weise darüber zu informieren, was mit 
der Inhaftierung eines Elternteils verbunden ist 
(Artikel 9 Absatz 4 UN-KRK, Artikel 13 und 17 UN-
KRK). ob dies geschieht, ist in Deutschland stark 
vom Engagement des Bundeslandes, der jeweili-
gen JVA und teilweise auch zivilgesellschaftlicher 
organisationen abhängig. Letztere haben durch ihr 
Engagement dazu beigetragen, dass ein „familien-
sensibler Vollzug“ entsteht und zunehmend die be-
troffenen Kinder in den Blick genommen werden. 
Sie bieten Filme, Kinderbücher oder Poster an, 
die die Haftsituation erklären. Nur wenige Bundes-
länder berichten, dass sie Informationsmateria-
lien speziell für die Kinder Inhaftierter vorhalten. 
Auch mit den Kindern befasste Fachkräfte (inner-
halb der Kinder- und Jugendhilfe, Justizvollzugsbe-
amt_innen, Lehrkräfte, Erzieher_innen) werden für 
das thema nicht ausreichend sensibilisiert.
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1 Deutschland im  
Menschenrechtsschutzsystem
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1.1 Einleitung
Das Grundgesetz (GG) enthält in Artikel 1 Absatz 
2 das Bekenntnis zu „unverletzlichen und unver-
äußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft“. Deutschland hat 
sich mit der Mitgliedschaft im Europarat und den 
Vereinten Nationen (United Nations, UN) sowie 
mit der Ratifikation zahlreicher Menschenrechts-
verträge auf dieser Grundlage in das europäische 
und das internationale Menschenrechtsschutzsys-
tem eingebunden.

Dabei hat es sich sowohl internationalen Ver-
trägen im Rahmen der Vereinten Nationen (zum 
Beispiel dem UN-Zivilpakt, dem UN-Sozialpakt und 
der UN-Behindertenrechtskonvention) als auch 
europäischen Menschenrechtsverträgen (zum 
Beispiel der Europäischen Menschenrechtskon-
vention oder zuletzt der Europaratskonvention 
zu Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt 
(Istanbul-Konvention)) unterworfen. Zudem 
ist Deutschland im Anwendungsbereich des 
Rechts der Europäischen Union (EU) auch an die 
EU-Grundrechtecharta gebunden. Die aus den 
Menschenrechtsverträgen entstehenden Rechte 
und Verpflichtungen sind völkerrechtlich ver-
bindlich und bilden die Grundlage für individuelle 
Rechtspositionen der Menschen unter deutscher 
Hoheitsgewalt. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts sind die völkervertragsrechtlichen 
Menschenrechtsgarantien auch als Auslegungshil-
fe für die Bestimmung von Inhalt und Reichweite 
der Grundrechte des Grundgesetzes heranzu-
ziehen. Die internationalen Menschenrechtsstan-
dards sind daher auch in den Verfahren vor deut-
schen Gerichten zu berücksichtigen – und finden 
in den vergangenen Jahren zunehmend Eingang in 
die Rechtsprechung in Deutschland.

Jenseits individuell einklagbarer Rechtspositionen 
machen die Menschenrechte auch Vorgaben für 
die Politikgestaltung. Dies betrifft einerseits die 
Gestaltung von politischen Prozessen, die trans-
parent, inklusiv und diskriminierungsfrei ablaufen 
sollen, und andererseits die verbindliche Zielvor-
gabe der weitestgehenden Gewährleistung der 
Menschenrechte.

Menschenrechte binden Staaten nicht nur auf 
ihrem eigenen territorium, sondern gelten auch 
im Rahmen internationalen staatlichen Handelns. 
Dies betrifft sowohl Handeln außerhalb des 
Staatsgebietes, beispielsweise im Rahmen von 
Marineeinsätzen im Mittelmeer oder der Entwick-
lungszusammenarbeit, als auch das Handeln in 
internationalen organisationen (zum Beispiel der 
EU oder den Vereinten Nationen). Menschenrecht-
liche Pflichten auch jenseits staatlicher Grenzen 
ergeben sich etwa aus dem UN-Zivilpakt sowie 
dem UN-Sozialpakt (dessen Inkrafttreten sich 
im Berichtsjahr zum 50. Mal jährte) und aus den 
spezialisierten Menschenrechtsverträgen wie der 
Kinderrechts- oder der Behindertenrechtskonven-
tion. Hinzu kommen die regionalen Instrumente 
wie die Europäische Menschenrechtskonvention.

welche Fortschritte die Staaten bei der Umset-
zung ihrer Verpflichtungen auf diesen unterschied-
lichen Ebenen gemacht haben, ist Gegenstand 
internationaler Überprüfungsverfahren. Ausschüs-
se unabhängiger Expert_innen (Fachausschüsse) 
in den Vereinten Nationen und im Europarat 
überprüfen die Vertragsstaaten regelmäßig und 
geben Empfehlungen ab. Einen Überblick über die 
Empfehlungen aus den Überprüfungsverfahren 
an Deutschland im Berichtszeitraum (Juli 2016 bis 
Juni 2017) gibt Kapitel 1.2 Im Anschluss beleuchtet 
Kapitel 1.3 das Agieren Deutschlands in ausge-
wählten zwischenstaatlichen Gremien.

1.2 Deutschland im 
Blick internationaler 
und europäischer 
Menschenrechtsgremien 
und -institutionen
Mit der Ratifikation von Menschenrechtsver-
trägen gehen Pflichten für den Vertragsstaat 
einher: Deutschland verpflichtet sich dazu, die 
festgeschriebenen Normen einzuhalten und über 
die Umsetzung der vertraglichen Verpflichtungen 
regelmäßig Bericht zu erstatten. Dieser sogenann-
te Staatenbericht bildet – zusammen mit Parallel-
berichten der Zivilgesellschaft und der Nationalen 
Menschenrechtsinstitution – die Grundlage für 
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Empfehlungen, die die Fachausschüsse zu den 
einzelnen Menschenrechtsverträgen gegenüber 
Deutschland aussprechen. Das Berichtsverfahren 
ist dabei – je nach Menschenrechtsvertrag – zeit-
lich unterschiedlich getaktet. In der Regel muss 
Deutschland den Fachausschüssen alle vier bis 
fünf Jahre Bericht über die Umsetzung des jeweili-
gen Menschenrechtsvertrags erstatten. 

Darüber hinaus gibt es bei den Fachausschüssen 
der UN-Menschenrechtsverträge teilweise die 
Möglichkeit für einzelne Betroffene, sich über 
Menschenrechtsverletzungen zu beschweren (so-
genannte Individualbeschwerdeverfahren). Im Fall 
systematischer oder schwerer Menschenrechts-
verletzungen können einige Fachausschüsse auch 
Untersuchungsverfahren durchführen. Im Be-
richtszeitraum wurden keine Individualbeschwer-
den gegen Deutschland entschieden.1

Eine Sonderstellung nimmt der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) ein, der die 
Einhaltung der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) überwacht. Als ständiger 
Gerichtshof nimmt er Individual- sowie Staatenbe-
schwerden entgegen und trifft rechtsverbindliche 
Entscheidungen. Das Ministerkomitee des Euro-
parates überwacht den Vollzug der Urteile des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte.2

Im Berichtszeitraum Juli 2016 bis Juni 2017 stellte 
der EGMR in sieben von 13 Urteilen eine Rechts-
verletzung durch Deutschland fest. Diese betrafen 
Rechtsverletzungen nach Artikel 3 (Verbot der 
Folter und Misshandlung), Artikel 6 (Recht auf ein 
faires Verfahren), Artikel 8 (Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens), Artikel 14 (Diskriminie-
rungsverbot) der Europäischen Menschenrechts-
konvention sowie Artikel 1 (Schutz des Eigen-
tums) des 1. Zusatzprotokolls zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention. 

Die Deutschland betreffenden Verfahren werden 
durch das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz jährlich in dem Bericht über 
die Rechtsprechung des EGMR und die Umsetzung 
seiner Urteile in Verfahren gegen die Bundesrepu-
blik Deutschland aufgearbeitet.3 In einem zweiten 
Bericht, dem Bericht über die Rechtsprechung 
des EGMR in Verfahren gegen andere Staaten 
als Deutschland, werden ausgewählte Verfahren 
gegen andere Vertragsstaaten und ihre Relevanz 
für Deutschland diskutiert.4

Ausführliche Informationen zu allen Menschen-
rechtsinstrumenten und Dokumente zu den 
jeweiligen Staatenberichtsverfahren und Indivi-
dualbeschwerden finden sich auf der website des 
Deutschen Instituts für Menschenrechte.5 Einen 
Überblick über die Berichtspflichten Deutschlands 
geben die nachfolgenden tabellen 1 bis 5.

1 In der Rechtsprechungsdatenbank „ius menschenrechte“ des Deutschen Instituts für Menschenrechte sind ausgewählte Entscheidungen 
internationaler Spruchkörper, wie der UN-Fachausschüsse, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Gerichtshofs der 
Europäischen Union abgebildet: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/rechtsprechungsdatenbank-ius-menschenrechte/

2 Siehe: Aktueller Bericht des Europarats zur Umsetzung der Urteile 2016: https://rm.coe.int/coERMPubliccommonSearchServices/
DisplayDctMcontent?documentId=0900001680706a3d (abgerufen am 13.06.2017).

3 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2016). 
4 Grabenwarter (2016). 
5 Deutsches Instituts für Menschenrechte: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/ 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680706a3d
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680706a3d
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/


DEUtScHL AND IM MENScHENREcHtSScHUtZSyStEM 20

Tabelle 1: Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen 

UN-Abkommen Inkrafttreten in 
Deutschland

Individualbe-
schwerdeverfahren 
in Deutschland 
anwendbar

Letzter Staaten-
bericht 
Deutschland

Letzte 
 Empfehlungen an 
Deutschland

Nächster 
 Staatenbericht 
Deutschland

Internationaler Pakt 
über bürgerliche und 
politische Rechte 
(UN-Zivilpakt, 
IccPR)

23.03.1976 Ja, gemäß 1. 
Zusatzprotokoll

2011 2012 Fällig 2018

Zivilpakt 2. Zu-
satzprotokoll 
(Abschaffung der 
todesstrafe)

18.11.1992 Ja, gemäß Art. 5 teil des Staaten-
berichtsverfahrens 
zum UN-Zivilpakt

teil des Staaten-
berichtsverfahrens 
zum UN-Zivilpakt

teil des Staaten-
berichtsverfahrens 
zum UN-Zivilpakt

Internationaler Pakt 
über wirtschaftliche, 
soziale und kulturel-
le Rechte (UN-So-
zialpakt, IcEScR)

03.01.1976 Nein, da keine 
Ratifizierung des 
 Zusatzprotokolls 
durch Deutschland

2008 2011 2016 eingereicht

Internationales 
Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder 
Form von Rassen-
diskriminierung 
(IcERD)

15.06.1969 Ja, gemäß Art.14 2013 2015 Fällig 2018

Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder 
Form von Diskrimi-
nierung der Frau 
(cEDAw)

09.08.1985 Ja, gemäß 
Zusatzprotokoll

2015 2017 Fällig 2021

Zwischenbericht 2019 
fällig

Übereinkommen 
gegen Folter und 
andere grausame, 
unmenschliche 
oder erniedrigende 
Behandlung oder 
Strafe (cAt)

31.10.1990 Ja, gemäß Art. 22 2009 2011 Deutschland be-
antwortete den 
Fragenkatalog des 
cAt-Ausschusses im 
Juli 2017; dies ersetzt 
den 6. Staatenbericht

Zusatzprotokoll zum 
Übereinkommen 
gegen Folter und 
andere grausame, 
unmenschliche 
oder erniedrigende 
Behandlung oder 
Strafe (Einrichtung 
eines nationalen 
unabhängigen 
Besuchsgremiums)

03.01.2009 Kein Individualbe-
schwerdeverfahren

Internationaler 
und nationaler 
Kontrollmechanismus

Besuch in Deutsch-
land im April 2013

Kein Staatenberichts-
verfahren

Übereinkommen 
über die Rechte des 
Kindes (cRc)

05.04.1992 Ja, gemäß 3. 
Zusatzprotokoll

2010 2014 Fällig 2019
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UN-Abkommen Inkrafttreten in 
Deutschland

Individualbe-
schwerdeverfahren 
in Deutschland 
anwendbar

Letzter Staaten-
bericht 
Deutschland

Letzte 
 Empfehlungen an 
Deutschland

Nächster 
 Staatenbericht 
Deutschland

1. Zusatzprotokoll 
zum Übereinkom-
men über die Rechte 
des Kindes (Kinder 
in bewaffneten 
Konflikten)

13.01.2005 Ja, gemäß 3. 
Zusatzprotokoll

2007 2008 teil des Staaten-
berichtsverfahrens 
zur UN-Kinderrechts-
konvention

2. Zusatzprotokoll 
zum Überein-
kommen über die 
Rechte des Kindes 
(Kinderhandel)

15.07.2009 Ja, gemäß 3. 
Zusatzprotokoll

2013 2014 teil des Staaten-
berichtsverfahrens 
zur UN-Kinderrechts-
konvention

Internationales 
Übereinkommen 
zum Schutz der 
Rechte aller wander-
arbeitnehmer und 
ihrer Familienange-
hörigen (IcRMw)

Nicht ratifiziert Nein (Möglichkeit 
gemäß Art. 77)

– – –

Konvention über 
die Rechte von 
Menschen mit 
Behinderungen und 
Fakultativprotokoll 
(cRPD)

26.03.2009 Ja, gemäß 
Zusatzprotokoll

2011 2015 Fällig 2019

Internationales 
Übereinkommen 
zum Schutz aller 
Personen vor dem 
Verschwindenlassen 
(cPED)

23.10.2010 Ja, gemäß Art. 31 2013 2014 Fällig 2020

Tabelle 2: Weitere menschenrechtliche Überprüfung im Rahmen der Vereinten 
Nationen 

Abkommen Inkrafttreten in 
Deutschland

Letzter Staaten-
bericht 
Deutschland

Letzte 
 Empfehlungen an 
Deutschland

Nächster 
 Staatenbericht 
Deutschland

Allgemeines Länderüberprüfungsverfahren 
(UPR)

2007 2013 2013 Fällig 2018

Hochrangiges Politisches Forum zur Über-
prüfung der Nachhaltigkeitsziele (SDGs)

2013 2016 Keine Empfehlungen 
vorgesehen

Selbstverpflichtung 
Deutschlands zu 
 Bericht 2021
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Tabelle 3: Menschenrechtsabkommen des Europarates mit Berichtsverfahren 

Abkommen Inkrafttreten in 
Deutschland

Letzter  
 (Staaten-)Bericht 
Deutschland

Letzte 
 Empfehlungen an 
Deutschland

Nächster 
( Staaten-)Bericht 
Deutschland

Europäische Sozialcharta (ESc) 26.02.1965 2016 2015 Jährlich, aber jeweils 
nur teile der ESc

Revidierte Europäische Sozialcharta Unterzeichnet am 
29.06.2007, noch 
nicht ratifiziert

– – –

Zusatzprotokoll zur Europäischen 
 Sozialcharta (Kollektivbeschwerden)

Nicht ratifiziert – – –

Europäische charta der Regional- und 
Minderheitensprachen

01.01.1999 2013. Ein weiterer 
Bericht war am 
01.01.2015 fällig, 
wurde aber nicht 
eingereicht.

2014 Fällig 2018

Rahmenübereinkommen zum Schutz 
 nationaler Minderheiten

01.02.1998 2014 2016 Fällig 2019

Übereinkommen des Europarats zur 
 Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt

tritt am 1. Februar 
2018 in Kraft

- - -

Konvention des Europarates gegen 
Menschenhandel

01.04.2013 2015 2015 2019

Tabelle 4: Menschenrechtliche Überprüfung des Europarates mit 
Besuchsmechanismus  

Abkommen Inkrafttreten in 
 Deutschland

Letzter Besuch in 
Deutschland

Letzte Empfehlungen an 
Deutschland

Europäisches Übereinkommen zur Verhü-
tung von Folter und unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe (cPt)

01.06.1990 2015 2017

Europäische Kommission gegen Rassismus 
und Intoleranz (EcRI), eingerichtet vom 
Europarat 1993

Kein Abkommen 2013 Bericht 2014

Zwischenbericht 2017
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Tabelle 5: Verpflichtungen Deutschlands im Rahmen der Europäischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten6 

Abkommen Inkrafttreten in 
 Deutschland

Individualbeschwerdeverfahren in Deutschland 
anwendbar

Europäische Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK)

03.09.1953 Ja (Europäischer Gerichtshof für  Menschenrechte)

EMRK Zusatzprotokoll Nr. 1 (Recht auf 
Achtung des Eigentums, auf Bildung und auf 
faire und geheime wahlen)

13.02.1957 Ja, gemäß Art. 5 Zusatzprotokoll

EMRK Zusatzprotokoll Nr. 4 (Freizügigkeits-
recht und Ausweisungsschutz)

01.06.1968 Ja, gemäß Art. 6 Zusatzprotokoll

EMRK Zusatzprotokoll Nr. 6 (Verbot der 
todesstrafe)

01.08.1989 Ja, gemäß Art. 6 Zusatzprotokoll

EMRK Zusatzprotokoll Nr. 12 (Grundsätz-
liches Diskriminierungsverbot)

Unterzeichnet am 04.11.2000, 
noch nicht ratifiziert

Nein

EMRK Zusatzprotokoll Nr. 13 (Abschaffung 
der todesstrafe unter allen Umständen)

01.02.2005 Ja, gemäß Art. 5 Zusatzprotokoll

Eine Übersicht aller Empfehlungen, die von den 
Vertragsorganen (Fachausschüssen zu den 
Menschenrechtsabkommen) an Deutschland aus-
gesprochen wurden, finden sich – sortiert nach 
themenbereichen – auf der website des Deut-
schen Instituts für Menschenrechte.7 

Im Folgenden werden Berichte vorgestellt, die von 
den internationalen und europäischen Ausschüs-
sen und Institutionen im Berichtszeitraum (1. Juli 
2016 bis 30. Juni 2017) über die Menschenrechts-
lage in Deutschland verfasst wurden. Dabei sind 
sowohl positive Anmerkungen der Vertragsorgane 
dargestellt als auch Empfehlungen zur Umsetzung 
der Abkommen, die das entsprechende Gremium 
als besonders dringlich angesehen hat.

1.2.1 Komitee zur Verhütung von 
Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung

Ende 2015 besuchte das Komitee zur Verhütung 
von Folter (cPt) im Rahmen seiner regelmäßigen 
Staatenüberprüfung (Abkommen des Europarats 
zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung) bundesweit insgesamt 
16 Einrichtungen, darunter mehrere Polizeiein-
richtungen, Haftanstalten, allgemeinpsychiatrische 
Einrichtungen und Einrichtungen der forensischen 
Psychiatrie. Der Bericht des Komitees wurde am 
1. Juni 2017 vorgelegt.8

Das cPt äußerte sich positiv über die guten 
Standards bei der Ausstattung der Hafteinrichtun-
gen und die Gewährleistung der Grundrechte. Im 
Hinblick auf Sicherungsmaßnahmen in der Haft 
begrüßte der Ausschuss die in einigen Bundes-
ländern (darunter Baden-württemberg, Berlin, 
Saarland und thüringen) berichtete Abkehr von 
der Fixierung, also der Fesselung zum völligen 

6 Die tabelle führt nur Zusatzprotokolle mit materiellen Rechten auf.
7 Deutsches Institut für Menschenrechte: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/

empfehlungen-an-deutschland/
8 Europarat, Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe in Deutschland (2017). 

Die Stellungnahme der Bundesregierung zu den Empfehlungen des Ausschusses findet sich hier: http://www.bmjv.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Fachinformationen/cPt-Stellungnahme-Bericht-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 26.09.2017).

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/empfehlungen-an-deutschland/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/empfehlungen-an-deutschland/
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachinformationen/CPT-Stellungnahme-Bericht-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachinformationen/CPT-Stellungnahme-Bericht-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=2


DEUtScHL AND IM MENScHENREcHtSScHUtZSyStEM 24

Ausschluss der Bewegungsfreiheit in einer Sitz- 
oder Liegeposition, im Polizeigewahrsam oder im 
Strafvollzug. Er forderte auch die Behörden in den 
anderen Ländern, darunter Niedersachsen, Nord-
rhein-westfalen und Sachsen-Anhalt, auf, diese 
Praxis einzustellen. 

Beim Rechtsschutz gegen übermäßigen polizei-
lichen Gewalteinsatz kritisierte der Ausschuss die 
nach wie vor nur begrenzt aussagekräftige statisti-
sche Erfassung und mahnte zudem an, die Unab-
hängigkeit und Unparteilichkeit der Ermittlungen 
gegen polizeiliches Fehlverhalten zu stärken.

Sehr kritisch sah der Ausschuss die tatsache, 
dass er in Hafteinrichtungen verschiedener Bun-
desländer höchst unterschiedliche Bedingungen 
vorgefunden habe. In einzelnen Einrichtungen 
genügten sie nicht den menschenrechtlichen 
Anforderungen. So registrierte die Delegation 
im Strafvollzug etwa respektlosen Umgang des 
Personals mit den Insass_innen, Verweigerung 
des Zugangs zu medizinischer Heroin-Substitution 
in der Haft und fehlenden Zugang zu telefonen, 
selbst für Langzeithäftlinge; im Polizeigewahrsam 
Räume ohne Matratze, obwohl Personen dort über 
Nacht festgehalten würden. 

1.2.2 Ausschuss zur Überprüfung des 
Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau

2017 hat der Ausschuss zur Überwachung der 
UN-Frauenrechtskonvention (cEDAw) überprüft, 
inwieweit Deutschland seinen Verpflichtungen 
nachgekommen ist.9 In seinen Empfehlungen lobte 
der Ausschuss eine Reihe von gesetzgeberischen 
Maßnahmen, unter anderem die Reform des 
Sexualstrafrechts (§ 177 Strafgesetzbuch), die Ein-
führung des gesetzlichen Mindestlohnes, der auch 
Frauen, insbesondere in gering bezahlten tätig-
keiten, zugutekomme, sowie das Gesetz für die 
gleichberechtigte teilhabe von Frauen und Män-
nern in Führungspositionen in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst. Die Expert_innen lob-
ten außerdem verschiedene Aktionspläne, deren 

Ziel unter anderem der Abbau von Geschlechter-
diskriminierung sei. 

Der Ausschuss äußerte sich positiv über die 
Einrichtung einer interministeriellen Arbeitsgrup-
pe zu trans- und Intersexualität. Er zeigte sich 
gleichzeitig aber auch besorgt darüber, dass es 
nach wie vor kein explizites rechtliches Verbot 
dafür gebe, dass intergeschlechtliche Kinder, die 
ihr informiertes Einverständnis noch nicht geben 
können, aufschiebbaren geschlechtsangleichen-
den operationen unterzogen werden. Ebenso wie 
der Europaratsausschuss zur Überwachung der 
Menschenhandelskonvention10 empfahl auch der 
cEDAw-Ausschuss den Aufbau eines unabhängi-
gen Mechanismus, der die Entwicklungen im Be-
reich Menschenhandel beobachten, untersuchen 
und darüber regelmäßig Bericht erstatten soll. 

Darüber hinaus wiederholte der Ausschuss einige 
Empfehlungen, die er bereits früher mehrfach ge-
äußert hatte, unter anderem die Einführung eines 
Verbandsklagerechts für Frauenverbände und 
Gewerkschaften unter dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG), die Verlängerung der Fris-
ten für Klagen nach dem AGG und weitere positive 
Maßnahmen zur Verringerung des nach wie vor 
bestehenden Lohngefälles zwischen Frauen und 
Männern.11

Der Ausschuss verpflichtete die Bundesregierung 
außerdem dazu, innerhalb von zwei Jahren (März 
2019) einen Zwischenbericht zu liefern. In diesem 
solle Deutschland unter anderem berichten, welche 
Fortschritte es bei den Aufnahmebedingungen für 
besonders schutzbedürftige Flüchtlingsfrauen gibt. 

1.2.3 UN-Arbeitsgruppe zur Situation 
von Menschen Afrikanischer 
Abstammung

Im Februar 2017 besuchte die UN-Arbeitsgruppe 
zur Situation von Menschen Afrikanischer Ab-
stammung Deutschland. Die Arbeitsgruppe ist ein 
Sondermechanismus des UN-Menschenrechts-
rats. Ihre Aufgabe ist es, durch Besuche in den 

9 UN, Fachausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau (2017).
10 Europarat, Sachverständigengruppe zur Bekämpfung des Menschenhandels (2015). 
11 Das „Gesetz zur Förderung der transparenz von Entgeltstrukturen“ ist am 6.7.2017 in Kraft getreten.
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UN-Mitgliedstaaten, die Situation von Menschen 
Afrikanischer Abstammung zu untersuchen. Nach 
dem Besuch in Deutschland verfasste die Arbeits-
gruppe einen Bericht.12 

Die Arbeitsgruppe lobte die Bemühungen der Be-
hörden, gegen rassistische Diskriminierung von 
Menschen Afrikanischer Abstammung vorzugehen, 
unter anderem in Form von Förderprogrammen 
– wie etwa „Demokratie leben“ – für zivilgesell-
schaftliche organisationen, mit denen Rassismus 
vorgebeugt und Menschen Afrikanischer Abstam-
mung gestärkt werden sollen. Sie hob außerdem 
die Änderung von § 46 Strafgesetzbuch positiv 
hervor, wonach eine rassistische Motivation für 
die Begehung einer Straftat nun ausdrücklich bei 
der Strafzumessung zu berücksichtigen ist.

Die UN-Arbeitsgruppe stellte allerdings fest, dass 
in Deutschland Menschen Afrikanischer Abstam-
mung noch jeden tag opfer rassistischer Diskri-
minierung würden. Die Expert_innen kritisierten 
unter anderem, dass es erheblich an Daten zur 
Situation von Menschen Afrikanischer Abstam-
mung mangele. Dabei sollten die Modalitäten 
zur Datenerhebung in Konsultation mit diesen 
entwickelt werden. Entsprechende Daten seien 
notwendig, um Antidiskriminierungsmaßnahmen 
einzuleiten. Darüber hinaus kritisierte die Arbeits-
gruppe ein eingeschränktes Geschichtsverständ-
nis in Deutschland: Deutschlands Rolle in der 
Geschichte der Kolonialzeit sowie Sklaverei und 
Rassismus müssten in der Schule stärker themati-
siert werden, um deren Auswirkungen bis heute zu 
verstehen. 

Die UN-Arbeitsgruppe äußerte sich außerdem 
besorgt über die unzureichende Ermittlungsarbeit 
und Strafverfolgung von tätern in Fällen von 
rassistischer Gewalt gegen Menschen Afrikani-
scher Abstammung. So empfahl sie verschiedene 
Maßnahmen, um Racial Profiling durch die Polizei 
zu unterbinden, unter anderem die Änderung 
oder Streichung von § 22 Absatz 1a Bundespoli-
zeigesetz. Ein wirksames Vorgehen gegen Racial 
Profiling beinhalte auch die Schaffung von un-
abhängigen Beschwerdestellen für Personen, die 

rassistische Diskriminierung durch Strafverfol-
gungsbehörden erfahren haben, sowie umfangrei-
che Schulungsmaßnahmen in den entsprechenden 
Einrichtungen.

1.2.4 Europäische Kommission gegen 
Rassismus und Intoleranz

Die Europäische Kommission gegen Rassismus 
und Intoleranz (EcRI) hat im Februar 2017 ihren 
Zwischenbericht13 zur Umsetzung von zwei be-
sonders gewichtigen Empfehlungen aus dem Jahr 
2014 vorgelegt. 

In diesem Zwischenbericht stellte die Kommission 
fest, dass Deutschland das 12. Zusatzprotokoll zur 
EMRK (allgemeines Diskriminierungsverbot) nach 
wie vor nicht ratifiziert habe. EcRI hatte 2014 darü-
ber hinaus empfohlen, dass die deutschen Behör-
den ihr System zur Erfassung und Nachverfolgung 
„rassistischer, fremdenfeindlicher, homophober 
und transphober” Zwischenfälle reformieren, um 
sicherzustellen, dass alle Fälle, die ein entspre-
chendes Motiv einschließen, erfasst werden. 

Diese Empfehlung sah EcRI nur teilweise als um-
gesetzt an, beispielsweise durch Änderungen in 
der polizeilichen Erfassung von Straftaten. Aller-
dings hielt die Kommission insbesondere die in 
Deutschland verwendete polizeiliche Definition 
von Hassverbrechen (Hate crimes) als Unterkate-
gorie von politisch motivierter Kriminalität weiter-
hin für viel zu eng. Somit sei es nicht verwunder-
lich, wenn in Statistiken zivilgesellschaftlicher 
organisationen, etwa in Sachsen, deutlich mehr 
rassistisch motivierte Gewalttaten genannt wür-
den als in offiziellen Statistiken. 

12 UN, Arbeitsgruppe zur Situation von Menschen Afrikanischer Abstammung (2017). 
13 Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (2017).
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1.3 Die Menschenrechts-
politik Deutschlands 
in zwischenstaatlichen 
Gremien

Zahlreiche zwischenstaatliche Gremien befassen 
sich mit themen, die menschenrechtliche Bezüge 
haben. Im Folgenden wird vorgestellt, welche Rolle 
Deutschland im Berichtszeitraum bezüglich des 
Menschenrechtsschutzes in einigen ausgewählten 
zwischenstaatlichen organisationen innehatte. 

1.3.1 Vereinte Nationen

In den Vereinten Nationen werden Menschen-
rechte vor allem in drei Gremien behandelt: in der 
UN-Generalversammlung, ihrem Nebenorgan, dem 
UN-Menschenrechtsrat, und im UN-Sicherheitsrat, 
wenn bewaffnete Konflikte und Krisen Auswirkun-
gen auf die Menschenrechte haben beziehungs-
weise Ursache von Menschenrechtsverletzungen 
sind.

UN-Menschenrechtsrat
Im UN-Menschenrechtsrat ist Deutschland 
noch bis zum 31. Dezember 2018 Mitglied. Für 
einige themen im UN-Menschenrechtsrat hat 
sich Deutschland besonders stark gemacht. So 
brachte es bei der 33. tagung des Rates 2016 eine 
Resolution zu den Rechten auf wasser und Sani-
tärversorgung ein, die unter anderem dazu führte, 
dass das Mandat des zuständigen Sonderbericht-
erstatters verlängert wurde.14 Außerdem setzte 
Deutschland sein Engagement für das Recht auf 
Privatheit fort: Im Februar 2017 wurde eine weitere 
Resolution zum Recht auf Privatheit angenommen, 
die unter anderem willkürliche Eingriffe im virtu-
ellen Raum ablehnt, Kriterien für solche Eingriffe 
nennt (Rechtmäßigkeit, Notwendigkeit, Verhältnis-
mäßigkeit) und unabhängige, transparent arbei-

tende Überwachungseinrichtungen fordert.15 Auch 
legte der Sonderberichterstatter zum Recht auf 
Privatheit, für dessen Einsetzung sich Deutsch-
land stark gemacht hatte, seinen zweiten Bericht 
vor.16 Deutschland führte zudem seine Initiative 
zum Recht auf angemessenes wohnen (gemein-
sam mit Finnland, Brasilien und Namibia) fort.17 In 
der Resolution zur Verlängerung des Mandats um 
drei Jahre wird die Sonderberichterstatterin dazu 
eingeladen, Vorschläge zur Umsetzung der nach-
haltigen Entwicklungsziele zu machen.18 Damit 
wird die schon im Vorjahr betonte Verbindung der 
Agenda 2030 mit den Menschenrechten weiter 
gestärkt.

In der Sitzung vom September 2016 wurde zudem 
eine von Deutschland miteingebrachte Resolution 
zur Sicherheit von Journalist_innen verabschie-
det. Die Resolution verurteilt Angriffe auf Journa-
list_innen, fordert zur Schaffung eines sicheren 
Arbeitsumfeldes auf und beauftragt das UN-Hoch-
kommissariat für Menschenrechte, im Jahr 2018 
über entsprechende Schutzmechanismen zu 
berichten.19 

Außerdem legte das UN-Hochkommissariat für 
Menschenrechte in der Sitzung des Rates vom 
Juni 2017 einen ersten Bericht zu Auswirkungen 
von Rüstungstransfers auf die Menschenrechte 
vor.20 Der Bericht beruht auf einer Resolution des 
Rates aus dem Jahre 201621, gegen die Deutsch-
land gestimmt hatte. Der Bericht fordert Staaten 
dazu auf, anwendbares Völkerrecht einzuhalten, 
einschließlich der internationalen Menschen-
rechte, und insbesondere den Grundsätzen der 
Sorgfaltspflicht (due diligence) nachzukommen 
sowie eine Beihilfe zu rechtswidrigen Handlungen 
zu vermeiden. Auch nach dem Vertrag über den 
waffenhandel müssen sich waffenexporte an 
menschenrechtlichen Grundsätzen orientieren; 
um die Einhaltung des Vertrags zu gewährleisten, 
sollten die Staaten sicherstellen, dass nationale 
Kontrollbehörden und alle beteiligten Regierungs-

14 UN, Menschenrechtsrat (2016b).
15 UN, Menschenrechtsrat (2017a).
16 UN, Menschenrechtsrat (2017b).
17 UN, Menschenrechtsrat (2017c).
18 UN, Menschenrechtsrat (2016d). 
19 UN, Menschenrechtsrat (2016a). Zu weiteren themen, für die sich die deutsche Delegation eingesetzt hat, siehe Rathgeber (2017), S. 134.
20 UN, Menschenrechtsrat (2017d).
21 UN, Menschenrechtsrat (2016c).
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stellen ausreichend Expertise und Kapazität ha-
ben, um menschenrechtliche Risikobewertungen 
durchführen.22

UN-Sicherheitsrat 
Auch im UN-Sicherheitsrat setzte sich die Bundes-
regierung wiederholt für die Bekämpfung des Men-
schenhandels ein. So wurde etwa 2016 eine Re-
solution verabschiedet, die den Menschenhandel 
des sogenannten Islamischen Staates verurteilt.23 
Darüber hinaus hat der UN-Sicherheitsrat 2017 
das thema Menschenhandel in Konfliktsituationen 
diskutiert. In der Debatte wurde unter anderem 
dazu aufgerufen, dass Staaten dem UN-Überein-
kommen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität und dem Protokoll gegen den 
Menschenhandel zu mehr wirksamkeit verhelfen 
müssten.24 

Deutschland bewirbt sich ferner auf den Sitz eines 
nichtständigen Mitglieds im UN-Sicherheitsrat (für 
2019/2020) und nennt als eines von vier Kern-
zielen Gerechtigkeit, als deren Fundament es die 
Menschenrechte bezeichnet. Die Bundesregierung 
empfiehlt sich besonders mit ihrem Engagement 
für den Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit (Agenda 
2030), Innovation (Bildung als Motor), Partner-
schaft (Klimawandel als Herausforderung) sowie 
mit ihren finanziellen Beiträgen zu den Vereinten 
Nationen und Deutschland als Sitz von UN-Ein-
richtungen.25 Im Hinblick auf dieses Bestreben 
forderten Expert_innen in Deutschland wieder-
holt, dass sich die Bundesregierung stärker in 
den Vereinten Nationen engagieren sollte – bei-
spielsweise bei der Reform des Sicherheitsrates 
als auch bei der friedens- und sicherheitspoli-
tischen Arbeit, unter anderem im Rahmen von 
UN-Friedensoperationen.26

1.3.2 Ausgewählte andere 
internationale Organisationen

Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa    
Im Jahr 2016 hatte Deutschland den jährlich wech-
selnden Vorsitz in der organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (oSZE) inne. Die 
oSZE ist nach dem wegfall der ost-west-Konfron-
tation Mitte der 1990er-Jahre aus der 1975 mit der 
„Schlussakte“ von Helsinki zu Ende gegangenen 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (KSZE) hervorgegangen. Sie ist mit heute 
57 teilnehmerstaaten die größte regionale sicher-
heitspolitische organisation. Die oSZE geht von 
einem umfassenden Sicherheitsbegriff aus, der 
neben der politisch-militärischen Dimension auch 
die wirtschaftlichen und ökologischen Faktoren 
einschließt sowie die Notwendigkeit, Menschen-
rechte und demokratische Strukturen zu gewähr-
leisten (die sogenannte menschliche Dimension). 

Schwerpunkte des deutschen Vorsitzes waren 
Krisen- und Konfliktmanagement (insbesondere 
der Ukraine-Konflikt), die Stärkung der oSZE als 
Dialogplattform – diese wesentliche Funktion der 
oSZE war insbesondere durch die Konfrontation 
mit Russland fast zum Erliegen gekommen – sowie 
die Stärkung von guter Regierungsführung und der 
Menschenrechte im oSZE-Raum.27 Insbesondere 
im Hinblick auf eine Auflösung der russischen Blo-
ckade waren hohe Erwartungen in den deutschen 
Vorsitz gesetzt worden. Diese konnte Deutschland 
jedoch nach Meinung von Kommentator_innen 
trotz einer Reihe von kleineren strukturellen und 
punktuellen Fortschritten nicht erfüllen, sondern 
scheiterte an der russischen Haltung.28 

Im Bereich der „menschlichen Dimension“ setzte 
Deutschland Akzente mit thematischen Konferen-
zen zu Meinungs- und Medienfreiheit, toleranz und 
Nichtdiskriminierung sowie der Stärkung der Stel-
lung von Frauen. Aus Anlass des Vorsitzes beauf-

22 UN, Menschenrechtsrat (2017d), Ziffer 46, 47, 50.
23 UN, Sicherheitsrat (2016). Für die deutsche Stellungnahme siehe Braun (2016).
24 Für die deutsche Stellungnahme siehe Schulz (2017).
25 Auswärtiges Amt (2017a).
26 Eisentraut (2017); Dzembritzki (2017); Kaim / Strauß (2017).
27 Bundesregierung (2016a). 
28 Fix / Puglierin (2017), S. 44 – 47; Zellner (2017). 
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tragte das Auswärtige Amt zudem das Deutsche 
Institut für Menschenrechte zu evaluieren, wie 
die oSZE-Verpflichtungen im Bereich Menschen-
rechte und Demokratie in Deutschland umgesetzt 
werden.29 Deutschland folgte damit der von den 
vorherigen Vorsitzländern Schweiz und Serbien 
entwickelten guten Praxis, dass sich Vorsitzländer 
einer unabhängigen Überprüfung der Umsetzung 
der oSZE-Menschenrechtsstandards im eigenen 
Land unterwerfen. Denn es gibt in der oSZE bis-
her kein den Verfahren der Vereinten Nationen 
oder des Europarates vergleichbares Berichtssys-
tem, durch das kontrolliert wird, wie die Staaten 
ihre Verpflichtungen umsetzen. 

UN-Welternährungsprogramm
Das UN-welternährungsprogramm (world Food 
Programme, wFP) leistet unter anderem humanitä-
re Hilfe durch Nahrungsmittellieferungen für opfer 
von Kriegen, Konflikten und Naturkatastrophen. Es 
hilft Betroffenen beim wiederaufbau einer eigenen 
Existenz und unterstützt Staaten bei der Beseiti-
gung der Ursachen von Hunger. Damit trägt es zur 
Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung 
bei. Zu den Programmen des wFP gehören unter 
anderem Initiativen im Rahmen von „Food-for-
work“ und „cash-for-work“, Schulspeisung, Bar-
geld und Gutscheine, Spezialnahrung für Mütter 
und Kinder sowie Unterstützung für Kleinbäuer_in-
nen. Finanziert wird das wFP ausschließlich über 
freiwillige Beiträge von Regierungen, Unternehmen 
und Privatpersonen. 

Deutschland leistet seit vielen Jahren einen jährli-
chen Grundbetrag für das wFP von 23,008 Millio-
nen Euro aus Mitteln des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) und weitere erhebliche Mittel in akuten 
Notlagen. Das BMZ konzentriert sich bei seiner 
Förderung auf drei Bereiche: die Verbesserung 
des Zugangs zu Nahrungsmitteln durch zeitlich 
begrenzte soziale transferleistungen, die Reduzie-
rung von Unter- und Mangelernährung mit beson-

 

derem Fokus auf Kleinkinder und ihre Mütter und 
den wiederanschub landwirtschaftlicher Produk-
tion beziehungsweise der (wieder-)Herstellung von 
Lebensgrundlagen.30 Das Auswärtige Amt leistet 
Beiträge zu wFP-Programmen in Krisen- und 
Konfliktsituationen und nach Naturkatastrophen 
sowie Logistik-operationen, insbesondere dem UN 
Humanitarian Air Service.31

Deutschland ist in den Jahren 2016 und 2017 mit 
884,6 Millionen Euro beziehungsweise 771,3 Millio-
nen Euro zum zweitgrößten staatlichen Geber des 
wFP geworden und hat seine Beiträge kontinuier-
lich und beträchtlich erhöht.32 Dennoch bleibt das 
welternährungsprogramm im Berichtszeitraum 
sowohl für kurz- wie mittelfristige Hilfen in vielen 
Ländern der welt unterfinanziert, im Bereich der 
Nothilfe nach eigenen Angaben im oktober 2017 
um 33 Prozent.33 

wenngleich Deutschland in den vergangenen 
Jahren seine Beiträge für das welternährungspro-
gramm erhöht hat, gab es insgesamt im Jahr 2016 
doch nur 0,07 Prozent seines Bruttonationalein-
kommens für humanitäre Hilfe aus (zum Vergleich: 
Norwegen (0,13 Prozent), Schweden, Dänemark (je 
0,14 Prozent), USA (0,02 Prozent), Kanada (0,03 
Prozent)).34 

29 Deutsches Institut für Menschenrechte (2016c). 
30 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2017a).
31 welternährungsprogramm (2017a). 
32 welternährungsprogramm (2017b) und (2017d). Für einen Vergleich zwischen Gebern im Zeitraum 2012 – 2019 siehe 

welternährungsprogramm (2017e), S. 1. Allerdings weichen die dort genannten deutschen Beiträge leicht gegenüber den anderen 
Quellen ab. 

33 welternährungsprogramm (2017c), S. 1. 
34 Angaben nach Development Initiatives (2017), S. 46. 

http://de.wfp.org/deutschland-und-wfp
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2 Themen des vorherigen 
Menschenrechtsberichts: 
Entwicklungen seit Juli 2016
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2.1 Einleitung 
Im Nachgang zum Menschenrechtsbericht 
2015/2016 werden hier einige themen aus dem 
Vorjahresbericht35 nochmals aufgegriffen. Ziel ist 
es, einerseits zu zeigen, welche politischen und 
rechtlichen Entwicklungen es in ausgewählten 
themenbereichen seit dem letzten Berichtszeit-
raum (Januar 2015 bis Juni 2016) gab. Andererseits 
werden Daten, Statistiken und Studien vorge-
stellt, die seit dem Ende des letzten Berichts-
zeitraums erschienen sind, um die Fortentwick-
lung des Erkenntnisstandes zu dokumentieren. 
Die Darstellung der Entwicklungen beruht auf 
Desktoprecherchen. 

2.2 Flucht
2.2.1 Rechtsänderungen im 
Berichtszeitraum

Im Zeitraum Juli 2016 bis Juni 2017 kam es zu 
weiteren Gesetzesänderungen im Bereich des 
Asyl- und Aufenthaltsrechts. Diese waren weniger 
zahlreich als im Berichtszeitraum des Vorjahres. 
tabelle 6 gibt einen Überblick über die zentralen 
Rechtsänderungen, die geflüchtete Menschen 
betreffen. Die Einordnung der jeweiligen Regelung 
als „Beschränkung der Rechte“ beziehungsweise 
„Ausweitung der Rechte“ ist nicht gleichzusetzen 
mit einer menschenrechtlichen Bewertung. 

Tabelle 6: Überblick zu zentralen Rechtsänderungen für Geflüchtete in 
 Deutschland (Zeitraum: 1. Juli 2016 – 30. Juni 2017)

Integrationsgesetz vom 31. Juli 2016
Inkrafttreten am 6. August 2016

Ausweitung der Rechte Geflüchteter Beschränkung der Rechte Geflüchteter Weitere Änderungen

 – Vorrangprüfung wird in den meisten Regionen 
für die Beschäftigung von Asylsuchenden und 
 Geduldeten für drei Jahre ausgesetzt.  
(§ 32 Beschäftigungsverordnung)

 – Auszubildende mit Duldung erhalten für die 
Gesamtdauer der Ausbildung eine Duldung (§ 60a 
Absatz 2 AufenthG); nach erfolgreichem Abschluss 
der Berufsausbildung kann diese bei entsprechen-
der weiterbeschäftigung um zwei Jahr verlängert 
werden. (§ 18a AufenthG)

 – Erleichterter Zugang zu Ausbildung nach BAföG 
und Berufsausbildungsbeihilfe für Geduldete 
und Personen mit humanitären Aufenthaltstiteln 
(§ 132 SGB III)

 – Aufhebung der Altersbegrenzung von 21 Jahren für 
Geduldete für den Beginn der Ausbildung

 – wohnsitzauflage: Anerkannte Flüchtlinge müssen 
die ersten drei Jahre in dem Bundesland bleiben, 
dem sie nach ihrer Ankunft zugewiesen wurden. 
Die Länder können ihnen einen konkreten wohnort 
zuweisen. (§ 12a AufenthG)

 – Schriftliche Verpflichtung zur teilnahme am 
Integrationskurs für bestimmte Personengruppen 
und Kürzung von Leistungen bei Nichtteilnahme 
(§ 5b AsylbLG) – gilt ab 01. Januar 2017.

 – Niederlassungserlaubnis wird Asylberechtigten und 
anerkannten Flüchtlingen grundsätzlich erst nach 
fünf Jahren Aufenthaltserlaubnis erteilt – unter 
Voraussetzung bestimmter Integrationsleistungen. 
(§ 26 Absatz 3 AufenthG)

 – Aufenthaltsgestattung 
entsteht mit Ausstellung 
des Ankunftsnach-
weises. (§ 87c AsylG)

 – Programm für 100.000 
Arbeitsgelegenheiten 
(§ 5a AsylbLG)

35 Deutsches Institut für Menschenrechte (2016a).
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Fortsetzung Tabelle 6: Überblick zu zentralen Rechtsänderungen für Geflüchtete in 
Deutschland (Zeitraum: 1. Juli 2016 – 30. Juni 2017)

Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht
Inkrafttreten am 29. Juli 2017

Ausweitung der Rechte Geflüchteter Beschränkung der Rechte Geflüchteter Weitere Änderungen

 – Länder können Asylsuchende verpflichten, bis zum 
Abschluss des Asylverfahrens beziehungsweise bis 
zur Abschiebung in den zuständigen Aufnahme-
einrichtungen zu wohnen (§ 47 Absatz 1b AsylG)

 – Zugriff des BAMF auf Datenträger von Asylsuchen-
den zur Prüfung von Identität und Staatsangehörig-
keit erlaubt (§§ 15 und 15a AsylG)

 – Ausweitung der Befugnisse des BAMF zur Über-
mittlung von Daten aus dem Asylverfahren auch für 
Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 8 Absatz 3 AsylG)

 – Übermittlung erkennungsdienstlicher Daten an 
Drittstaaten für Zwecke der Identitätsprüfung durch 
das Bundeskriminalamt im Rahmen der Amtshilfe 
für das BAMF (§ 16 AsylG) oder für die Ausländer-
behörden (§ 89 AufenthG)

 – Erhöhung der Höchstdauer des 
 Ausreisegewahrsams von vier auf zehn tage  
(§ 62b Absatz 1 AufenthG)

 – Abschiebungen ohne vorherige Ankündigung, wenn 
geduldete Ausländer durch vorsätzliche täuschung 
oder durch Nichterfüllung zumutbarer Anforderun-
gen an die Mitwirkung ihre Aufenthaltsbeendigung 
bislang verhindert haben (§ 60a Absatz 5 AufenthG)

 – Aufenthaltsbeschränkungen zur besseren 
 Durchsetzbarkeit von Abschiebungen  
(§ 61 Absatz 1c AufenthG)

 – Elektronische Aufenthaltsüberwachung für „Ge-
fährder_innen“: Zur Überwachung von ausreise-
pflichtigen Ausländern aus Gründen der inneren 
Sicherheit kann das tragen „elektronischer Fuß-
fesseln“ angeordnet werden (§ 56a AufenthG) 

 – Ausweitung der Abschiebungshaft für „Gefährder_
innen“: Personen, von denen eine erhebliche 
Gefahr für Leib und Leben Dritter oder bedeutende 
Rechtsgüter der inneren Sicherheit ausgeht, können 
auch dann inhaftiert werden, wenn ihre Abschie-
bung nicht innerhalb von drei Monaten vollziehbar 
ist; zudem können sie in „sonstigen Haftanstalten“ 
inhaftiert werden (§§ 62 und 62a AufenthG)
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2.2.2 Zur Situation von nach 
Deutschland Geflüchteten

Seit dem Frühjahr 2016 ist die Zahl der ankom-
menden Schutzsuchenden stark gesunken: waren 
es im Jahr 2015 noch circa 890.000 Asylsuchende, 
die nach Deutschland eingereist sind, lag die-
se Zahl im Gesamtjahr 2016 nur noch bei circa 
280.000 Personen.36 Die Zahl der Asylanträge 
ist dagegen gestiegen: von insgesamt 476.649 
Erst- und Folgeanträgen im Jahr 2015 auf 745.545 
Anträge im Jahr 2016.37 

Infokasten: Zum Begriff Geflüchtete_r 

In diesem Bericht wird der Begriff Geflüchte-
te_r nicht im Sinne einer Person mit Flücht-
lingsanerkennung verwendet, sondern (wie im 
allgemeinen Sprachgebrauch) für Personen, 
die aus ihrem Herkunftsland geflohen sind. 
Alternativ verwendete Begriffe sind Flüchtlinge, 
Geflohene, Menschen auf der Flucht, Schutz-
suchende. wenn Flüchtlinge im Sinne der 
Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) gemeint 
sind, ist dies entsprechend gekennzeichnet 
(zum Beispiel: anerkannte Flüchtlinge). Perso-
nen im Asylverfahren werden als Asylsuchende 
bezeichnet.

Im Berichtszeitraum sind einige Studien erschie-
nen, die die Lebensumstände der 2015 und 2016 
nach Deutschland geflüchteten Menschen unter-
sucht haben. Diese Studien befassen sich zum 
einen mit der Fluchtmotivation und den Bedingun-
gen auf der Flucht, zum anderen mit der Situation 
Geflüchteter in Deutschland. Dabei werden ihre 
Erfahrungen sowohl bei der Unterbringung, im 
Asylverfahren, beim Zugang zu Sprachkursen, 
Schulen und Arbeitsmarkt als auch bezüglich ihrer 
medizinischen Versorgung beschrieben. Auch 

wenn ein teil der Schutzsuchenden mittlerweile 
einen Aufenthaltsstatus erhalten, eine wohnung 
und eventuell sogar Arbeit gefunden hat, liefern 
die Studien Anhaltspunkte dafür, dass die Lebens-
umstände vieler 2015 und 2016 in Deutschland 
angekommenen Flüchtlinge nach wie vor von 
Unsicherheit, warten und Perspektivlosigkeit 
geprägt sind.  

Verschiedene Rechtsänderungen, die im Rahmen 
der Asylpakete I und II in den Jahren 2015 und 
2016 verabschiedet wurden, um die Zahl neuer 
Antragsteller_innen zu begrenzen, zeigen nun 
Auswirkung auch auf bereits anerkannte Schutz-
suchende: So wurde unter anderem beschlossen, 
dass Geflüchtete mit subsidiärem Schutzstatus 
ihre Familie bis zum 16. März 2018 nicht nach-
holen können. Studien zeigen, dass sie unter der 
andauernden trennung von ihrer Familie und der 
Unmöglichkeit, ihre engsten Angehörigen nachzu-
holen, leiden.38 Die Verwehrung des Familiennach-
zugs widerspricht dem Menschenrecht auf Fami-
lienleben (Artikel 6 GG, Artikel 8 EMRK, Artikel 10 
UN-KRK, Artikel 17 UN-Zivilpakt).39 

Der ebenfalls mit den Asylpaketen I und II be-
schlossene eingeschränkte Zugang zu Sprach- 
oder Integrationskursen und zum Arbeitsmarkt40 
verzögert bei vielen Asylsuchenden nicht nur 
die Möglichkeit, in Deutschland Fuß zu fassen 
und letztendlich einer Erwerbstätigkeit nachzu-
gehen, sondern führt auch zur Verschlechterung 
ihrer psychosozialen Situation, zu Angst und 
Unsicherheit.41 

Darüber hinaus belegen Studien wiederholt, dass 
das Recht auf Gesundheit (Artikel 12, UN Sozial-
pakt, Artikel 24 UN-KRK) für nach Deutschland 
geflüchtete Menschen nur unzureichend gewahrt 
ist. Dies betrifft zum Beispiel die hohen Hürden 

36 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2017), S. 10.
37 Die hohe Zahl der Antragsteller_innen im Vergleich zur Zahl der eingereisten Personen im Jahr 2016 erklärt sich wie folgt: Zwischen 

der Ankunft in Deutschland und dem Stellen des Asylantrags sind teilweise mehrere Monate vergangen. Auch wurden im EASy-System 
Personen teilweise doppelt erfasst beziehungsweise nicht jede Person, die im EASy-System erfasst wurde, stellt auch einen Asylantrag 
in Deutschland. Zahl der Erst- und Folgeanträge: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2015a), S. 2; Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (2016c), S. 2.

38 Brücker u. a. (2016), S. 84; charité (2017), S. 34, 38, 41, 52.
39 Siehe Berichtsteil 3.1.4 zum Familiennachzug.
40 Bezüglich des Zugangs zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge siehe auch: Aumüller (2016).
41 Siehe zum Beispiel Brücker u. a. (2016), S. 31 ff., S. 80 ff., 101 ff., 108 ff.; charité (2017), S. 35, 52; Refugee Rights Data Project (2017), 

S. 26 ff.
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beim Zugang zu medizinischen und psychosozia-
len Leistungen (zum Beispiel keine ausreichende 
Verfügbarkeit von Dolmetscher_innen42) oder aber 
den Leistungsumfang, zum Beispiel bei chronisch 
kranken Menschen.43 

Bei der Unterbringung und Versorgung der Ge-
flüchteten sieht es folgendermaßen aus: In einem 
teil der Kommunen folgte auf die Phase der 
„Nothilfe“ nun eine Phase der Konsolidierung. 
Schlechte Unterkünfte wurden zum teil geschlos-
sen, Gewaltschutzkonzepte teilweise etabliert. 
Allerdings zeigen Studien, dass zentrale Men-
schenrechte bei der Unterbringung nach wie vor 
nicht ausreichend geachtet werden, zum Beispiel 
das Recht auf eine angemessene Unterbringung 
(Artikel 11 Absatz 1 UN-Sozialpakt) oder das Recht 
auf wasser und Sanitärversorgung (Artikel 11 
Absatz 1, Artikel 12 Absatz 1 UN-Sozialpakt). Die 
Lebensumstände in vielen Flüchtlingsunterkünften 
waren auch im Berichtszeitraum (Juli 2016 – Juni 
2017) gekennzeichnet durch fehlende Privatsphä-
re, mangelhafte hygienische Bedingungen und 
unzureichende Unterbringung und Versorgung von 
besonders schutzbedürftigen Personen.44 Diese 
Umstände finden sich nicht nur in den Erstaufnah-
meeinrichtungen, sondern auch in den Gemein-
schaftsunterkünften, in denen sich die Mehrzahl 
der Geflüchteten zwölf Monate und länger aufhält. 
Darüber hinaus gestaltet sich der Auszug aus den 
Gemeinschaftsunterkünften als schwierig. Hier 
ist das Recht auf wohnen (Artikel 11 Absatz 1 UN 
Sozialpakt) eingeschränkt, da der Zugang zum re-
gulären wohnungsmarkt vielen Geflüchteten lange 
verwehrt bleibt. Gründe dafür sind – laut Studien 
– die angespannte wohnungsmarktlage (vor allem 
in Ballungsgebieten), aber auch bürokratische Hin-
dernisse während der Anmietung sowie Vorurteile 
und Vorbehalte von Vermieter_innen.45 

2.2.3 Zum Recht auf Bildung 
geflüchteter Kinder

Viele geflüchtete Kinder haben keinen oder nur 
einen erschwerten Zugang zu Bildung (wie er in 
Artikel 28 und 29 der UN-Kinderrechtskonvention 
und Artikel 13 UN-Sozialpakt verbrieft ist).46 

Dies betrifft auch Kinder in Erstaufnahmeeinrich-
tungen. Im aktuellen Berichtszeitraum hat sich 
ihre rechtliche Lage im Vergleich zum letzten Be-
richtszeitraum verschlechtert. Nach wie vor wird 
die Gewährleistung des Rechts auf Bildung für 
geflüchtete Kinder maßgeblich dadurch bestimmt, 
in welchem Bundesland sie untergebracht sind. 
Dabei gibt es nicht nur unterschiedliche Auffas-
sungen zwischen den Ländern, ob und wann ein 
Kind zur Schule oder Kita gehen darf, sondern 
auch zwischen Bund und Ländern. Selbst wenn die 
Kinder einen rechtlichen Anspruch haben, werden 
sie durch praktische Hindernisse am Besuch von 
Schule oder Kita gehindert. 

Zugang zu Kindertageseinrichtungen
Der Zugang zu Kindertageseinrichtungen (Kitas) 
ist in Deutschland bundeseinheitlich geregelt: 
Geflüchtete Kinder haben – wie alle Kinder in 
Deutschland – ab dem ersten Geburtstag das 
Recht auf einen Kita-Platz (§ 24 Absatz 2 SGB 
VIII). An der Haltung der Bundesländer hat sich 
seit dem Ende des letzten Berichtszeitraums (Juni 
2016) nichts geändert: Sie gehen nach wie vor 
davon aus, dass der Rechtsanspruch auf einen 
Kita-Platz für Flüchtlingskinder nicht automatisch 
mit dem ersten Geburtstag, sondern erst mit der 
Zuweisung zu einer Kommune besteht.47 während 
die Bundesregierung die Auffassung der Länder 
teilt (das heißt Rechtsanspruch auf Kitaplatz 
nach Zuweisung an die Kommune)48, kommen die 

42 Brücker u. a. (2016), S. 132.
43 Brücker u. a. (2016), S. 132 ff.; charité (2017), S. 28 ff. Siehe Berichtsteil 5 zur Situation von Flüchtlingen mit Behinderungen.
44 Brücker u. a. (2016), S. 87 ff.; charité (2017), S. 31 ff.; Refugee Rights Data Projekt (2017), S. 13 ff.; Foroutan u. a. (2017), S. 11 ff.; Bauer (2017); 

ottersbach / wiedemann (2017); Fünfgeld (2016). Siehe auch Berichtsteil 5 zur Situation Geflüchteter mit Behinderungen.
45 Fouroutan (2017), S. 27. Dies zeigt sich zum Beispiel in einer Vergleichsstudie zur wohnunterbringung geflüchteter Frauen in Berlin und 

Dresden: Foroutan u. a. (2017), S. 19 ff. Siehe auch Müller (2015) sowie folgende Recherche von Spiegel online und BR: https://www.
hanna-und-ismail.de/index.html (abgerufen am 14.08.2017).

46 So auch: Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2017), S. 120 ff. Außerdem erschienen im 
Berichtszeitraum folgende Studien zum Recht auf Bildung für geflüchtete Kinder: Deutsches Institut für wirtschaftsförderung (2017); 
Massumi u. a. (2015); Karakayalı u. a. (2016). 

47 Aktualisierung der schriftlichen Abfrage der Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention bei den zuständigen Ministerien aller 16 
Bundesländer (www.landkarte-kinderrechte.de).

48 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2016). 

https://www.hanna-und-ismail.de/index.html
https://www.hanna-und-ismail.de/index.html
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wissenschaftlichen Dienste des Bundestages zu 
dem Ergebnis, dass ein Rechtsanspruch ab dem 
ersten Geburtstag besteht. Des weiteren sind 
nach ihrer Rechtsansicht auch alle Leistungen der 
Jugendhilfe wie Hilfen zur Erziehung oder Beratung 
für Flüchtlingskinder unabhängig von ihrem Auf-
enthaltsstatus ab dem Zeitpunkt der Einreise zu 
erbringen.49

Zugang zu Schule
In den meisten Bundesländern sind geflüchtete 
Kinder, die in Erstaufnahmeeinrichtungen woh-
nen, durch Fristenregelungen von der Schulpflicht 
ausgeschlossen. Einzig in Berlin, Hamburg, dem 
Saarland und Schleswig-Holstein gilt die Schul-
pflicht für geflüchtete Kinder ab dem Zeitpunkt der 
Registrierung.50 In den anderen Bundesländern 
betragen die Fristen drei oder sechs Monate oder 
sie sind mit der Zuweisung an eine Kommune ver-
knüpft (Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen, Nordrhein-westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
thüringen). Bis dahin besteht lediglich ein Schul-
zugangsrecht.51 Dieses genügt aber der von der 
UN-Kinderrechtskonvention vorgeschriebenen 
Grundschulpflicht nicht.52

Im Berichtszeitraum (1. Juli 2016 – 30. Juni 2017) hat 
sich lediglich in Bayern die Rechtslage verändert: 
Ursprünglich unterlagen Kinder, die in Erstauf-
nahmeeinrichtungen wohnen, nach drei Monaten 
der Schulpflicht. Seit dem 1. August 2017 kann 
die Schulaufsichtsbehörde diesen Kindern nun 
nur noch in Ausnahmefällen einen Schulbesuch 

gestatten.53 Das bedeutet, dass Kinder in bayeri-
schen Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen sie 
teilweise mehrere Monate verbringen, keinen Zu-
gang zum Schulunterricht haben und ihnen somit 
ihr Recht auf Bildung verwehrt wird. Damit gehört 
Bayern nun zu den Bundesländern, in denen ge-
flüchtete Kinder in Erstaufnahmeeinrichtungen von 
der Schulpflicht ausgeschlossen sind. 

Ähnlich kritisch ist die Situation für Kinder aus 
Staaten, die als sichere Herkunftsländer eingestuft 
worden sind. Diese Kinder unterfallen seit Inkraft-
treten des Gesetzes zur Einführung beschleunigter 
Asylverfahren (Asylpaket II) vom 11. März 2016 in 
einigen Bundesländern gar nicht mehr der Schul-
pflicht, da sie in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
verbleiben müssen und keiner Kommune zugewie-
sen werden.54 

Selbst wenn die Kinder der Schulpflicht unterlie-
gen, werden sie durch praktische Hindernisse am 
Schulbesuch gehindert. So berichten beispielswei-
se Berlin (nur noch im Bereich der oberstufenzent-
ren), Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-west-
falen nach wie vor von längeren wartezeiten.55

Laut Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) prognostizieren wissenschaft-
ler_innen, dass zusätzlich zwischen 10.000 und 
14.000 Lehrkräfte sowie zwischen 600 und 800 
Sozialarbeiter_innen erforderlich sind, um die neu 
zugewanderten Kinder zu beschulen.56 

49 wissenschaftliche Dienste des Bundestages (2016). 
50 Bei der Schulpflichtregelung von Sachsen gibt es unterschiedliche Darstellungen, ab wann die Schulpflicht einsetzt. Einige Studien 

gehen davon aus, dass die Schulpflicht ab Zuzug gilt (vgl. Massumi u. a. (2015), S. 39 sowie Klaus / Millies (2017), S. 12). Das sächsische 
Kultusministerium teilte auf Anfrage des Deutschen Instituts für Menschenrechte allerdings mit, dass die Schulpflicht erst mit der 
Zuweisung zu einer Kommune umgesetzt wird und demzufolge die Zeiten in einer Erstaufnahmeeinrichtung von der Schulpflicht 
ausgenommen sind (Antwort auf eine schriftliche Anfrage der Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention). 

51 Schulpflicht bedeutet, dass der Staat verpflichtet ist, Rahmenbedingungen zu gewährleisten, die einen Schulbesuch ermöglichen 
(beispielsweise Information der Eltern, Kostenerstattung des Schulbusses oder Angebot von Sprachkursen, die es den Kindern erlauben, 
dem Unterricht zu folgen). Schulzugangsrecht bedeutet lediglich, dass die Kinder eine Schule besuchen dürfen, sie sind dazu aber nicht 
verpflichtet. Auch ist der Staat nicht verpflichtet, die eben genannten Rahmenbedingungen für den Schulbesuch zu gewährleisten. Siehe 
Harmening (2007), S. 344.

52 Die Schulpflicht ist im menschenrechtlichen Kontext als das wirksamste Instrument zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung angesehen. 
Ausführlich dazu Lehner (2016), S. 335 f.

53 Bayerischer Landtag (2016a), S. 335.
54 Dies betrifft folgende Länder: Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-westfalen, Rheinland-Pfalz, 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, thüringen, Bayern. Siehe auch § 30a, Absatz 3 Asylgesetz.
55 Aktualisierung der schriftlichen Abfrage der Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention bei den Kultusministerien aller 16 Bundesländer 

(www.landkarte-kinderrechte.de).
56 Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016), S. 200.
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2.2.4 Familiennachzug

Aussetzung des Familiennachzugs für 
subsidiär Schutzberechtigte  
Bereits im letzten Berichtszeitraum wurde mit 
dem Asylpaket II (März 2016) der Familiennachzug 
für subsidiär Schutzberechtigte für einen Zeit-
raum von zwei Jahren ausgesetzt (§ 104 Absatz 13 
AufenthG). An dieser Regelung hat der Gesetzge-
ber auch in diesem Berichtszeitraum festgehalten. 
Das bedeutet, dass es für Menschen, denen im 
Herkunftsstaat Folter, die todesstrafe oder ernste 
Gefahr für Leib oder Leben infolge eines bewaffne-
ten Konflikts drohen, vor März 2018 nicht möglich 
sein wird, ihre engsten Familienangehörigen nach 
Deutschland nachzuholen. Das Recht auf Familien-
nachzug, als teil des Rechts auf Familienleben 
(Artikel 6 GG, Artikel 8 EMRK, Artikel 16 UN-KRK, 
Artikel 17 UN-Zivilpakt), ist für die von dieser 
Regelung betroffenen Personen somit weiterhin 
nicht gewährleistet.57 In der Praxis sind davon vor 
allem Schutzberechtigte aus Syrien betroffen.58 
Die von Kirchen und Nichtregierungsorganisatio-
nen in Deutschland kritisierte Regelung59 führt 
in der Praxis dazu, dass Familien weit mehr als 
zwei Jahre voneinander getrennt sind, zumal die 
Visumsverfahren bei den deutschen Auslandsver-
tretungen oftmals etliche Monate oder auch über 
ein Jahr andauern.60 wie viele Menschen von der 
Regelung genau betroffen sind, wird nicht sta-
tistisch erfasst. Laut Medienberichten warteten 
nach Schätzungen des Auswärtigen Amts Anfang 
Juli 2017 etwa 200.000 bis 300.000 Syrer_innen 
und Iraker_innen darauf, im Rahmen des Familien-
nachzugs nach Deutschland reisen zu können.61

Die Diskussion zur Aussetzung des Familiennach-
zugs hat sich im Berichtszeitraum weiter zuge-
spitzt, sowohl im parlamentarischen Raum als 
auch in der Zivilgesellschaft. Nicht nur seitens der 
opposition, sondern auch innerhalb der Regie-
rungskoalition wurde gefordert, die alte Vereinba-
rung über die Aussetzung zu überprüfen. Dagegen 
forderten etwa kommunale Spitzenverbände, die 
Aussetzung des Familiennachzugs zu verlängern.62 
Im März 2017 diskutierte der Innenausschuss des 
Bundestags in einer öffentlichen Anhörung noch-
mals die vorzeitige Beendigung der Aussetzung 
des Familiennachzugs63 – allerdings kam es nicht 
zu einer Abstimmung.64

Auch auf europäischer Ebene wurde die Aus-
setzung des Familiennachzugs aus menschen-
rechtlicher Perspektive kritisiert: Der Men-
schenrechtskommissar des Europarats hob die 
menschenrechtliche Relevanz und dringlichen 
Handlungsbedarf hervor, die mit den Einschrän-
kungen beim Familiennachzug verbunden sind.65 
Seine Untersuchung untermauert, dass die Ein-
schränkungen in verschiedenen europäischen 
Staaten, darunter auch Deutschland66, menschen-
rechtswidrig sind und beendet werden müssen. 
Dieser Einschätzung entsprechend haben subsi-
diär Schutzberechtigte mit Unterstützung zivilge-
sellschaftlicher organisationen zwei Verfassungs-
beschwerden beim Bundesverfassungsgericht 
eingereicht. Erwirkt werden soll eine Grundsatz-
entscheidung, welche die Rechtswidrigkeit der 
Aussetzung des Familiennachzugs feststellt und 
den Familiennachzug noch vor März 2018 wieder 
ermöglicht.67 

57 Siehe dazu genauer: Deutsches Institut für Menschenrechte (2016b); Deutscher Bundestag (2016b). 
58 Legt man die Statistiken des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zugrunde, so lässt sich berechnen, dass im Berichtszeitraum (Juli 

2016 – Juni 2017) durch Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 200.319 Menschen ein subsidiärer Schutzstatus 
zugesprochen wurde: von Juli bis Dezember 2016 waren es demnach 130.398, von Januar 2017 bis Juni 2017 waren es 69.921 Menschen 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016a und b, 2017). 

59 Zum Beispiel: Evangelische Kirche in Deutschland (2017), Keßler (2017). 
60 Siehe dazu etwa Deutscher Bundestag (2017c), S. 21 f. 
61 Diese Schätzung bezieht sich allerdings nicht nur auf subsidiär Schutzberechtigte, sondern auch auf Menschen, die als Flüchtlinge nach 

der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt worden sind (oder als Asylberechtigte nach Artikel 16a GG): Bewarder, Manuel (2017). 
62 Siehe dazu etwa: Kommunen wollen Familiennachzug für Flüchtlinge weiter aussetzen: https://www.evangelisch.de/

inhalte/141932/25-01-2017/kommunen-wollen-familiennachzug-fuer-fluechtlinge-weiter-aussetzen (abgerufen am 05.09.2017).
63 Deutscher Bundestag (2017a). 
64 Deutscher Bundestag (2017b), S. 24161 ff.
65 Europarat, Menschenrechtskommissar (2017). 
66 Ebd., S. 34.
67 Jumen (2017).

https://www.evangelisch.de/inhalte/141932/25-01-2017/kommunen-wollen-familiennachzug-fuer-fluechtlinge-weiter-aussetzen
https://www.evangelisch.de/inhalte/141932/25-01-2017/kommunen-wollen-familiennachzug-fuer-fluechtlinge-weiter-aussetzen
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Erschwerung des Familiennachzugs für 
anerkannte unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge
Auch für nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
anerkannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
ist es sehr viel schwerer geworden, Eltern und 
Geschwister aus Kriegs- und Krisengebieten nach 
Deutschland zu holen: Im Rahmen der Visumser-
teilung an Familienangehörige von in Deutschland 
anerkannten unbegleiteten minderjährigen Flücht-
lingen mehren sich im Berichtszeitraum Fälle, in 
denen minderjährigen Geschwistern der gleich-
zeitige Nachzug mit ihren Eltern nach Deutschland 
verwehrt wird.68 In der Praxis kann dies etwa dazu 
führen, dass den Eltern eines aus Syrien geflohe-
nen 16-jährigen Minderjährigen Visa erteilt wer-
den, den zehn und acht Jahre alten Geschwistern 
hingegen nicht.

Das Auswärtige Amt hat mit Runderlass vom 
20. März 2017 Leitlinien für alle deutschen Aus-
landsvertretungen aufgestellt, die vorsehen, dass 
Geschwister nur ein Visum zum Nachzug erhalten, 
wenn ausreichender wohnraum vorhanden und 
in der Regel auch der Lebensunterhalt gesichert 
ist.69 Da es in Deutschland lebenden unbeglei-
teten Minderjährigen in den seltensten Fällen 
möglich sein wird, diese Voraussetzungen zu 
erfüllen, führen die Leitlinien in entsprechenden 
Fällen dazu, dass eine Familienzusammenführung 
ausbleibt. Diese Praxis ist mit dem grund- und 
menschenrechtlich verbrieften Recht auf Familie 
und dem in der UN-Kinderrechtskonvention veran-
kerten Grundsatz des Vorrangs des Kindeswohls 
nicht vereinbar.70

2.2.5 Qualität der Asylverfahren

Die große Zahl von Flüchtlingen, die 2015 und 2016 
in Deutschland Schutz suchten, führte zu einem 
erheblichen Rückstau bei der Registrierung, der 
Antragstellung und der Durchführung der Asylver-
fahren. Mehrfach wurde das Personal des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge aufgestockt, 
neue Außenstellen wurden eröffnet und das 
Verfahren reorganisiert. wiederholt wurden von 
verschiedenen Akteur_innen massive Beschwer-
den über die Qualität der Asylverfahren und der 
Entscheidungen geäußert, unter anderem auch 
aus dem BAMF selbst.71 

Darüber hinaus nahm im Berichtszeitraum die 
Anzahl der Klagen gegen Entscheidungen im Asyl-
verfahren vor den Verwaltungsgerichten sprung-
haft zu, immer mehr abgelehnte Asylsuchende 
klagten also gegen ihren Bescheid. waren Ende 
2015 knapp 60.000 Verfahren vor deutschen Ver-
waltungsgerichten anhängig, waren es Ende 2016 
bereits knapp 160.000.72 Mit Stand 20. Juli 2017 
waren bereits 283.342 Klagen im Bereich Asyl 
vor deutschen Verwaltungsgerichten anhängig.73 
Der Deutsche Richterbund beklagt, dass dies zu 
einer zunehmenden Überlastung der Verwaltungs-
gerichte führe.74 Von der Zunahme der anhängi-
gen Verfahren lässt sich nicht zwingend auf eine 
verschlechterte Qualität der Bescheide schließen, 
da auch die absolute Zahl der Entscheidungen im 
BAMF gestiegen ist. Allerdings haben deutsche 
Gerichte in der ersten Jahreshälfte 2017 wesentlich 
mehr Entscheidungen des BAMF korrigiert als in 
den Jahren zuvor. Lag die Erfolgsquote bei Ge-
richtsentscheidungen im Bereich Asyl im Jahr 2015 
noch bei 4,3 Prozent, ist sie 2016 auf 12,1 Prozent 
und in der ersten Jahreshälfte 2017 sogar auf 25,9 

68 Statistische Erhebungen über die Anzahl der Betroffenen gibt es nicht. UNHcR Deutschland (2017), S. 134 ff.
69 Auswärtiges Amt (2017b). Dass ausreichender wohnraum gesichert sein muss, wird mit § 29 I 1 Nr. 2 AufenthG begründet. Bei der 

Sicherung des Lebensunterhalts gemäß § 5 I Nr. 1 AufenthG handelt es sich um eine allgemeine Regelerteilungsvoraussetzung, von der 
abgewichen werden kann.

70 Genauer siehe cremer (2017).
71 Vonseiten des BAMFs selbst: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2015b) sowie Deutscher Bundestag (2016a), S. 3. Siehe zum 

Beispiel aber auch Äußerungen vonseiten der Zivilgesellschaft (https://www.proasyl.de/news/qualitaetsskandal-beim-bundesamt/, 
abgerufen am 11.09.2017) oder vonseiten der Anwaltschaft (http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bamf-verschiebt-alte-
asylverfahren-an-ueberlastete-verwaltungsrichter-a-1141131.html, abgerufen am 11.09.2017). 

72 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2017), S. 60.
73 Deutscher Bundestag (2017d), S. 32. 
74 Siehe: http://www.fr.de/politik/flucht-zuwanderung/gerichte-flut-von-asylverfahren-kaum-zu-bewaeltigen-a-1317471 (abgerufen am 

15.09.2017).

https://www.proasyl.de/news/qualitaetsskandal-beim-bundesamt/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bamf-verschiebt-alte-asylverfahren-an-ueberlastete-verwaltungsrichter-a-1141131.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bamf-verschiebt-alte-asylverfahren-an-ueberlastete-verwaltungsrichter-a-1141131.html
http://www.fr.de/politik/flucht-zuwanderung/gerichte-flut-von-asylverfahren-kaum-zu-bewaeltigen-a-1317471
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Prozent angestiegen.75 Das bedeutet, dass mehr 
als jede vierte Entscheidung des BAMF, gegen die 
Rechtsmittel eingelegt wurde, erfolgreich war. 

Im Berichtszeitraum sind außerdem Studien 
erschienen, die die Qualität der Asylverfahren 
empirisch untersuchen. 

So zeigt eine Studie verschiedener wohlfahrts-
organisationen, Vereinigungen von Anwält_innen 
und Richter_innen sowie Menschenrechtsorga-
nisationen aus dem Jahre 2016, dass Mängel im 
Asylverfahren sich sowohl auf die Anhörung, den 
Bescheid als auch allgemein auf das Asylverfah-
ren beziehen. So würden die Asylsuchenden zum 
Beispiel, entgegen der Vorgabe aus § 24 Absatz 1 
AsylG, vor der Anhörung nicht ausreichend infor-
miert.76 Darüber hinaus werden Mängel sowohl 
bei der Anhörung als auch bei der Prüfung und 
Entscheidung der Asylgesuche konstatiert. Eine 
exemplarische Analyse von über 100 Falldokumen-
ten zeigt, dass Sprachmittler_innen unzureichend 
übersetzen und dass sich Entscheider_innen bei 
der Entscheidungsbegründung nicht auf den vor-
liegenden Fall beziehen.77 Auch wenn diese Ergeb-
nisse nicht repräsentativ sind, sind sie doch ein 
wichtiges Indiz für erhebliche Mängel in der Quali-
tät der Asylverfahren. Die Studie zeigt auch, dass 
diese Ergebnisse nicht allein mit den besonderen 
Bedingungen der Jahre 2015 und 2016 verknüpft 
sind (in denen besonders viele Asylsuchende nach 
Deutschland kamen), sondern struktureller Natur 
sind, da sie bereits bei Fällen auftraten, die vor 
2015 entschieden wurden. 

Dass die mangelhafte Qualität der Asylverfahren 
ein Problem ist, das bereits vor 2015 bestand, legt 
auch eine Studie nahe, die die Anerkennungsquo-
ten von Flüchtlingen zwischen den Bundesländern 
vergleicht: So lag die Quote in den Jahren 2010 bis 

2015 beispielsweise für Antragsteller_innen aus 
Afghanistan in Nordrhein-westfalen bei 34,4 Pro-
zent, in Brandenburg jedoch nur bei 10 Prozent.78 
Auch wenn die Studie lediglich das Ergebnis, nicht 
jedoch den Prozess des Asylverfahrens analysiert, 
sind die erheblichen Unterschiede zwischen den 
Anerkennungsquoten in den Bundesländern ein 
warnsignal. 

Das BAMF hat im Berichtszeitraum Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung ergriffen, weitere Maßnah-
men wurden angekündigt.79 Als Reaktion auf den 
Fall Franco A. wurde im Frühjahr 2017 eine interne, 
stichprobenhafte Überprüfung von circa 2.000 
positiven Asylbescheiden von Syrer_innen und Af-
ghan_innen gestartet. Die Ergebnisse offenbarten 
gravierende Mängel: So waren 18 Prozent der Asyl-
bescheide von Syrer_innen und 46 Prozent von Af-
ghan_innen „nicht plausibel“, weil sie nicht nach-
vollziehbar oder unzureichend dokumentiert sind. 
In mindestens 77 Prozent der Syrien-Fälle habe es 
keine Qualitätssicherung gegeben, das heißt die 
Entscheidung wurde nicht noch ein zweites Mal 
überprüft. Auch seien zahlreiche Entscheider_in-
nen eingesetzt worden, bevor sie entsprechende 
Schulungsmaßnahmen durchlaufen hätten.80 Ende 
Mai 2017 wurde außerdem die Überprüfung wei-
terer 100.000 positiver Entscheidungen vonseiten 
des Bundesinnenministers angekündigt.81 Diese 
solle noch im Sommer 2017 beginnen, sei aber – 
laut Aussagen von BAMF-Mitarbeitenden – wegen 
Personalmangels kaum machbar.82 

trotz klarer Anzeichen für gravierende Mängel 
bei den Asylverfahren werden lediglich positive 
Bescheide überprüft, und das auch nur intern. 
Eine externe, unabhängige Überprüfung ist nicht 
geplant, negative Bescheide werden trotz ihrer ho-
hen menschenrechtlichen Relevanz nicht erfasst. 
trotz der Qualitätsmängel und nach wie vor unbe-

75 Deutscher Bundestag (2016f), S. 69; Deutscher Bundestag (2017j), S. 63; Deutscher Bundestag (2017d), S. 23.
76 Verschiedene organisationen (2016), S. 14 und 15.
77 Verschiedene organisationen (2016).
78 Riedel / Schneider (2017), S. 30.
79 Siehe beispielsweise: http://www.bamf.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/20160628-029-PM-qualitaetssicherung.html 

(abgerufen am 11.09.2017).
80 Brost / Dummer (2017). 
81 Dabei sollten Entscheidungen aus den Jahren 2015 und 2016 von Flüchtlingen aus den zehn Hauptherkunftsländern überprüft werden. Eine 

ohnehin gesetzlich vorgesehene Prüfung werde hier vorgezogen: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-05/franco-a-fluechtlinge-
asylentscheidungen-uberpruefung-bundesinnenminister-thomas-de-maiziere (abgerufen am 14.08.2017).

82 Ebd. Auch sei das sogenannte widerrufsverfahren, nach dem diese Fälle geprüft werden sollen, dazu nicht geeignet: Brost / Dummer 
(2017).

http://www.bamf.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/20160628-029-PM-qualitaetssicherung.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-05/franco-a-fluechtlinge-asylentscheidungen-uberpruefung-bundesinnenminister-thomas-de-maiziere
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-05/franco-a-fluechtlinge-asylentscheidungen-uberpruefung-bundesinnenminister-thomas-de-maiziere


tHEMEN DES VoRHERIGEN MENScHENREcHtSBERIcHtS38

arbeiteter Altfälle hat das Bundesministerium des 
Innern mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen 
auch einen Personalabbau beim BAMF beschlos-
sen: Lag das Personal im oktober 2016 noch bei 
10.000, sank es bis Juli 2017 auf 7.800 und soll bis 
Ende 2017 bei 7.200 liegen. Der Personalabbau 
wird unter anderem vonseiten des BAMF kritisiert, 
da es in der Folge länger dauern würde, die vielen 
Altverfahren abzuarbeiten.83 

2.2.6 Abschiebung und unterstützte 
Rückkehr

Seit Ende des letzten Berichtszeitraums (Juni 2016) 
ist die flüchtlingspolitische Debatte in Deutsch-
land maßgeblich durch die Frage bestimmt ge-
wesen, wie abgelehnte Asylsuchende und terror-
verdächtige „Gefährder_innen“ aus Deutschland 
abgeschoben werden können.84 Gleichzeitig gab 
es Bemühungen, ausreisepflichtige Personen ver-
stärkt zur „freiwilligen“ Ausreise zu bewegen.

Vorrang Rückkehr vor Abschiebung
Verantwortlich für die tatsächliche Durchführung 
der Ausreise abgelehnter Asylsuchender sind 
die Länder. Diese bemühen sich um die Ausreise 
einerseits verstärkt im Rahmen von Abschiebun-
gen (2015: 20.888 abgeschobene Personen; 2016: 
25.069 abgeschobene Personen).85 Andererseits 
werden ausreisepflichtige Personen verstärkt mit 
Rückkehrprogrammen zur „freiwilligen“ (besser: 
unterstützten)86 Ausreise motiviert (2015: 37.220 
Personen, 2016: 54.069 Personen).87 Dabei wer-
den für zurückkehrende Personen Reisekosten 
übernommen; gegebenenfalls wird eine finanzielle 
Starthilfe im Herkunftsland gewährt. 

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
sollte die unterstützte Rückkehr grundsätzlich 
Vorrang vor der Abschiebung haben (Artikel 8, 
EU-Rückführungsrichtlinie; § 58 Absatz 1 Aufent-
haltsgesetz).88 Auch in diesem Berichtszeitraum 
haben – vergleichbar zum letzten Berichtszeitraum 
– mehr Menschen Deutschland im Rahmen einer 
unterstützten Rückkehr verlassen als abgescho-
ben wurden: So stand im Jahr 2016 in Deutsch-
land insgesamt 26.654 abgeschobenen Personen 
eine doppelt so hohe Zahl an Personen (54.069) 
gegenüber, deren Anträge auf Rückkehrförderung 
bewilligt wurden. Erfasst sind hier jedoch lediglich 
Anträge, die über das Bund-Länder-Rückkehrförde-
rungsprogramm REAG/GARP bewilligt wurden.89 
Auch im ersten Halbjahr 2017 ist die Zahl der 
Abschiebungen (12.545) geringer als die Zahl der 
unterstützten Rückkehrer_innen (16.645).90 Das 
Verhältnis zwischen Abschiebung und Rückkehr 
hat sich allerdings zugunsten der Abschiebung 
verschoben: Lag es im Gesamtjahr 2016 noch bei 
1:2, auf eine Abschiebung kamen 2 Fälle von unter-
stützter Rückkehr, liegt es in der ersten Jahreshälf-
te 2017 bei 1:1,3. Somit gibt es im Berichtszeitraum 
eine tendenz zu mehr Abschiebungen. 

Neue Rückkehr-Förderprogramme
Zusätzlich zu REAG/GARP hat die Bundesregie-
rung mit Geltung ab 01.02.2017 das Programm 
„Starthilfe Plus“ eingeführt. Es wird wie REAG/
GARP auch von der Internationalen organisation 
für Migration durchgeführt. Zielgruppe des Pro-
gramms sind insbesondere Asylsuchende, deren 
chancen im Asylverfahren als gering eingestuft 
werden. Ihnen wird ein finanzieller Anreiz geboten, 
sich bereits während des laufenden Asylverfah-
rens für eine unterstützte Rückkehr zu entschei-

83 Das Bundesministerium des Innern hingegen sieht den Personalabbau als unproblematisch an: https://www.zdf.de/nachrichten/heute-
sendungen/videos/170718-bamf-personalmangel-100.html (abgerufen am 07.09.2017).

84 Beim Begriff „Gefährder_in“ handelt es sich nicht um einen gesetzlich definierten, sondern um einen polizeifachlichen Begriff, auf den 
sich die AG Kripo der Innenministerkonferenz im Jahr 2004 verständigt hat. Demnach gilt als Gefährder_in eine Person, „zu der bestimmte 
tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im Sinne 
des § 100a StPo (Strafprozessordnung), begehen wird.“ Siehe Deutscher Bundestag (2017h), S. 2. 

85 Deutscher Bundestag (2017e), S. 1 – 12.
86 Von einer freiwilligen Ausreise zu sprechen ist, im Rahmen der Rückkehrförderprogramme, nicht zutreffend, da die teilnehmenden 

Personen überwiegend zur Ausreise verpflichtet sind. Siehe auch: Deutsches Institut für Menschenrechte (2016a), S. 105 – 106.
87 Deutscher Bundestag (2017e), S. 1, 56. 
88 Diese Einschätzung teilt auch der Europarat (2005).
89 Die Zahl der tatsächlich über Rückkehrförderprogramme ausgereisten Personen liegt noch höher, da es auch über REAG/GARP 

hinaus Förderung gibt oder Personen selbstständig ausreisen. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Zahlen der einzelnen 
Bundesländer. Siehe Graff / Schneider (2017), S. 18 ff.

90 Deutscher Bundestag (2017f), S. 2,9,49.
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den; dieser ist zudem an einen zeitlichen Faktor 
gekoppelt: Je eher sich der/die Asylsuchende zur 
Ausreise verpflichtet, umso höher ist der ausge-
zahlte Betrag. Das Programm gilt nur für Staatsan-
gehörige bestimmter Herkunftsländer.91 

Daneben wird mit dem Förderprogramm „Pers-
pektive Heimat“ (Start März 2017) die deutsche 
Entwicklungspolitik stärker mit der unterstützten 
Rückkehr verknüpft. Das BMZ will mit diesem 
Programm die Rückkehr von Menschen mit so-
genannter geringer Bleibeperspektive fördern, 
insbesondere durch Reintegrationsangebote in 
den Herkunftsländern (vor allem in den Balkan-
ländern und Nordafrika). Rückkehrer_innen sollen 
nach der Rückkehr in ihre Herkunftsländer vor 
ort in bestehende Projekte und Kooperationen 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im 
Berufsbildungs- und Beschäftigungsbereich integ-
riert werden.92 Aus den bisher öffentlich zugäng-
lichen Informationen ist nicht ersichtlich, wie viele 
Rückkehrer_innen aus Deutschland überhaupt von 
diesem Programm profitieren, in welcher Höhe 
sie dies tun und wie der Erfolg dieser Programme 
kontrolliert wird. 

Auch wenn die zusätzliche Unterstützung für rück-
kehrende Personen grundsätzlich zu begrüßen 
ist, stellt sich die Frage, inwieweit in der Praxis 
mit der frühzeitigen Motivation zur Rückkehr 
das Recht auf Zugang zu einem fairen Asylver-
fahren faktisch eingeschränkt wird. Das ist dann 
der Fall, wenn durch die Art oder den Zeitpunkt 
der Rückkehrberatung den Asylsuchenden eine 
informierte Entscheidung über das weitere Vor-
gehen im Asylverfahren verwehrt wird. Es gab 
im Berichtszeitraum verstärkt Berichte darüber, 
dass Rückkehrberatungen zum teil bereits vor 
der Asylantragstellung angeboten werden, dass 
die teilnahme als verpflichtend dargestellt wird 

und die Beratung nicht ergebnisoffen stattfin-
det.93 Eine solche Praxis verhindert nicht nur, 
dass Asylsuchende in einer Verfahrensberatung 
über den Verlauf und Erfolg ihres Asylgesuches 
informiert werden, sie suggeriert darüber hinaus, 
dass das Asylgesuch geringe Erfolgsaussichten 
hat, und erzeugt Druck hin zu einer uninformierten 
Rückkehrentscheidung. 

Neue Institutionen zur Koordination 
Bund-Länder 
Auch über Rückkehrförderprogramme hinaus 
wurden im Berichtszeitraum rückkehrpolitische 
Maßnahmen beschlossen und neue Institutionen 
geschaffen, die eine verstärkte Rückkehr aus-
reisepflichtiger Personen vorantreiben sollen.94 
So wurde im März 2017 von Bund und Ländern 
das „Gemeinsame Zentrum zur Unterstützung der 
Rückkehr“ eingerichtet. Es soll Kapazitäten bei 
Sammelrückführungen identifizieren und koordi-
nieren. Es soll sich außerdem mit der verstärkten 
Einzelfallrückführung von Problemfällen und dem 
Austausch über die Instrumente zur Förderung der 
sogenannten freiwilligen Rückkehr befassen.95 

Darüber hinaus existiert bereits seit 2014 die 
Bund-Länder-Koordinierungsstelle Integriertes 
Rückkehrmanagement. Diese verabschiedete 
bereits 2015 Leitlinien für eine bundesweite Rück-
kehrberatung.96 Bisher gibt es aber kaum Erkennt-
nisse dazu, inwieweit die Leitlinien tatsächlich 
umgesetzt werden, beziehungsweise scheint es 
vonseiten der Länder bisher wenig Interesse an 
einer Umsetzung und/oder Vereinheitlichung zu 
geben.97 Auch über die Leitlinien hinaus gab es 
bisher keine öffentlich zugänglichen Informationen 
darüber, was die Koordinierungsstelle macht. Auf 
der Innenministerkonferenz im Juni 2017 wurden 
zwar Berichte über Maßnahmen der Koordinie-

91 weitere Informationen zur Staffelung der Beträge und Herkunftsländern siehe http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/
Pressemitteilungen/DE/2017/01/starthilfe-plus.html (abgerufen am 29.08.2017).

92 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (2017b), S. 2. 
93 Deutsches Institut für Menschenrechte (2016a), S. 98. Siehe auch Graff / Schneider (2017), die zeigen, dass Verantwortliche auf 

Landesebene Informationen zur freiwilligen Rückkehr so früh wie möglich an die Asylsuchenden geben wollen. Der tatsächliche Zeitpunkt 
der Rückkehrberatung unterscheidet sich in den Ländern stark (S. 31); Liga der Freien wohlfahrtspflege in Hessen e.V. (2017).

94 Siehe auch Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 09.02.2017: 
https://www.bundesregierung.de/content/DE/_Anlagen/2017/02/2017-02-09-abschlussdokument-treffen-bund-laender.pdf?__
blob=publicationFile&v=1 (abgerufen am 29.08.2017).

95 Im Juni 2017 befand sich das Zentrum noch in seiner Aufbauphase: Deutscher Bundestag (2017g), S. 3.
96 Bund-Länder-Koordinationsstelle Integriertes Rückkehrmanagement (2015).
97 Graff / Schneider (2017), S. 34; Deutsches Institut für Menschenrechte (2016a), S. 109.

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/01/starthilfe-plus.html
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/01/starthilfe-plus.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2017/02/2017-02-09-abschlussdokument-treffen-bund-laender.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2017/02/2017-02-09-abschlussdokument-treffen-bund-laender.pdf?__blob=publicationFile&v=1


tHEMEN DES VoRHERIGEN MENScHENREcHtSBERIcHtS40

rungsstelle angekündigt, diese sind allerdings 
nicht öffentlich zugänglich.98 

Insgesamt ist zweifelhaft, ob Rückkehrprogramme 
erfolgreich sind.99 Allein die steigende Gesamtzahl
an rückkehrgeförderten Personen ist dafür noch 
kein Beleg. Aus menschenrechtlicher Sicht ist es 
als kurzfristiger Erfolg zu sehen, wenn sich durch 
Rückkehrprogramme das Verhältnis Abschiebung 
und unterstützte Rückkehr verbessert und wenn 
gravierende Zwangsmaßnahmen wie Abschie-
behaft und Abschiebung unterbleiben. Zentral 
ist außerdem, dass durch Rückkehrprogramme 
der Zugang zum Asylverfahren nicht faktisch 
 erschwert wird. Eine weitreichendere menschen-
rechtliche wirksamkeit wäre gegeben, wenn die 
unterstützt zurückgekehrten Personen sich nach-
haltig in ihre Herkunftsländer integrieren. Belast-
bare Daten zu diesem Aspekt von wirksamkeit 
fehlen allerdings.100 

 

Abschiebung
Das Bemühen um eine verstärkte Abschiebung von 
ausreisepflichtigen Personen stand im Berichts-
zeitraum im Fokus von Politiker_innen aus Bund, 
Ländern und Kommunen. Sowohl neue gesetzliche 
Maßnahmen als auch die Abschiebepraxis waren 
sehr umstritten und wurden unter anderem von-
seiten der Zivilgesellschaft kritisiert. Zunehmend 
riefen von den Regelungen Betroffene auch höhere 
Gerichte zur Klärung von Verfassungs- und Men-
schenrechtskonformität an, unter anderem das 
Bundesverfassungsgericht und den EGMR. 

Im Berichtszeitraum ließ sich beobachten, dass 
sowohl in der Rechtssetzung als auch in der 

n 

Abschiebepraxis vonseiten des Bundes und der 
Länder Entscheidungen getroffen wurden, die aus 
menschenrechtlicher Sicht Fragen aufwerfen, da 
sie insbesondere das Recht der Betroffenen auf 
Freiheit und Sicherheit (Artikel 5 EMRK) teilweise 
aber auch das Non-Refoulement-Prinzip (Artikel 3 
EMRK, Artikel 7 UN-Zivilpakt) berühren. Entspre-
chende menschenrechtliche Vorgaben müssen 
auch bei der Abschiebung beispielsweise straffäl-
lig gewordener Personen beachtet werden.101

Beispielsweise wurde mit dem „Gesetz zur bes-
seren Durchsetzung der Ausreisepflicht“ die 
Abschiebehaft für ausreisepflichtige Personen 
ausgeweitet, denen Sicherheitsbehörden prog-
nostizieren, eine erhebliche Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit darzustellen (§§ 62 und 62a 
AufenthG).102 Demnach können „Gefährder_innen“ 
jetzt auch dann zur Sicherung der Abschiebung 
inhaftiert werden, wenn feststeht, dass sie zum 
Beispiel wegen fehlender Papiere oder mangeln-
der Rücknahmebereitschaft des mutmaßlichen 
Herkunftslandes nicht innerhalb der nächsten drei 
Monate abgeschoben werden können. 

Erstmals wurde im Berichtszeitraum die seit 
mehr als zehn Jahren existierende Befugnis für 
die Anordnung von Abschiebungen „zur Abwehr 
einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristi-
schen Gefahr“ ohne vorherige Ausweisung (§ 58a 
AufenthG) genutzt: Mitte Februar 2017 hatte das 
niedersächsische Innenministerium die Abschie-
bung von zwei in Deutschland aufgewachsenen 
Göttinger Salafisten nach Nigeria beziehungs-
weise Algerien angeordnet. Im März bestätigte 

98 Siehe auch Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder: http://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/
to-beschluesse/2017-06-14_12/beschluesse.pdf?__blob=publicationFile&v=2, S. 8 (abgerufen am 29.08.2017).

99 Auch vonseiten der Bundesregierung gibt es keine Kategorisierung bezüglich der Frage, was genau Rückkehrmaßnahmen erfolgreich 
macht: Deutscher Bundestag (2017g), S. 5.

100 Die umfassendste Studie zu Rückkehrprogrammen im deutschen Raum erschien im Jahr 2008 und untersuchte Programme für 
kosovarische Rückkehrer_innen. Sie kam zu dem Ergebnis, dass eine nachhaltige Integration in den Kosovo durch die damals bestehende
Programme nicht geleistet werden konnte, siehe Dünnwald (2008).

101 Siehe auch: Deutscher Bundestag (2016c). Nach ständiger Rechtsprechung des EGMR ergibt sich aus Artikel 3 EMRK ein Verbot der 
Abschiebung, wenn die betroffene Person dadurch dem Risiko von Folter oder einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung 
oder Strafe ausgesetzt wird (siehe etwa EGMR, Urteil vom 23.02.2012, Hirsi und andere gegen Italien). Der gemäß Artikel 3 EMRK 
gewährleistete Schutz vor Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung gilt absolut, sodass er umfassender 
ist als jener in Artikel 33 GFK. Stehen Artikel 16a I GG und Artikel 33 GFK einer Abschiebung in den Herkunftsstaat nicht entgegen, 
verbietet Artikel 3 EMRK bei einem konkreten Risiko die Abschiebung in den Staat, in dem die Gefahr der Anwendung von Folter 
oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung droht. Die EMRK verbietet unter allen Umständen Folter, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe (EGMR, NVwZ 1997, 1093; E 81, 142 (155 f.).

102 Siehe Berichtsteil 3.1.1 zu Rechtsänderungen im Berichtszeitraum. 

http://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/2017-06-14_12/beschluesse.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/2017-06-14_12/beschluesse.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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das Bundesverwaltungsgericht die Maßnahmen 
in beiden Fällen unter der Auflage, dass Algerien 
eine diplomatische Zusicherung gibt, dass dem 
Betroffenen keine Folter oder Misshandlung dro-
hen.103 Eine Verfassungsbeschwerde wurde nicht 
zur Entscheidung angenommen.104 In Verlauf des 
Jahres folgten weitere Abschiebungsanordnungen, 
auch in anderen Bundesländern. Auch hier waren 
die Betroffenen mit Beschwerden vor deutschen 
Gerichten nicht erfolgreich. Allerdings stoppte der 
EGMR am 31. Juli die Abschiebung eines in Dages-
tan geborenen Mannes nach Russland in letzter 
Minute. Ende August setzte das Gericht seine 
einstweilige Anordnung aus; die Entscheidung im 
Hauptsacheverfahren steht aus.105

Im Falle der Abschiebungsanordnungen nach 
§ 58a AufenthG kann seit Inkrafttreten des „Ge-
setzes zur besseren Durchsetzung der Ausreise-
pflicht“ die Abschiebungshaft auch dann für bis 
zu maximal 18 Monaten verlängert werden, wenn 
nicht Betroffene ihre Abschiebung zu verhindern 
suchen, sondern die Verantwortung für Verzöge-
rungen auf Seiten der Verwaltung liegt, die nicht 
in der Lage ist, die für die Abschiebung erforderli-
chen Unterlagen beizubringen (§ 62 Absatz 4, S. 3 
AufenthG).

Nicht zuletzt gab es im Berichtszeitraum men-
schenrechtliche Bedenken bezüglich der Ab-
schiebepraxis, insbesondere nach Afghanistan. 
Verschiedene zivilgesellschaftliche organisationen 
kritisieren, dass die Asylverfahren, unter ande-
rem für afghanische Asylsuchende, unzureichend 
seien und nicht die tatsächliche Lage vor ort 
berücksichtigen würden.106 Somit werde Men-
schen ihr Recht auf Schutz verwehrt. In der Folge 
seien Abschiebungen in Anbetracht der aktuellen 
Sicherheitslage vor ort nicht vertretbar.107 Von-
seiten der Regierung wird allerdings argumentiert, 

dass es in Afghanistan sichere Gebiete gebe, in 
denen abgeschobene Personen unterkommen 
könnten. Nach einem Anschlag auf die deutsche 
Botschaft in Kabul im Mai 2017 wurde ein kurzzeiti-
ger Abschiebestopp verhängt. Ausgenommen vom 
Abschiebstopp wurden bestimmte Gruppen von 
Personen, wie Straftäter_innen, Gefährder_innen 
und Menschen, die ihre Identität nicht preisgeben 
wollten. Laut Auswärtigem Amt und Innenministe-
rium würde die Sicherheitslage vor ort dies durch-
aus zulassen.108

2.3 Wahlrechtsausschlüsse 
von Menschen mit 
Behinderungen
Die Sach- und Rechtslage in Deutschland hat sich 
seit Ende des letzten Berichtszeitraums (Juni 2016) 
und im wahljahr 2017 nicht verändert: Menschen, 
für die in allen Angelegenheiten dauerhaft ein_e 
Betreuer_in bestellt ist, sind von den wahlen zum 
Deutschen Bundestag und zum Europäischen Parla-
ment ausgeschlossen; sie haben hierfür weder das 
aktive noch das passive wahlrecht.109 Dasselbe 
gilt für alle Landtags- und Kommunalwahlen – mit 
Ausnahme von Schleswig-Holstein und Nord-
rhein-westfalen, wo die betreffenden wahlrechts-
ausschlüsse im Juni 2016 aufgehoben wurden110 
und auch dieser Personenkreis damit bei den Land-
tagswahlen vom 7. beziehungsweise 14. Mai 2017 
bereits wahlberechtigt und wählbar war.

Die zweite von den wahlrechtsausschlüssen be-
troffene Gruppe sind schuldunfähige Straftäter_in-
nen, die sich aufgrund richterlicher Anordnung 
in einem psychiatrischen Krankenhaus befinden, 
weil sie als gefährlich eingestuft werden. Auch 

103 Bundesverwaltungsgericht: Beschlüsse vom 21.03.2017, Az. BVerwG 1 VR 1.17 und BVerwG 1 VR 2.17.
104 Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 04.04.2017, Az. 2 BvR 743/17.
105 Human Rights Europe (2017).
106 Zum Beispiel Amnesty International: https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/afghanistan-abschiebungen-nach-afghanistan-

stoppen (abgerufen am 15.09.2017).
107 So beispielsweise auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung: https://www.welt.de/politik/deutschland/

article165177765/Kofler-fordert-Abschiebestopp-fuer-afghanische-Straftaeter.html (abgerufen am 15.09.2017).
108 Siehe Süddeutsche Zeitung: http://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-berlin-haelt-an-abschiebepraxis-fest-1.3622243  

(abgerufen am 15.09.2017).
109 Vgl. § 13 Nr. 2, 15 Absatz 2 Nr. 1 BwahlG, §§ 6a und 6b EuwG.
110 Landtag Nordrhein-westfalen (2016), Ziffer 5; Landtag Schleswig-Holstein (2016), S. 10146 ff.

https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/afghanistan-abschiebungen-nach-afghanistan-stoppen
https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/afghanistan-abschiebungen-nach-afghanistan-stoppen
https://www.welt.de/politik/deutschland/article165177765/Kofler-fordert-Abschiebestopp-fuer-afghanische-Straftaeter.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article165177765/Kofler-fordert-Abschiebestopp-fuer-afghanische-Straftaeter.html
http://www.sueddeutsche.de/politik/afghanistan-berlin-haelt-an-abschiebepraxis-fest-1.3622243
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für diese Gruppe hat sich seit Ende des letzten 
Berichtszeitraums die Rechtslage nicht verändert: 
Sie haben für Bundestags- und Europawahlen 
ebenfalls weder das aktive noch das passive 
wahlrecht.111 Bezogen auf Landtags- und Kommu-
nalwahlen ergibt sich ein heterogenes Bild:112 In 
sieben Bundesländern sind diese Personen weder 
bei Landtags- noch bei Kommunalwahlen wahlbe-
rechtigt oder wählbar,113 in sechs Bundesländern 
dagegen sehr wohl,114 und in den verbleibenden 
drei Bundesländern zumindest teilweise.115

Zahlenmäßig waren von diesen wahlrechtsaus-
schlüssen zum Stichtag 31.12.2014 laut einer im 
Juni 2016 vom Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) veröffentlichten Studie116 bun-
desweit insgesamt 84.550 Menschen betroffen. 
Neuere Zahlen oder Studien sind nicht bekannt.

Deutschland kommt somit nach wie vor seinen 
menschenrechtlichen Verpflichtungen aus Artikel 
29 der UN-Behindertenrechtskonvention in Verbin-
dung mit Artikel 25b UN-Zivilpakt nicht nach. 

Nach der Bundestagswahl 2013 wurden von er-
wachsenen Deutschen mit Behinderungen acht 
wahleinsprüche eingereicht. Diese fochten die 
Gültigkeit der Bundestagswahl unter Verweis auf 
die wahlrechtsausschlüsse nach Nummer 2 und 
Nummer 3 an. Die wahleinsprüche wurden vom 
wahlprüfungsausschuss des Bundestags abgewie-
sen. 117 Eine daraufhin eingereichte wahlprüfungs-
beschwerde ist beim Bundesverfassungsgericht 
anhängig. wann das Gericht entscheiden wird, ist 
offen.

2.4 Nachhaltigkeitsziele – 
Sustainable Development 
Goals
Im September 2015 verabschiedeten die UN-Mit-
gliedsstaaten die Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung.118 Sie enthält 17 Nachhaltigkeits-
ziele (Sustainable Development Goals, SDGs) und 
169 Unterziele zu themen wie Überwindung von 
extremer Armut und Hunger, Bildung, Gesundheit, 
Geschlechtergleichstellung, wasser, Energie, wirt-
schaft und Arbeit, Biodiversität und Ökosysteme 
sowie friedliche und inklusive Gesellschaften. Alle 
Staaten haben sich verpflichtet, diese Ziele auf 
nationaler Ebene umzusetzen. Die Nachhaltigkeits-
ziele sind sowohl prozedural als auch inhaltlich 
mit den Menschenrechten verknüpft. Deshalb ist 
der nationale Umsetzungsprozess relevant für den 
Menschenrechtsschutz in Deutschland. 

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ist das 
Hauptinstrument für die Umsetzung der Agenda 
2030 in Deutschland. Sie besteht bereits seit 
2002, wurde aber im Berichtszeitraum (Januar 
2017) neu beschlossen119 und in Bezug auf Inhal-
te und Verfahren maßgeblich erweitert. Die im 
Folgenden beschriebenen Entwicklungen bezie-
hungsweise Inhalte beziehen sich auf solche mit 
besonderer menschenrechtlicher Relevanz. 

Hinsichtlich der Verfahren wurde beschlossen, 
nichtstaatliche Akteure systematischer an Ent-
scheidungsprozessen bei der Umsetzung zu 
beteiligen. Die Nachhaltigkeitsstrategie verspricht 
insbesondere die Einrichtung einer „Gruppe 
gesellschaftlicher Vertreter“, deren Aufgabe es 
sein soll, das Bundeskanzleramt bei der Vor- und 
Nachbereitung der Sitzungen des Staatssekretärs-
ausschusses für Nachhaltigkeit zu beraten. Die 

111 Vgl. § 13 Nr. 3, 15 Absatz 2 Nr. 1 BwahlG, §§ 6a und 6b EuwG
112 Eine nach Bundesländern und Ausschlussgründen aufgeschlüsselte aktuelle Übersicht ist abrufbar auf der website des Deutschen 

Instituts für Menschenrechte: http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/monitoring/wahlrecht/ 
113 Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Saarland, thüringen.
114 Baden-württemberg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-westfalen.
115 In Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sind sie bei Landtags- und Kommunalwahlen zwar wahlberechtigt, aber nicht wählbar. In 

Sachsen sind sie nur bei Kommunalwahlen wahlberechtigt und wählbar, nicht jedoch bei Landtagswahlen.
116 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016). Sie Studie enthält genauere Aufschlüsselungen nach wahlausschlussgründen und nach 

Bundesländern.
117 Für eine Übersicht über die Einsprüche siehe Deutscher Bundestag (2014), S. 3.
118 UN, Generalversammlung (2015).
119 Bundesregierung (2016b).



tHEMEN DES VoRHERIGEN MENScHENREcHtSBERIcHtS 43

geplante Beteiligung der Zivilgesellschaft ist aus 
menschenrechtlicher Sicht begrüßenswert. 

Auf der inhaltlichen Ebene verknüpft die Nachhal-
tigkeitsstrategie die UN-Nachhaltigkeitsziele mit 
den Menschenrechten, indem sie beispielsweise 
beim Ziel zu Ernährung explizit auf das Menschen-
recht auf Nahrung Bezug nimmt.120 Allerdings 
erfolgt diese Verlinkung noch nicht systematisch. 
Beispielsweise erhält Deutschland regelmäßig von 
den UN-Fachausschüssen die Empfehlung, Hass-
kriminalität verstärkt zu bekämpfen121 – in der 
Nachhaltigkeitsstrategie wird dieser Problembe-
reich unter dem einschlägigen Ziel 16 (Frieden, Jus-
tiz und Rechtstaatlichkeit) jedoch nicht erwähnt. 

In den internationalen Verhandlungen über die 
Agenda 2030 hatte sich Deutschland für eine 
umfangreiche Datendesaggregierung, das heißt 
eine breite Aufschlüsselung der zu erhebenden 
Daten (zum Beispiel nach Merkmalen wie Alter, 
Geschlecht, Einkommen, Behinderung), eingesetzt. 
In der neu verabschiedeten Nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie wird dies zwar als „hilfreich“ 
beschrieben, es bleibt aber unklar, ob und wie 
Datendesaggregierung in Zukunft tatsächlich 
stattfinden soll. 

Positiv ist, dass in der neu verabschiedeten Nach-
haltigkeitsstrategie auch konkretisiert wird, wie 
Entwicklung gemessen werden kann. Indikatoren 
wurden klar definiert, Zielwerte festgelegt und 
Datenquellen sowie kurze Datenanalysen ergänzt. 
Dies ermöglicht es anderen, zum Beispiel nicht-
staatlichen Akteuren, die berichteten Fortschritte 
mit eigenen Analysen abzugleichen und zu kom-
mentieren und dient somit dem menschenrecht-
lichen Prinzip der Rechenschaftslegung. Auch im 
Interesse der Rechenschaftslegung wurden die 
Bundesministerien beauftragt, bis Legislaturende 
je eine zentrale „Ansprechperson für Fragen nach-
haltiger Entwicklung“ auf Abteilungsleitungsebene 
zu benennen.

2.5 Nationaler Aktionsplan 
Wirtschaft und 
Menschenrechte
Nach einem zweijährigen Multi-Stakeholder-Pro-
zess hat das Bundeskabinett am 21. Dezember 
2016 den Nationalen Aktionsplan (NAP) zur 
Umsetzung der UN-Leitprinzipien wirtschaft und 
Menschenrechte122 verabschiedet. Der NAP legt 
dar, wie Deutschland seinen menschenrechtlichen 
Verpflichtungen im themenfeld wirtschaft und 
Menschenrechte nachkommen will.

Der zunächst stark partizipative Ansatz zur Erstel-
lung des NAP ging in einen weitgehend intrans-
parenten Prozess über: Aufgrund langer Debatten 
innerhalb der Bundesregierung unterblieb aus 
Zeitgründen die geplante Kommentierung durch 
die Mitglieder der Steuerungsgruppe123 sowie der 
allgemeinen Öffentlichkeit. Zudem blieb nach der 
Konsultationsphase mit Anhörungen und Plenums-
konferenzen für die teilnehmenden unklar, wie die 
Bundesregierung mit den hieraus hervorgegange-
nen Ergebnissen und Inputs umgegangen ist. 

Bedauerlich ist zudem, dass der NAP viele Prob-
lemstellungen, die in Deutschland selbst auftreten, 
nicht thematisiert, zum Beispiel die Verletzung von 
Arbeitsschutznormen im Baugewerbe oder die Be-
schäftigung von Personen, die keinen gesicherten 
Aufenthaltsstatus in Deutschland haben. Ebenso 
wenig sind im NAP Änderungen vorgesehen, um 
Personen, die von Menschenrechtsverletzungen 
durch Unternehmen im Ausland betroffen sind, 
den Zugang zum deutschen Rechtssystem zu 
eröffnen. Der NAP greift kaum die Verantwortlich-
keiten von Unternehmen in öffentlichem Eigentum 
auf, wie dies in Nationalen Aktionsplänen anderer 
europäischer Länder geschehen ist. Anders als 
die UN-Leitprinzipien es empfehlen, beinhaltet der 
deutsche NAP nur in Ansätzen einen „smart mix“ 
aus freiwilligen und verbindlichen Regelungen zur 

120 Ebd., S. 60. 
121 UN, Menschenrechtsausschuss (2012), Ziffer 17.
122 Die UN-Leitprinzipien wirtschaft und Menschenrechte (UNGP = UN Guiding Principles on Business and Human Rights) wurden vom 

Menschenrechtsrat im Juni 2011 einstimmig angenommen. UN, Büro des Hochkommissars für Menschenrechte (2011).
123 Die Steuerungsgruppe wurde Ende 2014 einberufen. Vertreten waren neben den fünf Ministerien, die am Erstellungsprozess des NAP aktiv 

beteiligt waren, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, wirtschaftsverbänden, des Deutschen Gewerkschaftsbunds sowie zwei 
beratende Mitglieder.
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Umsetzung der UN-Leitprinzipien und sieht statt-
dessen lediglich freiwillige Maßnahmen vor. 

Die Bundesregierung erwartet von Unternehmen 
allerdings, dass diese – entsprechend ihrer Größe 
und ihrer Position in der Liefer- und wertschöp-
fungskette – in angemessener weise unterneh-
mensinterne Prozesse einleiten, um eine men-
schenrechtliche Sorgfaltspflicht einzuführen. Bei 
der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht geht es 
um die kontinuierliche Analyse der tatsächlichen 
und potenziell nachteiligen Auswirkungen der 
eigenen tätigkeit und Geschäftsbeziehungen auf 
die Menschenrechte. Der NAP sieht vor, dass min-
destens 50 Prozent der Unternehmen mit mehr als 
500 Beschäftigten bis 2020 menschenrechtliche 
Sorgfaltspflichten in ihre Abläufe integriert haben. 
Ab 2018 soll die Umsetzung dieser Vorgabe regel-
mäßig überprüft werden. Sofern dieses Ziel nicht 
umgesetzt werden kann, will die Bundesregierung 
ab 2020 weitergehende Schritte prüfen, bis hin zu 
gesetzgeberischen Maßnahmen.

wie im NAP vorgesehen, wurde unmittelbar nach 
seiner Verabschiedung ein Interministerieller Aus-
schuss (IMA) zur Steuerung des Umsetzungspro-
zesses eingerichtet. Parallel dazu dient das natio-
nale cSR124-Forum der Bundesregierung mit einer 
neu eingerichteten „Arbeitsgruppe wirtschaft und 
Menschenrechte“ seit Mai 2017 als Multi-Stakehol-
der-Plattform. Die Arbeitsgruppe berät die Regie-
rung bei der Ausrichtung und Durchführung der 
Umsetzung. Sie ist institutionell das Gegenüber 
zum Interministeriellen Ausschuss und kann bei 
diesem Empfehlungen einreichen.

Dem deutschen NAP kommt hohe Relevanz in dem 
globalen Prozess zur Umsetzung der UN- Leit-
prinzipien für wirtschaft und Menschenrechte 
zu. Der Umsetzungsprozess des NAP bietet die 
chance, offene Fragen und themen, die im NAP 
nicht angesprochen wurden, aufzugreifen und zu 
verfolgen. Die Zivilgesellschaft setzt parallel dazu 
auf den Prozess der Erarbeitung eines völkerrecht-
lich verbindlichen Instruments, um Unternehmens-
pflichten im Kontext von wirtschaft und Men-
schenrechten zu definieren. Dieses wird derzeit 

in einer zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe der 
Vereinten Nationen verhandelt. 

124 corporate Social Responsibility, cSR (Unternehmensverantwortung): http://www.csr-in-deutschland.de

http://www.csr-in-deutschland.de
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3 Menschenrechtskonforme 
Ausgestaltung des Alltags in 
Gemeinschaftsunterkünften 
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3.1 Einleitung
Viele der in den Jahren 2015 und 2016 nach 
Deutschland geflüchteten Menschen leben nach 
wie vor in Sammelunterkünften – und werden 
auch auf absehbare Zeit dort nicht ausziehen.125 
Ende 2016 waren es rund 400.000.126 Die Unter-
kunft ist oft für mehrere Jahre ihr Lebensmit-
telpunkt, ihre wohnung – hier schlafen und essen 
sie, verbringen Zeit mit Freunden und Familien, 
hier erledigen die Kinder ihre Hausaufgaben und 
die Eltern lernen Deutsch und versuchen Fuß 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu fassen. Hier 
beginnt das Ankommen in Deutschland. 

In den letzten Jahren wurden die Umstände, unter 
denen Flüchtlinge in den Unterkünften leben, breit 
diskutiert und in teilen auch erforscht. Im Fokus 
waren dabei die Auswirkungen, die Baumängel, 
Raumnot, Überbelegung und Personalmangel auf 
das Leben der Geflüchteten haben. Studien be-
legen zum Beispiel Missstände wie schlechte hygi-
enische Verhältnisse, keine Privatsphäre, fehlende 
Geschlechtertrennung im Sanitärbereich, defekte 
Heizungen, aber auch Misshandlungen von Flücht-
lingen durch das Sicherheitspersonal oder Gewalt 
gegen Frauen.127

weniger im Fokus stand bisher die Frage, wie das 
Zusammenleben beziehungsweise das Verhältnis 
zwischen Personal und Bewohnerschaft in Flücht-
lingsunterkünften menschenrechtskonform ausge-
staltet werden kann. Es gibt nur wenige rechtliche 
Vorgaben sowie zum teil mangelhafte oder nicht 
bekannte Regelungen. Dies ermöglicht dem Perso-
nal in den Unterkünften weitreichende Spielräume 
in ihrem Handeln. Die Regeln, die in der jeweiligen 
Unterkunft gelten, ergeben sich maßgeblich aus 
den Vorgaben der für die Unterbringung zuständi-

gen Behörde (beispielsweise den Satzungen der 
Kommunen128) und insbesondere den Hausord-
nungen in den Unterkünften. Korrekturmechanis-
men wie effektive Beschwerdestellen sind nicht 
etabliert oder nur schwer zugänglich, sodass die 
Bewohner_innen ihre Rechte nur schwer durch-
setzen können. 

In dieser Lücke wird Recht in den Unterkünften 
mitunter sehr individuell interpretiert. Dies kann 
zum wohle der Bewohner_innen ausgestaltet wer-
den, ermöglicht aber auch Machtmissbrauch und 
willkür. Folgen für die wahrung der Rechte von 
Bewohner_innen in den Unterkünften zeigen sich 
auf unterschiedliche Art und weise: Das Personal 
verbietet Bewohner_innen, dass ein Familienange-
höriger über Nacht zu Besuch bleiben darf; oder: 
Zimmer von Bewohner_innen werden anlasslos 
und ohne Ankündigung durch das Personal betre-
ten; oder: Die Heimleitung verweist Bewohner_in-
nen willkürlich der Unterkunft, weil sie angeblich 
Regeln nicht eingehalten haben; oder: Beschwer-
den laufen ins Nichts beziehungsweise werden 
erst gar nicht eingelegt, weil die betroffene Person 
Angst vor Sanktionen durch andere Bewohner_in-
nen oder das Personal hat.129

Eine solche Praxis kann unterschiedliche Grund- 
und Menschenrechte der Bewohner_innen von 
Flüchtlingsunterkünften berühren, beispielsweise 
das Recht auf Unverletzlichkeit der wohnung 
(Artikel 13 GG, Artikel 8 Absatz 1 EMRK, Artikel 17 
UN-Zivilpakt), das Recht auf eine angemessene 
Unterbringung (Artikel 11 Absatz 1 UN-Sozialpakt), 
das Recht auf Schutz der Ehe und Familie bezie-
hungsweise des Privatlebens (Artikel 6 GG, Artikel 
17 UN Zivilpakt, Artikel 8 Absatz 1 EMRK) oder den 
Schutz vor Diskriminierung (Artikel 3 Absatz 2 und 

125 Es gibt keine verlässlichen Daten zur durchschnittlichen Unterbringungsdauer in Erstaufnahmeeinrichtungen oder 
Gemeinschaftsunterkünften. Nicht repräsentative Daten für Kinder, Jugendliche und Familien zeigen unter anderem, dass knapp 30 
Prozent von ihnen bis zu einem Jahr in Gemeinschaftsunterkünften wohnen bleiben, 34,1 Prozent länger als ein Jahr und 3,9 Prozent sogar 
länger als drei Jahre (Lewek / Naber 2017, S. 20). 

126 Gesamtzahl der in Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Personen Ende 2016: 407.708 (Statistisches 
Bundesamt: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Asylbewerberleistungen/
tabellen/tabellen_EmfaengerBL.html, abgerufen am 03.11.2017). 

127 Siehe zum Beispiel: Bauer (2017); christ / Meininghaus / Röing (2017); Fouroutan u. a. (2017); Lewek / Naber (2017); Refugee Rights Data 
Project (2017); Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016d); Brücker u. a. (2016); Deutsches Institut für Menschenrechte (2016a). 

128 Siehe etwa Satzung der Stadt Mannheim: https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/2841/s05-21.pdf, abgerufen am 
01.09.2017.

129 Diese Beispiele ergeben sich aus eigenen Interviews sowie den im weiteren Verlauf des Berichtsteils zitierten Studien. Alle Beispiele 
werden im Folgenden noch ausführlicher behandelt.

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Asylbewerberleistungen/Tabellen/Tabellen_EmfaengerBL.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Asylbewerberleistungen/Tabellen/Tabellen_EmfaengerBL.html
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/2841/s05-21.pdf
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3 GG, Artikel 2 Absatz 1 UN-Zivilpakt, Artikel 2 Ab-
satz 2 UN-Sozialpakt; Artikel 14 EMRK). 

Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist 
daher der Frage nachgegangen, welche Einschrän-
kungen und Hürden es bei der Gewährleistung 
der genannten Rechte für Bewohner_innen von 
Gemeinschaftsunterkünften gibt. 

Hierfür wurden 15 leitfadenbasierte Interviews mit 
Personen durchgeführt, die Sozialarbeit zum teil in 
mehreren Gemeinschaftsunterkünften leisten.130 
Die Interviewpartner_innen wurden zur Situation 
in circa 30 Unterkünften befragt.131 

Die Interviews fanden im Februar und März 2017 
statt und decken ein breites Spektrum an Unter-
bringungsmöglichkeiten in Gemeinschaftsunter-
künften im gesamten Bundesgebiet ab.132 Darüber 
hinaus wurden bestehende Regelwerke zum Zu-
sammenleben in den Gemeinschaftsunterkünften 
ausgewertet, unter anderem 32 Hausordnungen, 
die Aufnahmegesetze aller 16 Bundesländer sowie 
vereinzelt Satzungen von Kommunen.133 Der Fokus 
der Datenerhebung lag dabei weniger auf den 
allgemeinen (materiellen) Lebensbedingungen in 
den Unterkünften, als vielmehr auf der Frage, in-
wieweit die existierenden strukturellen Vorgaben 
und Rechtsgrundlagen zureichend sind und welche 
Auswirkungen diese auf das Zusammenleben der 
Bewohner_innen haben. Zudem wurden relevan-
te Studien ausgewertet. Insgesamt erlaubt die 
Datensammlung keine repräsentativen Aussagen 
zur Situation in den Gemeinschaftsunterkünften in 

Deutschland. Sie wirft aber exemplarisch Schlag-
lichter auf bundesweite Problemlagen bezüglich 
der Frage, wie das Zusammenleben in den Gemein-
schaftsunterkünften organisiert und geregelt ist. 

3.2 Einblicke in die 
Organisation des 
Zusammenlebens in den 
Unterkünften

Der Alltag in den Flüchtlingsunterkünften sieht er-
wartungsgemäß sehr unterschiedlich aus. Er hängt 
von vielen Faktoren ab, beispielsweise der Lage 
(Stadt/Land, Großstadt/Kleinstadt/Dorf), der 
räumlichen Ausstattung der Unterkunft (Einzel-
zimmer/Mehrbettzimmer/sanitäre Einrichtungen) 
oder den alltäglichen tätigkeiten der Bewohner-
schaft (Arbeit/Schule/Beschäftigungslosigkeit). 
Darüber hinaus gibt es auch große Unterschiede 
bezüglich der Frage, wie das Zusammenleben 
in den Unterkünften beziehungsweise das Ver-
hältnis zwischen Bewohnerschaft und Personal 
(beispielsweise Hausleitung, Sozialarbeiter_innen, 
Sicherheitsdienst, Hausdienst) organisiert ist, 
ob und inwieweit dieses schriftlich geregelt ist 
beziehungsweise wie die Praxis aussieht. Die im 
Folgenden geschilderten Beispiele wurden dem 
Deutschen Institut für Menschenrechte in Inter-
views geschildert oder stammen aus Studien, die 

130 Die interviewten Personen interessierten dabei nicht als ganze Person, sondern als Expert_innen (Flick (2009), S. 214; Kruse (2014), 
S. 168) für das Zusammenleben in den Unterkünften, beispielsweise bezüglich der Frage, welche Regeln es für das Verhältnis zwischen 
Personal und Bewohnerschaft gibt und wie diese in der Praxis ausgestaltet sind. Sozialarbeiter_innen sind aufgrund ihrer Position in der 
Lage, Umstände in den Unterkünften zu vergleichen und in die bestehenden Strukturen (Bewohnerschaft, Sozialdienst, Sicherheitsdienst, 
Heimleitung, träger, Stadt) einzuordnen. Da circa die Hälfte der für diesen text interviewten Personen keine Ausbildung in Sozialarbeit 
haben, werden sie nicht als Sozialarbeiter_innen, sondern als Interviewpartner_innen oder im Sozialdienst der Unterkunft tätige 
Personen bezeichnet. Von Sozialarbeiter_innen ist nur dann die Rede, wenn es im allgemeinen Sinne um die Rolle der Profession in der 
Unterbringung Geflüchteter geht. 

131 Die Diskrepanz zwischen der Zahl der Interviewpartner_innen (15) und der Zahl der Gemeinschaftsunterkünfte (30) ergibt sich daraus, 
dass einige Befragte in mehreren (bis zu sieben) Unterkünften gleichzeitig tätig sind. Dies waren überwiegend Gemeinschaftsunterkünfte, 
zu einem kleinen teil aber auch wohnungen, in denen Flüchtlinge dezentral untergebracht sind. 

132 Diese befinden sich in den folgenden Ländern: Baden-württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-westfalen, 
Saarland, Schleswig-Holstein und thüringen. Die Größe der Gemeinschaftsunterkünfte variierte, sie boten zwischen 8 und 450 Bewohner_
innen Platz. Die Unterkünfte befanden sich sowohl in Großstädten als auch in Kleinstädten und im ländlichen Raum. Die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer betrug – laut Aussage der Interviewpartner_innen – zwischen sechs und 36 Monaten.

133 Die Hausordnungen wurden mithilfe einer E-Mail-Abfrage an Kommunen, Ehrenamtskoordinator_innen oder direkt an Verantwortliche in 
den Unterkünften ermittelt. Die entsprechenden Adressaten baten teilweise um Anonymisierung. Entsprechend sind die Hausordnungen 
mit einer Ziffer versehen und können nicht einer bestimmten Unterkunft zugeordnet werden. Soweit Satzungen zitiert wurden, sind diese 
öffentlich zugänglich und somit auch der jeweiligen Kommune zuordenbar.
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das Zusammenleben in den Unterkünften analy-
siert haben. 

Dabei verdeutlichen die Beispiele, dass bei der 
organisation des Unterkunftsalltags unterschied-
liche Rechte der Bewohner_innen berührt werden, 
insbesondere das Recht auf Unverletzlichkeit der 
wohnung (Artikel 13 GG, Artikel 8 Absatz 1 EMRK, 
Artikel 17 Un-Zivilpakt), das Recht auf Schutz des 
Privatlebens beziehungsweise auf Schutz der Ehe 
und Familie (Artikel 6 GG, Artikel 17 UN-Zivilpakt, 
Artikel 8 Absatz 1 EMRK) sowie der Schutz vor Dis-
kriminierung (Artikel 3 Absatz 2 und 3 GG, Artikel 
2 Absatz 1 UN-Zivilpakt, Artikel 2 Absatz 2 UN-So-
zialpakt, Artikel 14 EMRK).

Große Unterschiede in der Organisation 
des Unterkunftsalltags
Die organisation des Alltags in der Unterkunft be-
ziehungsweise das Verhältnis zwischen Personal 
und Bewohner_innen wird in den Unterkünften 
sehr unterschiedlich beschrieben. Dies betrifft 
zum Beispiel die Frage, ob und unter welchen 
Umständen das Personal die Privaträume der 
Bewohner_innen betreten darf. So werden Fälle 
geschildert, in denen das Personal regelmäßige 
anlasslose Zimmerkontrollen durchführt.134 wie 
diese Zimmerkontrollen ablaufen, ist sehr unter-
schiedlich: teilweise werden sie angekündigt, 
teilweise nicht. Sind die Bewohner_innen nicht an-
zutreffen, werden die Zimmer in einigen Fällen ein-
fach aufgeschlossen und die Überprüfung findet in 
ihrer Abwesenheit statt. Auch andere Fälle werden 
geschildert, in denen das Personal zwar klopft, 
dann aber die Räume betritt, egal ob es eine Ant-
wort von drinnen gibt (Interviews 7 und 11). 

Ein weiteres Beispiel, welches die Unterschiede 
in der organisation des Unterkunftsalltags ver-
deutlicht, ist die Handhabung von Besuchs- be-
ziehungsweise Übernachtungsregelungen. 
Üblicherweise dürfen Bewohner_innen keinen 
Besuch zwischen 22 Uhr und 6 Uhr empfangen. 
ob Besucher_innen in der Unterkunft übernachten 

dürfen, wird unterschiedlich geschildert: teilweise 
ist dies erlaubt, teilweise verboten (Hausordnun-
gen 6 und 30). 

Große Unterschiede gibt es auch bei der Handha-
bung der Anwesenheit. Einige Interviewpartner_in-
nen schildern regelmäßige Anwesenheitskontrol-
len. Dies kann täglich135 oder zum Beispiel einmal 
wöchentlich sein. oft wird Anwesenheit über die 
Ausgabe von Post oder Sozialleistungen kontrol-
liert. In einigen Unterkünften wird jegliche An- und 
Abwesenheit über elektronische Erfassungssyste-
me dokumentiert (Interview 1), in anderen wird die 
Anwesenheit nie kontrolliert beziehungsweise gibt 
das Personal an, durch die Präsenz vor ort einen 
ausreichenden Überblick darüber zu haben, wer 
(nicht) anwesend ist (Interview 3).136 Nicht zuletzt 
gibt es große Unterschiede bei der Frage, wie lan-
ge Bewohner_innen abwesend sein dürfen, bevor 
sie von der Unterkunftsleitung an die zuständige 
Behörde als ausgezogen gemeldet werden: Hier 
reicht die Spannbreite von einem über mehrere 
tage bis zu mehreren wochen und drei Monaten 
(Interview 6, Hausordnungen 10, 19). oft muss die 
Abwesenheit (teilweise schriftlich) angekündigt 
werden (Interview 4, Hausordnung 19). 

Personal hat großen Handlungsspielraum
welche Regeln in den Unterkünften gelten, scheint 
teilweise davon abhängig zu sein, was der/die 
entsprechende Mitarbeitende für angemessen 
hält. Die in der Flüchtlingssozialarbeit Beschäftig-
ten schildern teilweise einen sehr großen Hand-
lungsspielraum und beschreiben sich selbst als 
diejenigen, die entscheiden, welche Regeln gelten. 
Standardisierte Entscheidungskriterien scheint es 
nicht zu geben.137

Der große Handlungsspielraum kann positiv 
genutzt werden. Er ermöglicht aber auch Macht-
missbrauch und willkür. Im schlimmsten Fall 
äußert sich dies in Form von Gewalt vonseiten des 
Personals. Entsprechende Vorfälle, zum Beispiel 
vonseiten des Sicherheitspersonals, sind seit 

134 Muy (2016a), S. 159; Pieper (2013), S. 103.
135 So schreibt eine Hausordnung vor, dass die Mitarbeitenden des Sicherheitsunternehmens jeden tag die Anwesenheit der Bewohner_innen 

kontrollieren (Hausordnung 14).
136 Häufig ist dies in Unterkünften mit relativ wenig Bewohner_innen der Fall. 
137 Lediglich eine_r der (in der Sozialarbeit) Angestellten wies darauf hin, dass es interne Vorgaben zum Verhalten des Personals 

beispielsweise bezüglich Anwesenheitskontrollen gebe (Interview 12). 
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2014 bekannt geworden.138 Auch unabhängig von 
Gewaltvorfällen gibt es Berichte über Situatio-
nen, in denen das Personal seine Machtposition 
gegenüber den Bewohner_innen ausspielt,139 
beispielsweise bei Sanktionen für „Fehlverhalten“: 
So werden Hausverbote in einigen Unterkünften 
willkürlich und aus Anlässen ausgesprochen, die 
einen Verlust des Unterkunftsplatzes in keinem 
Fall rechtfertigen – beispielsweise weil Bewoh-
ner_innen ihre Zimmer nicht saubermachen140 
oder weil sie wiederholt ihr Zimmer nicht gelüftet 
haben.141 Auch sind Fälle bekannt, in denen die 
Androhung oder Aussprache eines Hausverbots 
deshalb erfolgt, weil dem Personal widersprochen, 
zu laut ferngesehen, gelacht oder im Zimmer ge-
raucht wurde.142

Auch in Bezug auf Sanktionierungsmöglichkeiten 
und -praxen variieren die Beschreibungen stark und 
weisen auf ein uneinheitliches Rechtsverständnis 
hin, das große Auswirkungen auf das Leben und die 
Rechte von Bewohner_innen in Unterkünften hat. 
während einige der befragten Interviewpartner_in-
nen zum teil drastische und willkürlich verhängte 
Sanktionierungsmaßnahmen als notwendig erach-
ten, sehen andere sich nicht als hierzu befugt: „Ich 
habe null Sanktionsmöglichkeiten.“ (Interview 3; 
siehe auch Interviews 8 und 14).

So wurde bei Nichtbeachtung der Hausregeln in 
einigen Unterkünften die Verhängung von Kollek-
tivstrafen für alle Bewohner_innen geschildert: 
stark verschmutzte Gemeinschaftstoiletten wer-
den einfach abgeschlossen; in stark verschmutz-
ten Küchen wird der Strom abgestellt;143 werden 
Gemeinschaftsessräume nicht sauber gehalten, 
wird das w-LAN gesperrt (Interview 1). Darüber 
hinaus beschreiben Interviewpartner_innen eine 
Praxis, nach der Bewohner_innen als Strafmaß-
nahme bei der Vergabe von Zimmern oder Jobs 
benachteiligt werden (Interview 11) oder ihnen Al-

kohol beziehungsweise Zigaretten weggenommen 
werden. Nicht zwangsläufig führt dabei der große 
Handlungsspielraum zu Machtmissbrauch: So 
schildert ein_e Interviewpartner_in, dass er/sie 
zwar Schlüssel zu den Privaträumen der Bewoh-
ner_innen habe, diese aber niemals nutzen würde, 
weil dies nicht rechtmäßig sei. Ein potenzieller 
Nachfolger in diesem Job könnte dies aber ganz 
anders handhaben (Interview 3). 

Auch Entscheidungen darüber, ob Besuch empfan-
gen werden darf oder nicht, werden laut Aussagen 
des Personals von Fall zu Fall unterschiedlich 
getroffen: „Da habe ich situativ entschieden, 
wer das ist [der/die Anfragende], wer zu Besuch 
kommen soll und auch aufgrund der Belegung.“ 
(Interview 3; auch Interview 4). In einer Unterkunft 
schildert der/die Befragte, dass Besucher_innen 
sich jedes Mal bei ihm/ihr anmelden müssten. Auf 
die Frage, unter welchen Umständen ein solcher 
Besuch dann genehmigt würde, meint der/die 
Gefragte: „Das regeln wir untereinander. […] Aber 
ansonsten, wenn es untereinander in ordnung ist, 
habe ich damit kein Problem. Können sie Besucher 
empfangen.“ (Interview 5). 

Selbiges gilt für Zimmerbelegungen: wer mit wem 
in einem Raum wohnt, werde vonseiten des Perso-
nals teilweise „aus dem Bauch heraus“ entschie-
den und spiegele eigene Erfahrungswerte wider: 
Bewohner_innen mit einem bestimmten Familien-
stand (Interview 9) oder mit ähnlichem tages-
rhythmus (Interview 8) könnten gut miteinander 
wohnen beziehungsweise Menschen bestimmter 
Religionen oder Nationalitäten könnten nicht zu-
sammen auf einem Zimmer leben (Interview 9).144 
Entsprechende Entscheidungen stünden nicht zur 
Debatte: „Da habe ich gesagt: Das bestimme ich. 
Das sind so die Dinge, wo ich dann sage, da lasse 
ich mich auf solche Diskussionen gar nicht ein.“ 
(Interview 9). 

138 Zum Beispiel 2014 in Burbach (http://www.rp-online.de/nrw/panorama/martyrium-der-fluechtlinge-dauerte-mindestens-zwei-wochen-
aid-1.4561043, abgerufen am 4.8.2017) oder 2017 in Fürstenfeldbruck (http://www.sueddeutsche.de/leben/fluechtlingsunterkuenfte-
wenn-security-leute-angst-verbreiten-1.3499799, abgerufen am 28.07.2017).

139 Siehe auch christ / Meininghaus / Röing. (2017), S. 34. 
140 Pieper (2013), S. 124.
141 Muy (2016a), S. 159.
142 Pieper (2013), S. 105. Vergleichbare Berichte werden unter anderem aus Berlin geschildert: https://www.morgenpost.de/berlin/

article209922997/wie-Berliner-Bezirke-Fluechtlinge-obdachlos-machen.html (abgerufen am 26.06.2017).
143 christ / Meininghaus / Röing (2017), S. 37.
144 weitere Beispiele: ebd., S. 25.

http://www.sueddeutsche.de/leben/fluechtlingsunterkuenfte-wenn-security-leute-angst-verbreiten-1.3499799
http://www.sueddeutsche.de/leben/fluechtlingsunterkuenfte-wenn-security-leute-angst-verbreiten-1.3499799
https://www.morgenpost.de/berlin/article209922997/Wie-Berliner-Bezirke-Fluechtlinge-obdachlos-machen.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article209922997/Wie-Berliner-Bezirke-Fluechtlinge-obdachlos-machen.html
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/martyrium-der-fluechtlinge-dauerte-mindestens-zwei-wochenaid-1.4561043
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/martyrium-der-fluechtlinge-dauerte-mindestens-zwei-wochenaid-1.4561043
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3.3 Hindernisse bei der 
Gewährleistung der Rechte 
der Bewohner_innen
Inwieweit grund- und menschenrechtliche Stan-
dards in den Unterkünften eingehalten werden 
können, hängt von den Bedingungen ab, unter 
denen Recht durchgesetzt werden kann. Aus der 
Literatur sowie den Interviews lassen sich drei 
Faktoren herausarbeiten, die sich als besonders 
relevant erwiesen haben. 

Das sind, erstens, geschriebene Regeln, die die 
Rechte und Pflichten der Bewohner_innen fest-
schreiben beziehungsweise das Zusammenleben 
der Bewohner_innen untereinander und das Ver-
hältnis zwischen Bewohner_innen und Personal 
regulieren. Diese geschriebenen Regeln sind die 
vonseiten der Länder und Kommunen formulier-
ten Mindeststandards in Aufnahmegesetzen und 
Satzungen, sowie Hausordnungen für einzelne 
Unterkünfte. Ein zweiter, zentraler Faktor ist eine 
ausreichende Rechtssensibilisierung bei allen Be-
teiligten. Sowohl Bewohnerschaft als auch Perso-
nal müssen wissen, welche Rechte beziehungs-
weise Befugnisse ihnen zustehen und was sie 
bei potenziellen Rechtsverletzungen tun können. 
Außerdem muss, drittens, die Überprüfbarkeit der 
Einhaltung von Recht gewährleistet sein. 

3.3.1 Rechtliche Vorgaben: Welches 
Recht gilt und wie ist das Recht 
ausgestaltet?

Auch wenn die Rahmenbedingungen für das Zu-
sammenleben in den Unterkünften theoretisch 
durch die Grund- und Menschenrechte gesetzt 
sind, sieht die regulatorische Praxis ganz anders 
aus. Die rechtlichen Vorgaben und die gelebte 
Praxis sind – je nach Unterkunft – sehr unter-
schiedlich. teilweise gibt es kaum schriftliche 
Regelungen, teilweise lassen sie grund- und 
menschenrechtliche Vorgaben außer Acht oder 
sie sind nicht auf den Alltag in der Unterkunft an-
wendbar. Auch kennt das Personal die Regelungen 
teilweise nicht oder ignoriert sie. 

Welches Recht gilt in den Unterkünften?
Die rechtlichen Vorgaben zum Zusammenleben in 
den Flüchtlingsunterkünften ergeben sich sowohl 
aus dem Verfassungsrecht, aus den als Bundes-
gesetze geltenden Menschenrechtsverträgen, den 
vonseiten der Länder und Kommunen formulierten 
Mindeststandards (soweit vorhanden) sowie aus 
Hausordnungen und Satzungen für einzelne Unter-
künfte. Inwieweit diese Vorgaben im Alltag der 
Unterkunft eine Rolle spielen, wird im Folgenden 
erläutert.

Wer ist zur Verwirklichung der Grund- und
Menschenrechte verpflichtet? 

 

Grund- und Menschenrechte entfalten ihre wir-
kung in erster Linie im Verhältnis des Staates 
zu den Menschen, die seiner Hoheitsgewalt 
unterliegen. Staatliche Stellen haben sie daher 
zu beachten. Eingriffe in den Schutzbereich von 
Grund- und Menschenrechten können aller-
dings auch durch das Handeln von Akteuren 
erfolgen, die privatrechtlich organisiert sind. 
Entscheidend ist, dass die Unterbringung der 
betreffenden Menschen eine originär staat-
liche Aufgabe ist. Der Staat bleibt daher für die 
Aufgabe der Unterbringung der betreffenden 
Menschen zuständig, auch wenn er private 
Akteure damit beauftragt. Er hat die Erfüllung 
seiner Pflichten (weiterhin) zu gewährleisten 
und muss sicherstellen, dass die Rechte der 
Menschen beachtet werden. Dies gilt zum 
Beispiel für das Handeln von privaten Sicher-
heitsdiensten oder von Betreibern von Unter-
künften.

Die Grund- und Menschenrechte werden verständ-
licherweise vonseiten des Unterkunftspersonals 
in der täglichen Arbeit nicht bewusst als Bezugs-
rahmen genutzt. Allerdings ergeben sich aus den 
Grund- und Menschenrechten bestimmte Vorga-
ben, die sich in den schriftlich fixierten Regeln für 
das Zusammenleben in den Unterkünften sowie 
für das Verhältnis Bewohnerschaft – Personal 
spiegeln sollten: Eine zentrale Rolle spielt dabei 
Artikel 13 GG, das Recht auf Unverletzlichkeit der 
wohnung. Die wohnung im Sinne des Artikels 13 
GG ist als räumliche Privatsphäre zu verstehen. 
Auch Artikel 8 Absatz 1 EMRK und Artikel 17 UN-Zi-
vilpakt schützen die räumliche Privatsphäre.
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Das Recht soll dazu dienen, Menschen mit Blick 
auf ihre Menschenwürde und im Interesse ihrer 
freien Entfaltung einen „elementaren Lebens-
raum“ zu gewährleisten. Insgesamt ist die Frage, 
inwieweit Räume in Sammelunterkünften als woh-
nung anzusehen sind und damit unter den Schutz 
von Artikel 13 GG fallen, bisher nicht im Detail aus-
buchstabiert. weder gibt es entsprechende Ge-
richtsurteile145 noch hat sich die juristische Fach-
literatur umfassend mit dem thema beschäftigt.146 
Pauschale Antworten kann es hier allerdings auch 
nicht geben, da die Unterkünfte räumlich sehr 
unterschiedlich ausgestaltet sind. Bewohner_in-
nen von Gemeinschaftsunterkünften können 
jedenfalls durch Artikel 13 GG geschützt sein.147 
Dies ist dort der Fall, wo Bewohner_innen in Räu-
men eigene Privatheit entfalten können, insbeson-
dere in ihnen eigens zugewiesenen Schlaf- oder 
wohnräumen. Das Recht auf Unverletzlichkeit der 
wohnung verbietet es dem Personal grundsätzlich, 
gegen den willen von wohnungsinhaber_innen 
die wohnung ohne weiteres zu betreten oder sich 
dort aufzuhalten. 

Durch Besuchszeitregeln – und individuelle 
Besuchsverbote – können mehrere Grundrech-
te unterschiedlicher Personen betroffen sein 
(Grundrechtskollisionen), was zu Spannungslagen 
unterschiedlicher Grundrechtspositionen und 
komplexen Abwägungsentscheidungen im Einzel-
fall führen kann. Betroffen sein können die Grund-
rechte von Bewohner_innen der Unterkünfte, von 
Personen, die diese besuchen wollen, wie auch 
von Personen, die in den Einrichtungen tätig sind.

Unverhältnismäßig sind jedenfalls Besuchs-
regelungen, die absolute Besuchsverbote oder 
absolute Übernachtungsverbote vorschreiben, 
da sie die betroffenen Rechte ausblenden. Hier 

können Bewohner_innen nicht nur in ihrem Recht 
auf Unverletzlichkeit der wohnung (Artikel 13 GG), 
sondern auch in ihrem Recht auf Schutz der Ehe 
und Familie (Artikel 6 GG, Artikel 17 UN-Zivilpakt, 
Artikel 8 Absatz 1 EMRK) verletzt sein. 

Auch unverhältnismäßige Hausverbote für Be-
wohner_innen verletzen die betroffene Person in 
ihrem Recht auf Unverletzlichkeit der wohnung 
(Artikel 13 GG) beziehungsweise ihrem Recht auf 
angemessene Unterbringung (Artikel 11 Absatz 1 
UN-Sozialpakt). wird die betroffene Person durch 
das Hausverbot von ihrer Familie getrennt, kann 
außerdem das Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens (Artikel 17 UN-Zivilpakt, Artikel 8 
Absatz 1 EMRK) betroffen sein. Ein Hausverbot für 
Bewohner_innen darf nur dann ausgesprochen 
werden, wenn im Einzelfall das Zusammenleben 
in der Einrichtung insbesondere durch beleidi-
gendes, bedrohendes oder aggressives Verhalten 
nachhaltig gestört wird. In einzelnen Fällen, etwa 
im Fall von Gewalt oder massiven Bedrohungen, 
kann es allerdings auch geboten sein, Hausverbo-
te zum Schutz anderer Bewohner_innen oder zum 
Schutz der Mitarbeitenden in der Einrichtung un-
verzüglich auszusprechen und durchzusetzen.148 
wird ein Hausverbot ausgesprochen, muss dafür 
Sorge getragen werden, dass den Betroffenen 
noch am selben tag eine alternative Unterkunft 
zugewiesen wird.149 

Neben Vorgaben, die sich aus den Grund- und 
Menschenrechten ergeben, können sich weitere 
Regeln, die das Zusammenleben in den Unter-
künften normieren, aus einfachem Landesrecht 
ergeben. So formulieren einige Bundesländer 
Mindeststandards für die Unterkünfte, die in Lan-
desverantwortung liegen, sowie teilweise auch für 
Unterkünfte in kommunaler Verantwortung.150 Sie 

145 In öffentlich zugänglichen Datenbanken.
146 Als Beispiel aus der juristischen Fachliteratur siehe Hollmann (2003). 
147 Eine (verfassungs-) rechtliche Analyse wird vom Deutschen Institut für Menschenrechte 2018 veröffentlicht.
148 Siehe auch Rabe (2015).
149 Siehe auch eine entsprechende Debatte nach Vorfällen in Berlin (https://www.morgenpost.de/berlin/article209922997/wie-Berliner-

Bezirke-Fluechtlinge-obdachlos-machen.html (abgerufen am 28.09.2017) sowie ein entsprechendes Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts 
(VG Berlin 23. Kammer, Entscheidung vom 01.03.2017, Aktenzeichen 23 L 144.17).

150 So formuliert beispielsweise das Land Baden-württemberg Mindeststandards für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften (zum 
Beispiel § 5 Verordnung des Innenministeriums über die Durchführung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 08.01.2014). Gleiches gilt 
für thüringen (Anlage 1 zu § 1 Absatz 1 thüringer Gemeinschaftsunterkunfts- und Sozialbetreuungsverordnung vom 20.05.2010) und Bayern 
(Leitlinien zu Art, Größe und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber vom April 2010, erlassen vom Bayerischen 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen). Allgemeine Ausführungen zu den auf Länderebene formulierten 
Mindeststandards finden sich auch bei wendel (2014) und cremer (2014). 

https://www.morgenpost.de/berlin/article209922997/Wie-Berliner-Bezirke-Fluechtlinge-obdachlos-machen.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article209922997/Wie-Berliner-Bezirke-Fluechtlinge-obdachlos-machen.html
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spielen für den Alltag in der Unterkunft insofern 
eine Rolle, als sie teilweise Vorgaben für räumliche 
Standards machen (qm-Zahl pro Person, Kinder-
räume etc.). Sie formulieren in einigen wenigen 
Fällen auch Vorgaben bezüglich des Zusammenle-
bens in den Gemeinschaftsunterkünften, beispiels-
weise bezüglich der Frage, wie lange sich Bewoh-
ner_innen aus der Unterkunft entfernen dürfen 
oder inwieweit Betreiber berechtigt sind, Hausver-
bote für Bewohner_innen auszusprechen.151 

Hausordnungen und Satzungen für einzelne 
Unterkünfte sind die vorrangigen Rechtsinstru-
mente, die gegenwärtig das Zusammenleben in 
den Unterkünften regeln. Hier finden sich teilwei-
se Formulierungen, die dem Personal erlauben, 
Privaträume zu betreten, oder die definieren, 
unter welchen Umständen ein Hausverbot erteilt 
werden darf. Dabei zeigen die Interviews mit den 
im Sozialdienst der Unterkünfte tätigen Personen, 
dass die Hausordnungen im Unterkunftsalltag eine 
unterschiedlich große Rolle spielen – sowohl was 
den Bekanntheitsgrad betrifft als auch die Frage, 
inwieweit diese Regeln umgesetzt werden. 

In der Praxis zeigt sich, dass es keine feste Zu-
ständigkeit für das Formulieren von Hausord-
nungen gibt. teilweise werden sie von der für die 
Unterbringung zuständigen Behörde selbst ausge-
arbeitet.152 Sie können außerdem Bestandteil von 
Satzungen sein, die von den Kommunen erlassen 
werden.153 Darüber hinaus enthalten Verträge, in 
denen Kommunen Betreiber mit dem Betrieb einer 
Unterkunft beauftragen, häufig die Verpflichtung, 
eine Hausordnung auszuarbeiten.154 Dies wird 

dann vonseiten des Betreibers für mehrere Unter-
künfte getan oder einzelne Mitarbeitende einer 
Unterkunft werden mit der Ausarbeitung beauf-
tragt. So berichten einige der in den Unterkünften 
angestellten Personen, dass sie die schriftlichen 
Regeln für das Zusammenleben in der Gemein-
schaftsunterkunft auf Bitten der Heimleitung 
selbst verfasst haben (Interviews 5 und 10). In den 
befragten Gemeinschaftsunterkünften sind die 
Bewohner_innen nicht an der Ausarbeitung der 
Hausordnungen (oder anderer schriftlicher Rege-
lungen zum Zusammenleben) beteiligt gewesen.

Wenige Regelungen vorhanden
Viele Aspekte des Zusammenlebens in den Ge-
meinschaftsunterkünften beziehungsweise das 
Rechteverhältnis zwischen Bewohnerschaft und 
Personal sind nicht schriftlich geregelt. So ist etwa 
in den meisten der untersuchten Hausordnungen 
nicht festgehalten, unter welchen Umständen das 
Personal die Privaträume betreten darf. Selbiges 
gilt für Hausverbote: In der Mehrzahl der unter-
suchten Hausordnungen finden sich dazu keine 
Vorschriften. Es gibt also für das Personal keine 
Anhaltspunkte, wer unter welchen Umständen ein 
Hausverbot aussprechen darf. In einigen Fällen ist 
die Möglichkeit, Bewohner_innen der Unterkunft 
zu verweisen, zwar schriftlich fixiert, die Kriterien, 
nach denen dies geschehen darf, allerdings nicht. 
Auch über die Hausordnungen hinaus gibt es 
nur vereinzelt rechtliche Vorgaben (zum Beispiel 
in Aufnahmegesetzen oder Verordnungen), die 
beispielsweise das Verhältnis zwischen Bewohner-
schaft und Personal verbindlich regeln.155 

151 Beispielsweise erlischt in hessischen Gemeinschaftsunterkünften das Nutzungsverhältnis nach Ablauf von zwei wochen seit dem tag, 
an dem sich die untergebrachte Person ununterbrochen ohne Abmeldung außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft aufgehalten hat 
(§ 5 Absatz 3 Landesaufnahmegesetz). Das Land Berlin verpflichtet alle Betreiber von Flüchtlingsunterkünften zu einem besonderen 
Verfahren beim Aussprechen von Hausverboten – so sind jeweils eine erste und eine zweite Abmahnung auszusprechen und in einem 
Formblatt zu dokumentieren (Anhang I zu Anlage 1 zum Betreibervertrag Flüchtlingsunterbringung, herausgegeben vom Landesamt für 
Flüchtlingsangelegenheiten, Stand: 20.06.2017). Zu landesweiten Vorgaben bezüglich Anwesenheit in Gemeinschaftsunterkünften siehe 
auch: wendel (2014), S. 54 – 56.

152 So verpflichtet zum Beispiel das Land Berlin Betreiber von Flüchtlingsunterkünften dazu, eine vorformulierte Hausordnung zu nutzen: 
https://www.berlin.de/vergabeplattform/veroeffentlichungen/de/bekanntmachungen/91962 (Anlage 2 zu den Losen für aktuell 
ausgeschriebene Unterkünfte, abgerufen am 28.09.2017).

153 Siehe beispielsweise Satzung der Stadt waghäusel: http://www.waghaeusel.de/site/waghaeusel+Root/get/documents_E-1050219625/
waghaeusel/objekte/Hauptamt/ortsrecht/108-50%20Satzung%20%26uuml%3Bber%20die%20Benutzung%20von%20obdachlosen-%20
und%20Fl%26uuml%3Bchtlingsunterk%26uuml%3Bnften.pdf (abgerufen am 13.10.2017).

154 Siehe zum Beispiel: Mustervertrag mit Betreibern von Gemeinschaftsunterkünften. In: Richtlinie zur Unterbringung und Betreuung 
von Flüchtlingen im Landkreis Gießen vom 06.07.2017. https://www.lkgi.de/images/formulare_downloads/Gesundheit_Soziales_
Integration/Zuwanderung_und_Einreise/Richtlinie_Unterbringung_Betreuung_Fluechtlinge_LK.pdf (04.08.2017). 

155 Siehe Beispiele im vorherigen Abschnitt.

https://www.berlin.de/vergabeplattform/veroeffentlichungen/de/bekanntmachungen/91962
http://www.waghaeusel.de/site/Waghaeusel+ROOT/get/documents_E-1050219625/waghaeusel/Objekte/Hauptamt/Ortsrecht/108-50%20Satzung%20%26uuml%3Bber%20die%20Benutzung%20von%20Obdachlosen-%20und%20Fl%26uuml%3Bchtlingsunterk%26uuml%3Bnften.pdf
http://www.waghaeusel.de/site/Waghaeusel+ROOT/get/documents_E-1050219625/waghaeusel/Objekte/Hauptamt/Ortsrecht/108-50%20Satzung%20%26uuml%3Bber%20die%20Benutzung%20von%20Obdachlosen-%20und%20Fl%26uuml%3Bchtlingsunterk%26uuml%3Bnften.pdf
http://www.waghaeusel.de/site/Waghaeusel+ROOT/get/documents_E-1050219625/waghaeusel/Objekte/Hauptamt/Ortsrecht/108-50%20Satzung%20%26uuml%3Bber%20die%20Benutzung%20von%20Obdachlosen-%20und%20Fl%26uuml%3Bchtlingsunterk%26uuml%3Bnften.pdf
https://www.lkgi.de/images/formulare_downloads/Gesundheit_Soziales_Integration/Zuwanderung_und_Einreise/Richtlinie_Unterbringung_Betreuung_Fluechtlinge_LK.pdf
https://www.lkgi.de/images/formulare_downloads/Gesundheit_Soziales_Integration/Zuwanderung_und_Einreise/Richtlinie_Unterbringung_Betreuung_Fluechtlinge_LK.pdf
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Vorhandene Regelungen sehr weitreichend
Die großen Unterschiede in der organisation 
des Alltags in der Unterkunft erklären sich auch 
dadurch, dass Hausordnungen die in den Unter-
künften tätigen Personen teilweise zu sehr weit-
reichendem Handeln ermächtigen: So ist die 
Möglichkeit des Personals, Bewohner_innen der 
Unterkunft zu verweisen, zwar teilweise schriftlich 
festgehalten – die Kriterien, nach denen dies ge-
schehen darf, allerdings nicht. In den Hausordnun-
gen finden sich Formulierungen wie: „Bei Nicht-
beachtung der Hausordnung kann ein Hausverbot 
drohen!“ (Hausordnung 22). Solche allgemeinen 
Regelungen sind problematisch, da sie nicht er-
kennen lassen, aus welchen konkreten Gründen 
ein Hausverbot erteilt werden kann.

Ein weiteres Beispiel für weitreichende Ermächti-
gungsgrundlagen sind die in den Hausordnungen 
oder Satzungen formulierten Betretungsrechte für 
das Personal. Dies sind teilweise sehr allgemein 
(allumfassend) formuliert: „In Ausübung des Haus-
rechts können […] Räume betreten […] werden.“ 
(Hausordnung 27).156 Auch hier wird deutlich, dass 
sich die vielfältigen Praktiken in den Unterkünf-
ten dadurch erklären, dass die Regelungen nicht 
spezifisch genug sind. Eine Regelung wie die eben 
zitierte ist unzureichend, da nicht definiert wird, 
unter welchen Umständen in das den Bewohner_
innen zustehende Recht auf Unverletzlichkeit der 
wohnung (Artikel 13 GG) eingegriffen werden darf. 
Ein solcher Eingriff ist dann gerechtfertigt, wenn 
dadurch Gefahren in verhältnismäßiger weise ab-
gewehrt oder beseitigt werden können (Artikel 13 
Absatz 7 Alt. 2 GG). Auch können Eingriffe recht-
mäßig sein, die eine Gefahr verhüten oder einen 
Zustand nicht erst eintreten lassen, der seiner-
seits eine dringende Gefahr darstellen würde.157 
Bewohner_innen können durch das Betreten der 
Privaträume nicht nur in ihrem Recht auf Unver-
letzlichkeit der wohnung berührt sein, sondern 
auch in ihrem Recht auf Schutz der Ehe und Fami-

lie beziehungsweise Schutz des Privatlebens (Ar-
tikel 6 GG, Artikel 17 UN-Zivilpakt, Artikel 8 Absatz 
1 EMRK). Auch dies ist bei der Festlegung, welche 
Eingriffe zulässig sind, zu berücksichtigen, da es 
einen wesentlichen Aspekt der Abwägung im Rah-
men der Verhältnismäßigkeitsprüfung darstellt.

Unzulässige Regelungen finden sich beispielswei-
se auch bezüglich der Übernachtung von Besu-
cher_innen. So formulieren einige Hausordnungen 
ein grundsätzliches Übernachtungsverbot für Be-
sucher_innen: „Übernachtungen sind grundsätz-
lich nicht gestattet“ (Hausordnung 6, siehe auch 
Hausordnung 30).158 Solche pauschalen Verbote 
schränken die Betroffenen in der Ausübung ihrer 
Rechte ein. Auf Seiten der Bewohner_innen ist 
insbesondere eine Verletzung des Artikels 13 GG 
möglich, da dieser nicht nur das Recht der Ab-
wehr vor unerwünschten Zutritten oder Störun-
gen der räumlichen Privatsphäre garantiert. Er 
garantiert auch das Recht, Dritten den Aufenthalt 
zu gewähren. Artikel 13 sichert das Selbstbestim-
mungsrecht der Bewohner_innen darüber, wer 
wann unter welchen Bedingungen Zugang zu der 
wohnung haben soll.159 Darüber hinaus sind durch 
pauschale Übernachtungsverbote das Recht der 
Bewohner_innen auf Schutz der Ehe und Familie 
beziehungsweise Schutz des Privatlebens (Artikel 
6 GG, Artikel 17 UN-Zivilpakt, Artikel 8 Absatz 1 
EMRK) betroffen. 

Vorhandene Regelungen nicht praktikabel
Darüber hinaus sind schriftliche Regelungen 
teilweise nicht an die Umstände der Flüchtlings-
unterkunft angepasst. Die Interviewpartner_innen 
berichten, dass sie die Regeln teilweise ignorieren 
würden, weil sie an der Realität des Alltags in der 
Unterkunft vorbeigingen, wie zum Beispiel das 
Verbot von Einzelkochplatten in den Zimmern, 
welche es den Bewohner_innen nicht erlauben 
würde, tee zu kochen (Interview 6). Auch wird be-
richtet, dass Hausordnungen 1:1 aus Miets häusern 

156 Eine vergleichbare allumfassende Regelung findet sich beispielsweise in der Satzung der Landeshauptstadt Dresden für die Unterbringung 
von leistungsberechtigten Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz vom 15.12.2016: Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden: 
Satzung der Landeshauptstadt Dresden für die Unterbringung von leistungsberechtigten Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
vom 15.12.2016. In: Dresdner Amtsblatt Nr. 51 – 52/2016 vom 22.12.2016. https://www.dresden.de/media/pdf/satzungen/satzung-
unterbringung-asyl.pdf (abgerufen am 01.09.2017), § 6 Nr. 2.

157 Zu genaueren Ausführungen siehe die rechtliche Analyse des Deutschen Instituts für Menschenrechte, die 2018 veröffentlicht wird.
158 Entsprechende Beispiele sind auch aus den Medien bekannt, zum Beispiel aus der Sylter Rundschau: https://www.shz.de/lokales/sylter-

rundschau/piraten-kritisieren-hausordnung-id6940041.html (abgerufen am 01.09.2017).
159 Gornig (2010), Rdnr. 2; Hermes (2013), Artikel 13 Rdnr. 12; Höfling (2004), S. 35 – 36.

https://www.dresden.de/media/pdf/satzungen/satzung-unterbringung-asyl.pdf
https://www.dresden.de/media/pdf/satzungen/satzung-unterbringung-asyl.pdf
https://www.shz.de/lokales/sylter-rundschau/piraten-kritisieren-hausordnung-id6940041.html
https://www.shz.de/lokales/sylter-rundschau/piraten-kritisieren-hausordnung-id6940041.html
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kopiert würden und somit viele unsinnige, für 
die Situation in den Unterkünften nicht relevante 
Regelungen enthielten, zum Beispiel zur Hängung 
von Blumenkästen (Interview 3) oder zum Verbot 
von Schweißarbeiten in der Unterkunft.160 

Fehlende Kenntnis und Akzeptanz der Regeln
Nicht zuletzt wird die Gewährleistung der Rechte 
dadurch erschwert, dass die schriftlichen Vorga-
ben (soweit vorhanden) vonseiten des Personals 
teilweise nicht beachtet werden oder sogar über-
haupt nicht bekannt sind. So schildert ein_e Inter-
viewpartner_in, dass er/sie die Regelungen zwar 
kenne, aber in der Praxis nicht beachte: „Also 
ich glaube lieber das, was ich höre vom Haus-
meister, die Sache, um die er sich kümmert und 
was er durchsetzt. Das ist mir wichtiger als das, 
was da geschrieben steht; was sowieso keiner 
lesen kann“ (Interview 13). Interviewpartner_innen 
äußerten außerdem, dass sie die bestehenden 
Regelungen nicht kennen würden (Interview 7).

3.3.2 Keine ausreichende 
Sensibilisierung der Bewohner_innen 
für ihre Rechte

Zu den grund- und menschenrechtlichen Ver-
pflichtungen des Staates zählt es, dafür Sorge zu 
tragen, dass Rechteinhaber_innen ihre Rechte 
kennen und somit befähigt werden, Rechtsver-
letzungen zu erkennen, um sich dagegen wehren 
zu können. Es ist daher Aufgabe des Staates, 
Angebote bereitzustellen, mit deren Hilfe sich 
Geflüchtete über ihre Rechte informieren können. 
Ein Mittel, um dieser Aufgabe nachzukommen, ist 
die Bereitstellung ausreichender und qualifizierter 
Sozialarbeit. 

Die Interviews geben Hinweise darauf, dass Be-
wohner_innen nicht ausreichend für ihre Rechte 
sensibilisiert werden. Dies zeigt sich an zwei 
Ergebnissen der Untersuchung: das in der Unter-
kunft gültige Recht wird den Bewohner_innen 
nur unzureichend nahegebracht, und die Bewoh-
ner_innen erhalten keinen ausreichenden Zugang 
zu Sozialarbeit.

Wie werden Bewohner_innen über ihre 
Rechte informiert? 
Die Bewohnerschaft wird auf unterschiedlichen 
Kanälen über die Regeln des Zusammenlebens 
informiert: in bilateralen Gesprächen zwischen 
Personal und Bewohner_innen, über Bewohner-
versammlungen, Hausordnungen oder Aushänge. 
Es ist allerdings zweifelhaft, ob die Bewohner-
schaft durch diese Art der Informationsvermittlung 
erreicht wird, insbesondere ob sie überhaupt 
versteht, worum es geht. So wird berichtet, dass 
die bilateralen Informationsgespräche oder die Be-
wohnerversammlungen teilweise nur in deutscher 
oder englischer Sprache stattfinden. Selbiges gilt 
für die Hausordnungen: „In Deutsch und Englisch 
haben wir es jetzt bekommen. […] wenn jemand 
neu kommt, kriegt er die. Und das müsste dann 
eigentlich mindestens noch in Arabisch und Dari 
sein.“(Interview 14; siehe auch Interview 6).161 Die 
Informationsvermittlung in deutscher oder engli-
scher Sprache erscheint umso erstaunlicher, als 
die Mehrzahl der in Deutschland ankommenden 
Geflüchteten kein Deutsch und kaum Englisch 
versteht.162 Allerdings geht es auch anders: In 
einigen der untersuchten Unterkünfte hingen, 
laut Aussage des Personals, die Hausordnungen 
auch in anderen Sprachen aus, zum Beispiel auf 
Arabisch, Kurdisch oder Dari (Interviews 7, 8 und 
12).163 Diese Übersetzungen müssen jedoch auch 
von entsprechender Qualität sein und nicht, wie 
es aus einer Unterkunft berichtet wird, lediglich 

160 Siehe auch entsprechende Medienberichte, zum Beispiel Süddeutsche Zeitung: http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/
helferkreise-aerger-ueber-hausordnung-1.2898351 (abgerufen am 01.09.2017). 

161 Siehe auch Medienberichte bezüglich fehlender Übersetzung: http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/
helferkreise-aerger-ueber-hausordnung-1.2898351

162 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016d), S. 37.
163 In Berlin beispielsweise ist in der Leistungs- und Qualitätsbeschreibung zum Betreibervertrag festgelegt, dass die Aushändigung und 

Erläuterung der Hausordnung an jede untergebrachte Person in den gängigsten Sprachen (Englisch, Französisch, Arabisch, Persisch 
(Farsi, Dari, Paschtu) noch am tag des Einzugs zu erfolgen hat und zu den vertraglichen Pflichten des Betreibers gehört: Landesamt für 
Flüchtlingsangelegenheiten, Berlin: Anlage 1 – Leistungs- und Qualitätsbeschreibung zum Betreibervertrag Flüchtlingsunterbringung Land 
Berlin vom 16.06.2017, S. 2. http://berlin-hilft.com/wp-content/uploads/2017/06/4e2d3025f748421f3e3f6d487d0eecb3.pdf (abgerufen 
am 28.09.2017). 

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/helferkreise-aerger-ueber-hausordnung-1.2898351
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/dachau/helferkreise-aerger-ueber-hausordnung-1.2898351
http://berlin-hilft.com/wp-content/uploads/2017/06/4e2d3025f748421f3e3f6d487d0eecb3.pdf
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von maschinellen Übersetzungsdiensten übersetzt 
worden sein (Interview 13). Neben den fehlenden 
Übersetzungen wird auch die allgemeine Verständ-
lichkeit der Hausordnungen kritisiert: Die Haus-
ordnungen hätten keinen Bezug zur Realität in den 
Unterkünften oder seien viel zu lang und kompli-
ziert formuliert (Interview 3). 

Die Vermittlung der in den Unterkünften gültigen 
Hausordnungen reicht allerdings nicht aus, um 
die Bewohner_innen über ihre Rechte in Kenntnis 
zu setzen. Nicht nur sind die Hausordnungen und 
mündlichen Informationen rechtlich teilweise man-
gelhaft.164 Darüber hinaus thematisieren sie in den 
untersuchten Unterkünften auch ausschließlich 
organisatorische Aspekte, beispielsweise Pflichten 
der Bewohner_innen bezüglich eines gefährdungs-
freien Zusammenlebens (Hygiene, Brandschutz, 
waschmaschinennutzung), oder praktische 
Aspekte des Alltags (Regeln zum Straßenverkehr, 
Standort nächste Bushaltestelle) (Interviews 1, 3, 
4 und 12). Nicht thematisiert werden allerdings die 
Rechte der Bewohnerschaft. Viele der untersuch-
ten 32 Hausordnungen erwähnen folgende As-
pekte überhaupt nicht oder nur unzureichend und 
rechtlich fehlerhaft: wer darf unter welchem Um-
ständen mein Zimmer betreten? wo kann ich mich 
bei potenziellen Rechtsverletzungen beschweren? 
Unter welchen Umständen darf die Heimleitung 
mir gegenüber ein Hausverbot aussprechen? 

Die Sensibilisierung für die Rechte der Bewoh-
ner_innen muss dabei nicht zwangsläufig über 
Hausordnungen stattfinden. Die Bewohner_in-
nen können auch auf anderen wegen über ihre 
Rechte informiert werden, wie folgendes Beispiel 
veranschaulicht: 

„[Es] gibt es eine Broschüre in vielen Sprachen, 
was darf eine Heimleitung. […] das ist so ein Flyer, 
den die Frauen entworfen haben eben wegen 
Zimmerkontrollen, und da steht in verschiedenen 
Sprachen, eben dass man seine Rechte kennt und 

dass Zimmerkontrollen nicht erlaubt sind. Und 
das haben wir den Flüchtlingen mitgegeben, und 
[…] an ihre Zimmertür gehängt] […] wir klären da 
schon aktiv auf, …“ (Interview 8).165

Rolle von Sozialarbeiter_innen 
Die Vermittlung von Rechtskenntnis an die Bewoh-
ner_innen von Flüchtlingsunterkünften ist eine der 
Aufgaben von Flüchtlingssozialarbeit. So erklären 
Sozialarbeiter_innen den Bewohner_innen zum 
Beispiel das Asylverfahren, stellen Kontakte zu 
Arbeitgeber_innen her oder weisen auf Sprach-
kurse hin, erläutern Infoblätter der Schule oder 
vermitteln an psychotherapeutische Anlaufstel-
len.166 Diese Aufgaben lassen sich direkt mit den 
grund- und menschenrechtlichen Verpflichtungen 
Deutschlands verknüpfen, beispielsweise dem 
Recht auf Bildung (Artikel 28 und 29 UN-KRK, 
Artikel 13 UN-Sozialpakt, Artikel 10 UN-Frauen-
rechtskonvention, Artikel 24 UN-Behinderten-
rechtskonvention) oder dem Recht auf Gesundheit 
(Artikel 12 UN-Sozialpakt, Artikel 24 UN-KRK, 
Artikel 12 UN-Frauenrechtskonvention, Artikel 25 
UN-Behindertenrechtskonvention).167 Die Präsenz 
von Sozialarbeiter_innen vor ort ist außerdem 
ein wichtiger Garant, um Konflikten vorzubeugen 
(Interviews 5 und 11). Entsprechend nehmen die 
Interviewpartner_innen auch selbst ihre Arbeit 
wahr: „Eine Einrichtung, die eigentlich sich selbst 
überlassen ist, birgt sehr viel Sprengstoff.“ (Inter-
view 5). 

Allerdings lassen Berichte der Interviewpartner_in-
nen sowie weitere Studien vermuten, dass unter-
gebrachte Flüchtlinge teilweise keinen ausreichen-
den Zugang zu Sozialarbeiter_innen haben.168 

Strukturelle Bedingungen, unter denen 
 Sozialarbeit geleistet wird
Der unzureichende Zugang zu Sozialarbeiter_innen 
ist maßgeblich durch strukturelle, von Kommunen, 
Ländern und Bund vorgegebene Bedingungen be-

164 Siehe Kapitel 3.3.1 in diesem Bericht.
165 Im Zitat wird auf folgende Broschüre verwiesen: Flüchtlingsrat Brandenburg (2011). Eine vergleichbare Broschüre zur Rolle des 

Sicherheitspersonals hat das Evangelische Jugend-und Fürsorgewerk veröffentlicht: https://www.berlin.de/sen/.../flyer_
sicherheitspersonal_deutsch_30012017-web.pdf (abgerufen am 13.10.2017).

166 weiter veranschaulicht werden die Aufgaben von Flüchtlingssozialarbeit unter anderem durch ottersbach / wiedemann (2017), S. 46 – 51.
167 Zur Flüchtlingssozialarbeit als Menschenrechtsprofession siehe auch: Prasad (2017). 
168 weitere Beispiele ergeben sich aus den eigenen Interviews sowie aus Foroutan u. a. (2017), S. 14; Fünfgeld (2016), S. 15; Muy (2016a und b).

https://www.berlin.de/sen/.../flyer_sicherheitspersonal_deutsch_30012017-web.pdf
https://www.berlin.de/sen/.../flyer_sicherheitspersonal_deutsch_30012017-web.pdf
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stimmt,169 von denen zwei an dieser Stelle heraus-
gehoben seien:

Erstens, der Personalschlüssel und die daraus 
resultierende Übernahme von Aufgaben: Die 
wahrnehmung von in der Flüchtlingssozialarbeit 
Beschäftigten ist es, dass sie personell stark 
unterbesetzt sind (Interview 3). Personalschlüssel 
variieren im ganzen Bundesgebiet stark,170 teilwei-
se liegen sie bei 1:150 beziehungsweise 1:100.171 
Fehlendes Personal hat zur Folge, dass die für So-
zialarbeit Zuständigen oft Aufgaben übernehmen 
müssen, die nicht ihrem Berufsbild172 entsprechen 
– beispielsweise das Räumen von freigeworde-
nen Zimmern, die Ausgabe von Essen oder das 
Reparieren von Einrichtungsgegenständen.173 
Dies geht auf Kosten der tätigkeiten, für die sie 
eigentlich zuständig sind.174 Den Bedürfnissen 
der Bewohner_innen kann man so nicht gerecht 
werden: „Die kommen zu kurz. Ich kann nicht das 
machen, was sie eigentlich bräuchten.“ (Interview 
3). Die wahrnehmung von Aufgaben, die nicht 
dem eigentlichen Berufsbild entsprechen, gibt es 
aber auch in Bezug auf andere Personalgruppen: 
„Ich finde, es kann nicht angehen […], dass ein 
Hausmeister quasi Nachtdienst oder wochenend-
notfalldienst hat. Er ist Hausmeister und nicht 
Pädagoge“ (Interview 3).175 

Zweitens, mangelnde Qualifikation und Supervi-
sion: Viele in der Flüchtlingssozialarbeit eingesetz-
ten Personen sind nicht als Sozialarbeiter_innen 

ausgebildet.176 Von ausgebildeten und lange in der 
Sozialarbeit beschäftigten Personen wird kritisiert, 
dass Einarbeitung, Fortbildung sowie Supervision 
vonseiten der träger nicht oder nur unzureichend 
stattfinden,177 die Arbeit wird auch als „Sprung ins 
kalte wasser“ (Interview 4) bezeichnet: 

„Hier in [x, anonymisiert] haben wir nur eine 
[Sozialarbeiterin]. Ganz ehrlich: Ich hätte nicht 
gewusst, wann ich mich irgendwann mit jemand 
austauschen sollte, könnte, auch mit wem. […] 
Ich hatte schlicht keine Zeit. Und ich habe einfach 
so gehandelt, wie ich aufgrund meiner Berufs-
erfahrung irgendwie das richtig und gut fand und 
versucht, in erster Linie die Menschen im Fokus 
zu haben und dass es den Menschen gut geht. So 
gut, wie es halt irgend geht in dieser Situation. 
Aber ich hatte auch nie irgendwie ein Angebot 
oder mal eine Frage: „Sag mal, wie geht es dir 
denn? Kommst du klar?“ Das hätte sicher gut ge-
tan, ja. Aber das gab es nicht.“ (Interview 3)

Es ist Aufgabe der für die Unterbringung zuständi-
gen Behörde, dafür zu sorgen, dass Bewohner_in-
nen von Flüchtlingsunterkünften ausreichenden 
Zugang zu qualifizierten Sozialarbeiter_innen 
haben. In einigen Bundesländern werden die 
Betreuungsschlüssel und Standards der sozialen 
Betreuung und Beratung auf Landesebene vor-
gegeben.178 ob diese aber ausreichend sind oder 
in der Praxis entsprechend umgesetzt werden, 

169 Muy (2016b, S. 231) sowie Pieper (2013, S. 267 – 337) äußern eine grundsätzliche Systemkritik: Sozialarbeit, mit dem Anspruch, eine 
„helfende Profession“ zu sein, ist unter den Umständen, unter denen Flüchtlinge in Deutschland untergebracht sind, grundsätzlich nicht 
möglich, da das System auf Abschreckung ausgerichtet sei.

170 christ / Meininghaus / Röing (2017), S. 34.
171 Initiative Hochschullehrender zu Sozialer Arbeit in Gemeinschaftsunterkünften (2016). Vergleichbare Zahlen ergeben sich aus einer 

Untersuchung verschiedener Flüchtlingsunterkünfte in Köln (ottersbach / wiedemann (2017), S. 49). Siehe auch: wendel (2014), S. 76 – 79.
172 Eine Übersicht über Aufgaben der Flüchtlingssozialarbeit findet sich zum Beispiel hier: Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern (o. D). 
173 Interview 3. weitere Beispiele siehe auch: Muy (2016a), S. 160; Initiative Hochschullehrender zu Sozialer Arbeit in 

Gemeinschaftsunterkünften (2016), S. 4,,160 ff.; Brücker u. a. (2016), S. 90. 
174 So bekämen sie Anweisungen vonseiten der Heimleitung, dass erst Zimmer leergeräumt werden müssen, bevor Zeit ist, Kindern einen 

Schulplatz zu besorgen (Muy (2016a), S. 160). Für vergleichbare Beispiele siehe auch Fouroutan u. a. (2017), S. 20; Prasad (2017), S. 354; 
Brücker u. a. (2016), S. 90.

175 Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen auch ottersbach / wiedemann (2017), S. 46 – 51.
176 Studien, für die Personen befragt wurden, die im Sozialdienst von Flüchtlingsunterkünften tätig sind, zeigen, dass diese zum Beispiel 

ausgebildete Erzieher_innen, Friseur_innen oder Busfahrer_innen sind. Sie wurden unter anderem wegen ihrer eigenen Fluchterfahrung, 
ihres Migrationshintergrunds oder ihrer muttersprachlichen Fähigkeiten eingestellt (christ / Meininghaus / Röing (2017), S. 35). Zu 
ähnlichen Ergebnissen kommen auch ottersbach / wiedemann (2017), S. 48.

177 Siehe auch: christ / Meininghaus / Röing (2017), S. 35.
178 So gibt es beispielsweise in Berlin für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und Erstaufnahmeeinrichtungen Anforderungen 

an Qualifikation, Eignung und Anzahl des Personals (zum Beispiel: Leistungs- und Qualitätsbeschreibung zum Betreibervertrag 
Flüchtlingsunterbringung Land Berlin, Anlage 1, S. 11 – 14: berlin-hilft.com/wp-content/uploads/.../4e2d3025f748421f3e3f6d487d0eecb3.
pdf, abgerufen am 28.09.2017). Siehe auch: wendel (2014), S. 75 – 78. 
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kann anhand der oben genannten Schilderungen 
bezweifelt werden.179 

Problematisches Verhalten vonseiten des 
 Personals gegenüber der Bewohnerschaft
Die fehlende Sensibilisierung der Bewohner_innen 
von Flüchtlingsunterkünften für ihre Rechte hat 
aber nicht nur strukturell (im Fehlen von Personal, 
Zeit, Supervision) begründete Ursachen. Darüber 
hinaus spielt auch der Grad des professionellen 
Verhaltens der Einzelnen eine Rolle. Nicht alle 
als Personal in den Unterkünften eingesetzten 
Personen haben das nötige Verständnis und die 
Fähigkeiten dafür, die Grund- und Menschenrechte 
der Bewohner_innen zu achten. Dies bezieht sich 
nicht nur auf in der Flüchtlingssozialarbeit tätige 
Personen, sondern auf jedwedes Personal in den 
Unterkünften, beispielsweise den Sicherheits-
dienst oder den Hausdienst. 

In den Interviews mit in der Sozialarbeit tätigen 
Personen sowie in vereinzelten Untersuchungen, 
die zu dem thema existieren, zeigt sich, dass 
einige Angestellte ihre Machtposition gegenüber 
den Bewohner_innen ausnutzen: So würden sie 
toilettenpapier erst aushändigen, wenn hiernach 
in einer bestimmten Höflichkeitsform gefragt wer-
de,180 oder sich bei bestimmten themen (Zimmer-
verteilung) grundsätzlich nicht auf Diskussionen 
mit Bewohner_innen einlassen (Interview 9). Auch 
herrscht vereinzelt bei befragten Personen die 
Vorstellung, dass sie grundsätzlich die Regeln 
machen würden und die Bewohnerschaft zu folgen 
habe. Vonseiten des Personals war teilweise wenig 
Bewusstsein dafür da, dass sich die Bewohner_in-
nen in einem starken Abhängigkeitsverhältnis von 
ihnen befinden. 

Die in Kapitel 3.2 genannten Beispiele aus der 
Unterkunftspraxis zeigen auch, dass es Fälle von 
willkürlichen Abmahnungen, Bestrafungen und 
Hausverboten gibt oder dass ohne Rechtfertigung 
Zimmer betreten werden. Auch menschenrechtlich 
fragwürdige Vorgaben scheinen manchmal erfüllt 
zu werden: Sozialarbeiter_innen würden „den 
Anordnungen der Heimleitungen folgen, wonach 

Schulplätze nur für diejenigen zu suchen seien, die 
entweder eine Bleibeperspektive oder aber bereits 
eine Aufenthaltserlaubnis haben“.181 

Unklar bleibt, ob individuelles Fehlverhalten auf 
Unkenntnis der Standards oder Unwillen der 
einzelnen Handelnden zurückzuführen ist. Dazu 
fehlen entsprechende Studien, die das Verhalten 
des Personals vor ort analysieren. Deutlich ist 
jedoch, dass die Barrieren bei der wahrung der 
Grund- und Menschenrechte der Bewohner_innen 
von Flüchtlingsunterkünften nicht nur strukturell, 
sondern auch in individuellem Verhalten der in den 
Unterkünften tätigen Personen begründet sind. Um 
zu gewährleisten, dass das Personal für potenziell 
rechtswidriges Verhalten zur Rechenschaft gezo-
gen werden kann, muss Recht überprüfbar sein. 

3.3.3 Keine „Korrekturmechanismen“
etabliert

   

Nicht zuletzt hängt die Gewährleistung grund- und 
menschenrechtlicher Standards in den Flücht-
lingsunterkünften maßgeblich davon ab, inwieweit 
Recht durchsetzbar und überprüfbar ist. Dafür 
braucht es effektive Beschwerdestellen. 

Beschwerdestellen
Die für die Unterbringung zuständige Behörde 
hat die Erfüllung ihrer Pflichten zu gewährleisten 
und muss sicherstellen, dass die Rechte der in 
den Unterkünften lebenden Menschen geachtet 
werden. Sie ist auch dafür verantwortlich, dass 
das Handeln von privaten Betreibern grund- und 
menschenrechtlichen Standards genügt. Dazu 
gehört auch, dass Menschen, deren Rechte ver-
letzt wurden, die Möglichkeit einer wirksamen 
Beschwerde haben. Das Recht auf wirksame Be-
schwerde ist unter anderem in Artikel 2 Absatz 3 
des UN-Zivilpakts und Artikel 13 EMRK verankert. 
Es kann neben gerichtlichen Verfahren auch über 
niedrigschwellige außergerichtliche Beschwerde-
stellen, innerhalb oder außerhalb der Unterkünfte, 
realisiert werden. Beschwerdewege außerhalb 
der Gerichte sind dort besonders wichtig, wo 

179 Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen auch ottersbach / wiedemann (2017), S. 33 – 36, 46 – 51.
180 Prasad (2017), S. 355.
181 Prasad (2017), S. 354. Prasad spricht auch von teilweise rassistischem Verhalten des Personals gegenüber Bewohner_innen (2017, S. 355). 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Fünfgeld (2016), S. 18, 23.
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Menschen abhängig, hilfebedürftig oder von der 
Außenwelt abgeschnitten sind oder, wie beispiels-
weise in Flüchtlingsunterkünften, in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis (zum Personal) stehen.182 
Allerdings kann bezweifelt werden, dass es ein 
flächendeckendes, funktionierendes Beschwerde-
management in den Flüchtlingsunterkünften in 
Deutschland gibt.183 

Ein Element eines niedrigschwelligen und wirksa-
men Beschwerdesystems ist das Beschwerdema-
nagement in den Einrichtungen. Dies ist die erste 
Anlaufstelle für die Bewohner_innen. Die Inter-
views spiegeln diese Möglichkeit: Alle Befragten 
sehen sich selbst als primäre Anlaufstelle für Be-
schwerden der Bewohner_innen: „Die Bewohner 
[…] kommen halt in erster Linie zu uns.“ (Interview 
8; siehe auch Interviews 1, 4, 7, 9, 12 und 14). teil-
weise wird auch anderes Personal in der Unter-
kunft als Anlaufstellen für Beschwerden genannt, 
zum Beispiel Hausmeister (Interview 2), Sicher-
heitskräfte (Interviews 1 und 4) oder die Heimlei-
tung (Interviews 3 und 14).184 Nur vereinzelt gibt 
es die Möglichkeit, sich anonym zu beschweren, 
das heißt über einen Briefkasten das Personal 
anzusprechen – allerdings wird diese Möglichkeit 
von den Bewohner_innen kaum genutzt: „der ist 
immer leer, oder gefüllt mit Bonbonpapier“ (Inter-
view 4; siehe auch Interview 11). Von der für die 
Unterbringung zuständigen Behörde gibt es nur 
vereinzelt Vorgaben, dass Betreiber_innen ver-
pflichtet sind, entsprechende interne Beschwerde-
stellen einzurichten.185

Darüber hinaus gibt es häufig die Möglichkeit, 
sich mit einer Beschwerde direkt an die für die 
Unterbringung zuständige Behörde zu wenden. 
Somit wird von einigen der Befragten auch die 
verantwortliche Kommune als Adressat von Be-
schwerden genannt. teilweise sei dies Erfolg 

versprechend, beispielsweise wenn es um Be-
schwerden über das Essen geht (Interviews 1 und 
11). In den meisten Fällen wird die Beschwerde an 
die Kommune aber von den Interviewpartner_in-
nen als wenig Erfolg versprechend angesehen, wie 
folgendes Beispiel verdeutlicht:

„wir hatten im Sommer den Fall, dass in dieser 
[hallenähnlichen Unterkunft, anonymisiert] wahn-
sinnige temperaturen entstanden sind, […] von 
über 40 Grad, und da sind eben viele Bewohner 
auch eigenständig zum ordnungsamt gegangen, 
weil wir ihnen nur sagen konnten, dass wir an der 
Situation nichts ändern können, weil das Sache 
der Stadt ist, […] Da sind die Bewohner dann di-
rekt zum ordnungsamt gegangen, was aber leider 
nicht viel bewirkt hat. Bei der Stadt direkt vorzu-
sprechen, ist für die Bewohner meistens nur eine 
Enttäuschung.“ (Interview 1)

Dass die Befragten eine Beschwerde bei der ver-
antwortlichen Kommune als wenig aussichtsreich 
einschätzen, hat unterschiedliche Gründe: Die Kom-
mune nehme die Beschwerden nicht ernst (Inter-
view 3) oder verweise sie grundsätzlich an den 
Sozialdienst der Unterkunft zurück (Interview 6), sie 
handle gar nicht oder nicht im Interesse der sich 
beschwerenden Bewohner_innen (Interview 7).

182 Rudolf (2014), S. 12.
183 Lewek / Naber (2017), S. 49 – 51; Deutsches Institut für Menschenrechte (2016a), S. 71 – 72; wendel (2014), S. 54.
184 Siehe zum Beispiel auch: Landtag Sachsen-Anhalt (2017), Anlage 16. 
185 So regelt beispielsweise das Land Berlin, dass während der Bürozeiten die Einrichtungsleitung für Beschwerden ansprechbar sein 

muss. Soweit hier keine Einigung erzielt werden kann, wird eine externe Ansprechstelle (für die Unterbringung zuständige Behörde) 
genannt (§ 10 Nr. 1 und 2, Anlage 2 – Hausordnung Berlins zum Betreibervertrag Flüchtlingsunterbringung Land Berlin vom 20.06.2017, 
https://www.berlin.de/vergabeplattform/veroeffentlichungen/de/bekanntmachungen/90137, abgerufen am 04.08.2017). Allerdings 
gibt es keine Erkenntnisse darüber, wie dies in der Praxis umgesetzt wird. Von vereinzelten Regelungen abgesehen, gibt es für 
Gemeinschaftsunterkünfte in Deutschland keine flächendeckenden Erkenntnisse, inwieweit die für die Unterbringung zuständige Behörde 
die Einrichtung interner Beschwerdemechanismen vorsieht. Bei Unterkünften in Landesverantwortung (Erstaufnahmeeinrichtungen) 
werden die Betreiber in den meisten Bundesländern nicht zur Einführung eines Beschwerdemanagements verpflichtet: Deutsches Institut 
für Menschenrechte (2016a), S. 71 – 72. 

https://www.berlin.de/vergabeplattform/veroeffentlichungen/de/bekanntmachungen/90137
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Unabhängige Beschwerdestellen

Über das Beschwerdemanagement in den Unterkünften hinaus stehen Flüchtlingen in Deutschland 
auch aufsichtsbehördliche und gerichtliche Beschwerden offen. Allerdings müssen für diese Verfah-
ren zuvor hohe Hürden (zum Beispiel Kenntnis der zuständigen Behörde/Gerichte, Kenntnis über das 
Verfahren) genommen werden. Unabhängige Beschwerdestellen können – sofern sie entsprechend 
mit Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet sind – eine niedrigschwellige Möglichkeit schaffen, 
dass Flüchtlinge zu ihrem Recht auf Zugang zu Beschwerde kommen. 

Bisher gibt es unabhängige Beschwerdestellen, an die sich Bewohner_innen von Flüchtlingsunter-
künften wenden können, nur sehr vereinzelt, unter anderem in Nordrhein-westfalen und Baden- 
württemberg.186 Im Berichtszeitraum wurde eine unabhängige Beschwerdestelle unter anderem in 
Köln und Hamburg eingerichtet sowie in Leipzig beschlossen.187 weitere Kommunen diskutieren ent-
sprechende Vorschläge.188 teilweise sehen die für die Unterbringung verantwortlichen Behörden aber 
keine Notwendigkeit, entsprechende Beschwerdestellen einzurichten.189 Auch aufseiten der Inter-
viewten war nur teilweise ein Problembewusstsein dafür da, dass es – unabhängig von ihnen selbst 
und der Stadt/dem träger – Stellen geben sollte, an die sich ein_e Bewohner_in mit Beschwerden 
wenden kann.190

tätigkeitsberichte bereits bestehender Beschwerdestellen geben ein sehr unterschiedliches Bild 
ab. Sie zeigen aber, dass die Möglichkeit, sich zu beschweren, angenommen wird und die Zahl der 
Beschwerden steigt. Auch bilden die bisher eingegangenen Beschwerden das bekannte Spektrum 
der Missstände in den Unterkünften ab.191 Um den Zugang zum Recht auf Beschwerde tatsächlich 
zu gewährleisten, müssen die unabhängigen Beschwerdestellen die Möglichkeit haben, eine eigene 
Recherche der eingegangenen Beschwerden vorzunehmen, inklusive Zugang zu Personen und Institu-
tionen. wichtig ist auch, dass der tatsächliche Zugang zum Recht gewährleistet wird.

Tatsächlicher Zugang zu Beschwerde
Zur Gewährleistung des Rechts auf Beschwerde 
gehört es auch, dass Bewohner_innen der tat-
sächliche Zugang zum Recht gewährleistet werden 

muss: Sie müssen über die Möglichkeiten und 
Grenzen einer Beschwerdestelle ausreichend 
informiert werden und zu dieser ohne Probleme 
(transport, Sprache) Kontakt aufnehmen können. 

186 In Baden-württemberg ist die ombudsstelle allerdings nicht für Gemeinschaftsunterkünfte, sondern lediglich für die 
Erstaufnahmeeinrichtungen zuständig (siehe: https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/
Jahrestaetigkeitsbericht_ombudsstelle_Fluechtlingserstaufnahme_082016.pdf). 

187 Mehr Informationen: Köln: (http://ombudsstelle.koeln/#, abgerufen am 28.09.2017); Hamburg (http://www.hamburg.de/ombudsstelle-
fluechtlinge/ beziehungsweise http://www.taz.de/!5400107/, abgerufen am 14.09.2017); Leipzig (https://www.l-iz.de/politik/
leipzig/2017/02/der-stadtrat-tagt-verwaltung-soll-unabhaengige-beschwerdestelle-fuer-gefluechtete-schaffen-166946, abgerufen am 
14.09.2017).

188 Zum Beispiel Hannover: https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/2098-2017 (abgerufen am 28.09.2017).
189 So argumentiert beispielsweise die Landesregierung Sachsen-Anhalt, dass die Einrichtung unabhängiger, landesweiter Beschwerdestellen 

nicht notwendig sei, da die Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung zum einen durch die Fachaufsicht des Landes und 
zum anderen durch die enge Abstimmung der Aufnahmekommunen mit dem Landesverwaltungsamt erfolge. Außerdem stehe den 
Asylbegehrenden ein landesweites Netzwerk von Beratungsstellen und Migrantenselbstorganisationen außerhalb der Einrichtungen zur 
Verfügung, an die sich die Betroffenen jederzeit mit ihren Anliegen wenden können: Landtag Sachsen-Anhalt (2017), S. 11. Entsprechende 
Anstöße vonseiten der Zivilgesellschaft, solche Stellen auch in anderen Bundesländern einzurichten, gibt es zum Beispiel für Berlin und 
Brandenburg: https://www.diakonie-portal.de/system/files/taggsdokumentation_gewaltschutz_in_fluechtlingsunterkuenften.pdf 
(abgerufen am 05.09.2017).

190 In den Interviews genannt werden unabhängige Flüchtlingsberatungsstellen (Interview 7), die Asylsozialberatung des Roten Kreuzes 
(Interview 10), Migrationsberatungsstellen (Interview 12), Ehrenamtliche, die in der Unterkunft tätig sind (Interview 13) und ein ombudsrat 
der Stadt (Interview 14).

191 tätigkeitsberichte der Beschwerdestelle in Köln: ombudsstelle für Flüchtlinge in Köln (2016 und 2017); tätigkeitsbericht der ombudsstelle 
in Baden-württemberg: ombudsstelle für Flüchtlingserstaufnahme (2016). 

https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/Jahrestaetigkeitsbericht_Ombudsstelle_Fluechtlingserstaufnahme_082016.pdf
https://im.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/Jahrestaetigkeitsbericht_Ombudsstelle_Fluechtlingserstaufnahme_082016.pdf
http://ombudsstelle.koeln/
http://www.hamburg.de/ombudsstelle-fluechtlinge/
http://www.hamburg.de/ombudsstelle-fluechtlinge/
https://e-government.hannover-stadt.de/lhhsimwebre.nsf/DS/2098-2017
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Außerdem müssen sich Betroffene „sicher genug“ 
fühlen, ihre Beschwerde vorzubringen, das heißt, 
sie dürfen nicht den Eindruck haben, dass ihnen 
Nachteile aus der Beschwerde entstehen. 

Berichte aus der Unterkunftspraxis verdeutlichen, 
dass es für Bewohner_innen, deren Rechte poten-
ziell verletzt wurden, keinen niedrigschwelligen 
Zugang zu Beschwerdemechanismen gibt. weder 
werden sie ausreichend über Beschwerdemöglich-
keiten informiert192 noch fühlen sie sich „sicher 
genug“, sich zu beschweren. Ein_e Interviewpart-
ner_in schildert das Dilemma für Bewohner_innen, 
sich zu beschweren, beispielsweise dann, wenn 
das Personal unrechtmäßig die Privatzimmer be-
treten hat: „Ansonsten kann es sogar als Hausfrie-
densbruch angeklagt werden. Das macht natürlich 
niemand, weil die Machtverhältnisse da sehr, sehr 
klar sind.“ (Interview 11). 

Diese Machtverhältnisse, aber auch das Nicht-
wissen über die eigenen Rechte führen dazu, dass 
sich Bewohner_innen bei potenziellen Rechts-
verletzungen nicht beschweren. So ist die Sorge 
unter Bewohner_innen verbreitet, dass ihnen bei 
einer Beschwerde Nachteile entstehen würden 
– zum Beispiel im Asylverfahren193 – oder dass 
sie als Konsequenz einer Beschwerde aus einer 
tendenziell „guten“ Unterkunft in eine schlechtere 
verwiesen würden.194 Bewohner_innen von Flücht-
lingsunterkünften schrecken auch vor einer Be-
schwerde zurück, weil sie Nachteile im Beschwer-
deverfahren aufgrund fehlender Sprachkenntnisse 
befürchten195 oder weil sie die Erfahrung gemacht 
haben, dass tendenziell eher den Mitarbeitenden 
als den Bewohner_innen geglaubt wird.196 Auch 
schildern die Interviewpartner_innen Fälle, in 
denen sich der arabischsprachige Sicherheits-
dienst bei Konflikten automatisch auf die Seite 
der arabischsprechenden Bewohner_innen stellen 
würde (Interview 6). Nicht zuletzt schrecken Be-
wohner_innen aus Angst vor der Reaktion anderer 
Bewohner_innen vor einer Beschwerde zurück 
(Interview 5).197 

Aufsichtsbehörden
Mit der Schaffung von rechtskonformen Regelun-
gen für das Zusammenleben in den Flüchtlings-
unterkünften ist es nicht getan. Es muss auch 
sichergestellt sein, dass die grund- und men-
schenrechtlichen Standards tatsächlich beachtet 
werden. Dazu braucht es Kontrollen durch die 
verantwortlichen Aufsichtsbehörden. Zur Frage, 
inwieweit diese eine systematische Überprüfung 
der Standards in den Unterkünften durchführen, 
liegen keine aktuellen Erkenntnisse vor.

3.4 Fazit
Die Analyse des Deutschen Instituts für Men-
schenrechte sowie verschiedene weitere Studien 
zeigen, dass die Grund- und Menschenrechte der 
Bewohner_innen von Gemeinschaftsunterkünften 
nicht systematisch gewährleistet werden können. 
Bestehende Regelwerke in den Unterkünften (wie 
Hausordnungen) regeln nur unzureichend das 
Zusammenleben und das Verhältnis zwischen Per-
sonal und Bewohnerschaft. In der Konsequenz ist 
das Personal gezwungen, sein „eigenes“ Recht zu 
machen. Dieses „gelebte“ Recht kann zum wohle 
der Bewohner_innen ausgestaltet werden, er-
möglicht aber auch Machtmissbrauch und willkür 
– insbesondere weil ein eklatantes Machtungleich-
gewicht zwischen Bewohnerschaft und Personal 
von Flüchtlingsunterkünften besteht. Bei Rechts-
verletzungen sind Bewohner_innen vielfach nicht 
in der Lage, sich effektiv zu beschweren. Dies liegt 
einerseits an der fehlenden Sensibilisierung (sie 
werden nur unzureichend über ihre Rechte infor-
miert), aber auch daran, dass Beschwerdemecha-
nismen unzureichend sind. 

Es braucht vor allem strukturelle Veränderungen. 
In der Verantwortung ist hier in erster Linie die für 
die Unterbringung zuständige Behörde. Bezüglich 
verschiedener Aspekte ist der rechtliche Rahmen 
bisher kaum und teilweise mangelhaft ausgestaltet 

192 So finden sich beispielsweise lediglich in zwei der 32 analysierten Hausordnungen Hinweise auf potenzielle Beschwerdestellen. 
193 christ / Meininghaus / Röing (2017), S. 35.
194 Pieper (2013), S. 104.
195 christ / Meininghaus / Röing (2017), S. 35.
196 Pieper (2013), S. 104.
197 Siehe auch: christ / Meininghaus / Röing (2017), S. 29. 
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(insbesondere das Verhältnis Personal-Bewohner-
schaft und Rechte der Bewohnerschaft gegen-
über dem Personal). Dabei ergeben sich aus den 
Grund- und Menschenrechten Vorgaben für den 
rechtlichen Rahmen. Diese müssen entsprechend 
ausformuliert und konkretisiert werden. Bereits 
bestehende Vorgaben, insbesondere in Hausord-
nungen der Unterkünfte, aber auch in Satzungen 
der Kommunen sowie teilweise Vorgaben der 
Länder, sollten auf ihre Vereinbarkeit mit dem 
Recht auf Unverletzlichkeit der wohnung (Artikel 
13 GG) sowie dem Recht auf Achtung des Privat- 
und Familienlebens (Artikel 17 UN-Zivilpakt, Artikel 
8 EMRK) geprüft werden. 

Dabei ist es auch Aufgabe der für die Unterbrin-
gung zuständigen Behörde, dafür zu sorgen, dass 
die Standards aufseiten der Bewohnerschaft be-
kannt sind und Bewohner_innen von Flüchtlings-
unterkünften befähigt werden, ihre Rechte einzu-
fordern. Dafür müssen niedrigschwellige, effektive 
Beschwerdemechanismen etabliert sein.

Nicht zuletzt sollte das Personal in den Unter-
künften, das heißt Sozialarbeiter_innen, aber auch 
Sicherheits- und Hausdienst sowie Heimleitung, 
entsprechend ihren Aufgaben eingesetzt und ge-
schult werden. Dabei ist es auch Aufgabe der für 
die Unterbringung zuständigen Behörde, Rahmen-
bedingungen zu schaffen, die eine umfassende 
Flüchtlingssozialarbeit ermöglichen. 
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4 Geflüchtete Menschen mit 
Behinderungen: 
Identifikation, Unterbringung 
und Versorgung
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4.1 Einleitung
Es ist ein wenig beachteter Aspekt der Flüchtlings-
migration, dass sich unter den Asylsuchenden 
auch Menschen mit Behinderungen befinden. De-
ren Bedarfe und Rechte hinsichtlich einer fachge-
rechten Unterbringung werden bei der Flüchtlings-
aufnahme in Deutschland bisher kaum beachtet. 
Ihre medizinische und psychosoziale Versorgung 
bleibt im Regelfall auf eine Akutversorgung be-
schränkt. Da ist zum Beispiel der zweijährige Ali, 
der orthopädische Hilfsmittel (Fußorthesen) und 
einen Stehständer benötigt, um laufen lernen zu 
können. Die Anträge auf Hilfsmittel werden jedoch 
immer wieder abgelehnt. Er erhält diese erst acht-
zehn Monate nach seiner Ankunft in Deutschland, 
sodass sich Fehlbildungen in Hüfte und Gelenken 
entwickelt haben, die teuer operiert werden müs-
sen. Ali ist kein Einzelfall. Die Lebenssituation von 
Flüchtlingen mit Behinderungen in Deutschland ist 
gerade bei Beginn des Asylverfahrens besonders 
schlecht. Die UN-Behindertenrechtskonvention 
hat gleichwohl auch für sie Geltung und Deutsch-
land ist dazu verpflichtet, ihre besonderen Bedarfe 
bei der Flüchtlingsaufnahme zu berücksichtigen. 

Die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskon-
vention des Deutschen Instituts für Menschen-
rechte hat Berichte aus Praxis und Medien sowie 
bei ihr eingegangene Hinweise zum Anlass ge-
nommen, um zu untersuchen, wie Asylsuchen-
de mit Behinderungen im Berichtszeitraum in 
Deutschland lebten und mit welchen Problemen 
sie konfrontiert waren. wie gestalten sich Recht 
und Praxis der Aufnahme geflüchteter Menschen 
mit Behinderungen vor dem Hintergrund der 
menschenrechtlichen Vorgaben? Berücksichtigen 
Bund, Länder und Kommunen die besonderen 
Exklusionsrisiken, die sich aus dem Zusammen-
wirken von Flucht und Behinderung ergeben? Die 
Untersuchung befasst sich im Schwerpunkt mit 
drei themen: werden Geflüchtete mit Behinde-
rungen identifiziert und ihre besonderen Bedarfe 
festgestellt (4.3.1), wie werden sie untergebracht 
(4.3.2) und wie werden diese Menschen versorgt 
(4.3.3)? 

Da die Situation von Geflüchteten mit Behinderun-
gen in den Bereichen Identifikation, Unterbringung 
und Versorgung von massiven Problemen geprägt 
ist, steht sie im Zentrum des vorliegenden Bei-

trags. Sie ist bisher kaum untersucht und politisch 
nicht bearbeitet worden. Die untersuchten As-
pekte decken die Rechte geflüchteter Menschen 
mit Behinderungen jedoch bei weitem nicht ab. 
Insbesondere ihre Inklusion und ihre chancen auf 
gesellschaftliche teilhabe sowie die wahrung ihrer 
Rechte im Asylverfahren sollten an anderer Stelle 
ebenfalls genauer untersucht werden.

Definition:  
Geflüchtete Menschen mit Behinderungen

Geflüchtete Menschen mit Behinderungen im 
Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention 
sind Personen mit langfristigen körperlichen, 
seelischen, intellektuellen oder Sinnesbeein-
trächtigungen, welche sie in wechselwirkung 
mit verschiedenen Barrieren an der vollen, 
wirksamen und gleichberechtigten teilhabe an 
der Gesellschaft hindern können (vgl. Artikel 1 
UN-BRK). Dieses Verständnis von Behinderung 
schließt auch chronisch kranke und traumati-
sierte Menschen mit ein. Zu den Flüchtlingen 
mit Behinderungen gehören zum Beispiel 
blinde und gehörlose Personen, allein reisen-
de Männer mit körperlichen Behinderungen 
durch Kriegsverletzungen, chronisch kranke 
Menschen oder Kinder mit kognitiven Behin-
derungen sowie traumatisierte Personen und 
solche mit psychosomatischen Beschwerden 
oder Angstzuständen. Aufgrund ihrer Beein-
trächtigungen haben diese Frauen, Männer 
und Kinder neben sprachlichen und kulturellen 
Hürden auch spezifische behinderungsbedingte 
Barrieren zu überwinden, die ohne besondere 
Maßnahmen und Unterstützung zu Benachteili-
gungen werden können. Bei ihrer Aufnahme in 
Deutschland haben sie Anspruch auf besonde-
ren Schutz und Unterstützung.
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Zentrale Menschenrechte bei der U nterbringung und Versorgung  
von Flüchtlingen mit  Behinderungen

Gleichberechtigung und 
Nichtdiskriminierung

Artikel 5 UN-BRK

Zugänglichkeit
Artikel 9 UN-BRK

Gesundheit
Artikel 25 UN-BRK

Habilitation und 
Rehabilitation
Artikel 26 UN-BRK
 

Angemessener Lebens-
standard und sozialer Schutz  

Artikel 28 UN-BRK

Unabhängige Lebensführung 
und Einbeziehung in die 

Gemeinschaft  
Artikel 19 UN-BRK

 

 

4.2 Die Menschenrechte als 
Maßstab: Anforderungen an 
die Aufnahme
Das Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechts-
konvention, UN-BRK) beinhaltet auch staatliche 
Verpflichtungen gegenüber Asylsuchenden mit 
Behinderungen. Durch seine Ratifikation ist es ver-
bindlicher Bestandteil der deutschen Rechtsord-
nung im Range einfachen Bundesrechts geworden. 
Die Rechte von Menschen mit Behinderungen sind 
damit bei jeglichem staatlichem Handeln inner-
halb des deutschen Hoheitsbereichs zu berück-
sichtigen und gelten auch für Menschen, die nicht 
deutsche Staatsbürger_innen sind, unabhängig 
vom Aufenthaltsstatus. So verpflichtet Artikel 4 
Absatz 1 die Vertragsstaaten, zur Verwirklichung 
der Rechte für Menschen mit Behinderungen „alle 
geeigneten Maßnahmen, einschließlich gesetzge-
berischer Maßnahmen“ zu treffen und den Schutz 
und die Förderung der Rechte von Menschen mit 
Behinderungen „in allen politischen Konzepten 
und allen Programmen zu berücksichtigen“ (Artikel 

4 Absatz 1b und 1c UN-BRK) – auch in der Flücht-
lingspolitik. Folgende Grundsätze und Rechte sind 
zu verwirklichen: der Grundsatz der Nichtdiskrimi-
nierung (Artikel 5 UN-BRK), die Anforderungen an 
Zugänglichkeit von Dienstleistungen und bauliche 
Barrierefreiheit (Artikel 9 UN-BRK), das Recht auf 
das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit (Artikel 
25 UN-BRK), das Recht auf Rehabilitation (Artikel 
26 UN-BRK), das Recht auf einen angemessenen 
Lebensstandard, einschließlich wohnen (Artikel 28 
UN-BRK) sowie das Recht auf Einbeziehung in die 
Gemeinschaft (Artikel 19 UN-BRK).

Die letztgenannten wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Menschenrechte sind unmittelbar 
geltende Menschenrechte, die Deutschland sofort 
diskriminierungsfrei achten und schützen muss. 
Darüber hinaus gilt für diese Gruppe von Rechten 
eine besondere Verpflichtung des Progressions-
gebots: Bund, Länder und Kommunen sind also 
verpflichtet, unter Ausschöpfung aller verfügbarer 
Mittel Maßnahmen zu treffen, um nach und nach 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte voll-
ständig zu verwirklichen. Einige Verpflichtungen 
müssen nach dem Völkerrecht sofort verwirklicht 
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werden – nämlich solche, die den Kernbereich198 
dieser Rechte sowie die Diskriminierungsfrei-
heit berühren. Maßnahmen von staatlicher Seite 
sind dann unverzüglich zu ergreifen (Artikel 4 
Absatz 2 UN-BRK). Die einfache Unterbringung 
und essenzielle Versorgung von Flüchtlingen mit 
Behinderungen in Deutschland fällt ohne Zweifel 
in die Kernbereiche der Rechte auf Gesundheit 
und Rehabilitation sowie des Rechts auf einen 
angemessenen Lebensstandard. Von der Erfüllung 
dieser Verpflichtungen unter Einsatz aller verfüg-
baren Ressourcen kann sich ein Vertragsstaat, 
auch unter Verweis auf eine Entscheidung, Mittel 
anderweitig einzusetzen, nicht entlasten. 

Bereits 2015 hat der UN-Ausschuss für die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen Deutschland 
aufgefordert, mehr für Flüchtlinge mit Behinde-
rungen zu tun: Behinderungsbedingte Bedarfe 
sollten in der Flüchtlingspolitik systematisch 
berücksichtigt werden. Dabei sei auch die Lage 
von geflüchteten Kindern und Frauen mit Be-
hinderungen in den Blick zu nehmen. Besonders 
wichtig seien der Zugang zur Gesundheits- und 
Hilfsmittelversorgung und die Barrierefreiheit in 
der Unterbringung.199

Die menschenrechtlichen Vorgaben aus der UN-
BRK zu den Rechten von geflüchteten Menschen 
mit Behinderungen werden in teilen auch durch 
das Europarecht ergänzt und gestützt. Die EU-Auf-
nahmerichtlinie erkennt ebenfalls die besonderen 
Bedarfe von Flüchtlingen mit Behinderungen an.200 
Sie formuliert Mindeststandards für die Dauer des 
Verfahrens und gebietet spezielle Sorgfalt gegen-

über besonders schutzbedürftigen Asylsuchenden, 
darunter auch Asylsuchende mit Behinderungen 
(Artikel 2k und Artikel 21 EU-Aufnahmerichtlinie). 
Dies schließt deren Identifikation, die Berücksich-
tigung ihrer Lage in der Unterbringung und erfor-
derliche medizinische und sonstige Hilfen ein. Die 
in der Aufnahmerichtlinie formulierten Vorgaben 
sind für Deutschland rechtsverbindlich, werden 
jedoch im nationalen Rahmen bisher nicht um-
gesetzt. Der Bund sieht derzeit die Pflicht zur Um-
setzung der EU-Aufnahmerichtlinie vorrangig bei 
den Ländern.201 Einige Länder verweisen ihrerseits 
auf die Verantwortung des Bundes zur Umsetzung 
der Richtlinie im Bereich der Identifikation.202 Mit 
Verstreichen der Umsetzungsfrist am 20. Juli 2015 
sind inhaltlich hinreichend bestimmte Vorschriften 
der Richtlinie in Deutschland unmittelbar anwend-
bar. Auch bereits bestehende nationale Bestim-
mungen sind, soweit es der wortlaut nicht verhin-
dert, richtlinienkonform auszulegen.203 

4.3 Recht und Praxis in 
Deutschland

Zur Lebenssituation von Flüchtlingen mit Behin-
derungen in Deutschland ist wenig bekannt.204 
Mit welchen strukturellen Schwierigkeiten haben 
Geflüchtete mit Behinderungen in der Praxis 
umzugehen? wie wirkt sich die nationale Rechts-
lage auf ihre Situation aus? Die Monitoring-Stelle 
UN-Behindertenrechtskonvention des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte hat diese Fragen 

198 Der Kerngehalt bezeichnet das wesentliche und unverzichtbare Minimum eines Rechts, zu dessen unmittelbarer Umsetzung die Staaten 
verpflichtet sind. Dabei handelt es sich um wesentliche Elemente eines Rechts, ohne die es seine Bedeutung als ein Menschenrecht 
verlieren würde. Darunter fallen etwa eine wesentliche Gesundheitsversorgung („essential primary health care”) in Bezug auf das Recht 
auf Gesundheit sowie eine einfache wohnung und Unterkunft („basic shelter and housing“) in Bezug auf das Recht auf angemessenen 
Lebensstandard. Der UN-Fachausschuss zum UN-Sozialpakt stellt in diesem Zusammenhang fest, dass ein Vertragsstaat beweisen muss, 
„alle Anstrengungen unternommen und alle verfügbaren Ressourcen ausgeschöpft [zu haben], um jenen Mindestverpflichtungen vorrangig 
nachzukommen.“ (siehe UN, Fachausschuss zum Sozialpakt (1990), RdNr. 10). Selbst in angespannten Zeiten haben Vertragsstaaten 
demnach nicht reduzierbare Verpflichtungen, die sie vorrangig und mit aller Kraft zu erfüllen suchen müssen; vgl. chapman / Russel (2002).

199 UN, committee on the Rights of Persons with Disabilities (2015): concluding observations on the initial report of Germany, UN Doc. 
cRPD/c/DEU/co/1 vom 17. Mai 2015, Rdnr. 16a, 18b, 40, 48. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDoc/GEN/G15/096/31/PDF/
G1509631.pdf?openElement (abgerufen am 30.08.2017). Für eine deutsche Übersetzung siehe http://www.institut-fuer-menschenrechte.
de/monitoring-stelle-un-brk/staatenpruefung/abschliessende-bemerkungen/ (abgerufen am 30.08.2017).

200 Richtlinie des Europäischen Parlaments und Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die 
internationalen Schutz beantragen, vom 29.6.2013 (2013/33/EU), Rdnr 21.

201 Deutscher Bundestag (2017i), S. 2, 11. 
202 Unter anderem Bayern: Bayerischer Landtag (2016b), S. 4. 
203 Vgl. Pelzer / Pichl (2015), S. 331 – 332.
204 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017), S. 491 – 492. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/096/31/PDF/G1509631.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/096/31/PDF/G1509631.pdf?OpenElement
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/staatenpruefung/abschliessende-bemerkungen/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/staatenpruefung/abschliessende-bemerkungen/
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aufgegriffen und dazu einschlägige Rechtsquellen, 
Bundestags- und Landtagsdrucksachen sowie wis-
senschaftliche Literatur ausgewertet. Darüber hin-
aus führte sie am 15. Februar 2017 eine öffentliche 
Konsultation mit 13 zivilgesellschaftlichen organi-
sationen und trägern durch, die in der Beratung 
und Unterstützung von Asylsuchenden mit Behin-
derungen tätig sind und daher über besondere Ex-
pertise in diesem themenbereich verfügen.205 Die 
schriftlich wie mündlich dargelegten Erfahrungen 
und Einschätzungen der organisationen stimm-
ten weitestgehend überein und basierten auf der 
Beratung von insgesamt rund 2.000 geflüchteten 
Menschen mit Behinderungen im Jahr 2016.206 

Daten zur Anzahl von Flüchtlingen mit 
Behinderungen: 

Die genaue Anzahl von Flüchtlingen mit Be-
hinderungen unter den Asylsuchenden ist nicht 
bekannt. weder auf Bundes- noch auf Länder-
ebene sind Statistiken vorhanden.207 Relevante 
Schätzungen bedienen sich unterschiedlicher 
Begriffsverständnisse und Bezugsgruppen.208 
Verschiedene Studien haben ergeben, dass 
zwischen 16 und 55 Prozent aller in Deutsch-
land angekommenen Flüchtlinge von psychoso-
zialen Beeinträchtigungen in Form von trauma-
ta betroffen sind.209 

Das Ergebnis der Konsultation mit den zivil-
gesellschaftlichen Expert_innen weisen darauf 
hin, dass unter den Asylsuchenden mit Be-
hinderungen in Deutschland alle Formen von 
Beeinträchtigungen vorkommen und auffällig 
viele schwer- und mehrfachbehinderte Kinder 
sowie junge Männer mit Beeinträchtigungen 
aufgrund von Kriegsverletzungen vertreten 
sind.210 Diese Erkenntnisse spiegeln sich auch 
auf internationaler Ebene wider: Eine Erhebung 
des UN-Flüchtlingshilfswerks in sechs iraki-
schen Flüchtlingslagern im Jahr 2014 ergab, 
dass man auch dort überwiegend Männer (62 
Prozent) und Kinder (41 Prozent) mit Behinde-
rungen antraf, vor allem mit körperlichen (50 
Prozent) und psychischen oder intellektuellen 
Beeinträchtigungen (53 Prozent).211 

4.3.1 Identifikation: Feststellung 
von Beeinträchtigungen und 
Bedarfsermittlung

In Deutschland gibt es keine einheitlichen Verfah-
ren zur Identifikation besonders schutzbedürftiger 
Personen unter den Geflüchteten.212 Für Men-
schen mit Behinderungen hat dies zur Folge, dass 
weder systematisch festgestellt wird, ob eine Be-
einträchtigung vorliegt, noch welcher Art diese ist. 
Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen 

205 Für Informationen zur Veranstaltung siehe Dokumentation des Deutsches Institut für Menschenrechte: http://www.institut-fuer-
menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/meldung/article/versorgung-und-unterbringung-von-fluechtlingen-mit-behinderungen-
monitoring-stelle-un-brk-hoert-zivil/ (abgerufen am 30.08.2017).

206 Folgende organisationen haben schriftliche Stellungnahmen eingegeben, dreizehn von ihnen haben auch bei der Konsultation 
in Berlin berichtet: Handicap International Deutschland, Netzwerk Flüchtlinge mit Behinderung Köln (Diakonie Michaelshoven), 
Berliner Zentrum für Selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, Zentrum ÜBERLEBEN, MINA – Leben in Vielfalt, InterAktiv, 
Arbeiterwohlfahrt (Bundesverband), Arbeiterwohlfahrt (Kreisverband Berlin-Mitte), Projekt ZuFlucht (Lebenshilfe Hamburg), „Deaf 
Refugees welcome“ – Bundesnetzwerk gehörlose Personen, Interkulturelle Beratungsstelle der Lebenshilfe Berlin, Inklusionskita der 
Lebenshilfe Berlin, Albatros gGmbH. Schriftliche Stellungnahmen wurden darüber hinaus eingereicht von: Medibüros/Medinetze in 
Deutschland, Fachstelle MenschenKind Berlin, passage gGmbH Hamburg, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V., Deutscher 
Schwerhörigenbund, Baunataler Diakonie Kassel, Refugio Stuttgart, Flüchtlingshilfe Lippe, weibernetz e.V., Deutscher olympischer 
Sportbund, Sächsischer Flüchtlingsrat, Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Die Stellungnahme des Awo Bundesverbandes 
wurde veröffentlicht, siehe: Pressemitteilung vom 15.02.2017. Situation von geflüchteten Menschen mit Behinderungen dringend 
verbessern, https://www.awo.org/situation-von-gefluechteten-menschen-mit-behinderungen-dringend-verbessern (abgerufen am 
30.08.2017).

207 Die Asylbewerberleistungsstatistik erhebt Behinderungen nicht gesondert. Siehe unter anderem: Deutscher Bundestag (2017i), S. 2. 
208 Beispielhaft ist anzuführen, dass eine Befragung von HelpAge International und Handicap International unter syrischen Flüchtlingen im 

Jahr 2013 ergeben hat, dass sich unter den Befragten 22 Prozent mit einer körperlichen, Sinnes- oder intellektuellen Beeinträchtigung und 
15,6 Prozent mit chronischer Krankheit befanden, siehe HelpAge International/Handicap International (2014).

209 Vgl. Bozorgmehr u. a. (2016), S. 609 – 610.
210 So die Stellungnahmen zivilgesellschaftlicher Expert_innen anlässlich der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen am 

23. Februar 2017.
211 UN, Hochkommissariat für Flüchtlinge (2014). 
212 Eine Ausnahme bildet die Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge,

http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/meldung/article/versorgung-und-unterbringung-von-fluechtlingen-mit-behinderungen-monitoring-stelle-un-brk-hoert-zivil/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/meldung/article/versorgung-und-unterbringung-von-fluechtlingen-mit-behinderungen-monitoring-stelle-un-brk-hoert-zivil/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/meldung/article/versorgung-und-unterbringung-von-fluechtlingen-mit-behinderungen-monitoring-stelle-un-brk-hoert-zivil/
https://www.awo.org/situation-von-gefluechteten-menschen-mit-behinderungen-dringend-verbessern
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mit Behinderungen hat 2017 ausdrücklich auf die 
Notwendigkeit formaler Verfahren zur Identifika-
tion hingewiesen.213 Die Feststellung einer Be-
hinderung ist in diesem Sinne notwendige Voraus-
setzung dafür, dass die besonderen Bedarfe dieser 
Menschen bei der Aufnahme beachtet werden. 

Fallbeispiel: Fehlende Identifikation und 
Unterstützung 

tahmineh, eine alleinerziehende Mutter mit 
einer Gehbeeinträchtigung, wohnt mit ihren 
zwei Kindern und ihrer Nichte in einem Zimmer 
einer kommunalen Gemeinschaftsunterkunft. 
Ihre 24-jährige tochter Hiva zeigt Merkmale 
von Autismus und des Down-Syndroms. Sie ist 
ebenfalls körperlich beeinträchtigt und aktiv 
in der Nacht. In ihrem Heimatland wurde sie 
nie ärztlich untersucht. Auch in Deutschland 
bekommt sie zunächst keine Hilfe. Mutter und 
tochter werden nicht als besonders schutz-
bedürftig identifiziert. Die Familie erhält in 
der Flüchtlingsunterkunft über ein Jahr lang 
keine Informationen dazu, dass die Möglich-
keit besteht, Hilfsmittel und den Umzug in eine 
andere Unterkunft zu beantragen. Auch wurden 
sie nicht darüber aufgeklärt, dass sie mit der 
elektronischen Gesundheitskarte einen Arzt 
hätten aufsuchen können.214

Derzeitige Praxis: Zufallsbasierte und 
unsystematische Identifikation  
Es gibt derzeit zwei wege, auf denen Flüchtlinge 
mit Behinderungen als solche identifiziert werden 
können. Allerdings wird auf beiden wegen nur ein 
Bruchteil der Menschen mit Behinderungen er-
kannt und bedarfsgerecht unterstützt: 

Erstens werden geflüchtete Menschen mit Be-
hinderungen vereinzelt während der verpflich-
tenden medizinischen Erstuntersuchung durch 

die Gesundheitsämter in den Erstaufnahme-
unterkünften entdeckt. Der gesetzliche Zweck 
dieser Untersuchungen liegt darin, zum Schutz 
der öffentlichen Gesundheit übertragbare Krank-
heiten zu diagnostizieren (§ 62 AsylG). Das heißt, 
sie sind nicht darauf ausgerichtet, das Vorliegen 
einer Beeinträchtigung festzustellen. Ergebnisse 
der Konsultation mit den zivilgesellschaftlichen 
Expert_innen verweisen darauf, dass bei der 
Gesundheitsuntersuchung, wenn überhaupt, nur 
sichtbare Behinderungen erkannt werden.215 Auch 
die Bundesregierung hat mittlerweile festgestellt, 
dass die Gesundheitsuntersuchung nach § 62 
AsylG nicht dazu dient, besondere Bedarfe und 
mögliche Behinderungen zu erkennen.216 

Zweitens werden Geflüchtete teilweise von Sozial-
arbeiter_innen und Ehrenamtlichen im laufenden 
Betrieb der Einrichtungen als Menschen mit 
Behinderungen erkannt und unterstützt. Gemäß 
den Ergebnissen der Konsultation mit den zivil-
gesellschaftlichen Expert_innen geschieht auch 
dies eher zufällig und sporadisch und hängt vom 
wissen zum thema Behinderung, dem Engage-
ment und den zeitlichen Möglichkeiten Einzelner 
ab. Zumeist werden nicht sichtbare Beeinträchti-
gungen, wie chronische Erkrankungen, auch auf 
diesem wege nicht entdeckt. Viele Menschen mit 
Behinderungen leben daher über Monate und zum 
teil Jahre in einer Unterkunft, ohne als solche er-
kannt zu werden.217 

Spezifische Beratungsangebote für Flüchtlinge mit 
Behinderungen gibt es in Deutschland nur wenige. 
Darunter fallen die Projekte derjenigen Expert_in-
nen, die ihre Erfahrungen mit der Monitoring-Stel-
le UN-Behindertenrechtskonvention anlässlich der 
Konsultation in Berlin geteilt haben. Diese Ange-
bote sind nicht in den Unterkünften angesiedelt 
und sie konzentrieren sich in Ballungsgebieten wie 
Berlin, Hamburg, Köln oder München. 218 

213 UN, Fachausschuss zum Schutz der Rechte aller wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen / Fachausschuss zum Schutz der 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (2017), S. 3. 

214 Stellungnahme von Handicap International e.V. anlässlich der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen (Stand Februar 
2017). Aus Gründen des Datenschutzes wurden die Namen der Personen in der Darstellung dieses und der folgenden Einzelfälle geändert.

215 Ebd.
216 Deutscher Bundestag (2017i), S. 16. 
217 So die Stellungnahmen zivilgesellschaftlicher Expert_innen anlässlich der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen am 

23. Februar 2017.
218 Ebd.
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Im ländlichen Raum scheinen solche Strukturen 
kaum vorhanden zu sein. Die verfügbaren Ange-
bote beinhalten in der Regel keine aufsuchende 
Beratung in den Unterkünften, da ihre Kapazi-
täten bereits durch die an sie herangetragenen 
Einzelfälle mehr als ausgeschöpft sind. Auch ihre 
Arbeit kann formale Verfahren der Identifikation 
geflüchteter Menschen mit Behinderungen nicht 
ersetzen.219

Die Geflüchteten selbst wissen in der Regel nach 
ihrer Ankunft in Deutschland nicht, dass sie 
aufgrund von Beeinträchtigungen Zugang zum 
deutschen Unterstützungssystem haben. Eine 
Bewusstseinsbildung behinderter Geflüchteter, 
die sie über ihre Rechtsansprüche aufklärt, findet 
derzeit nicht statt, wäre aber notwendig.220 Mo-
mentan werden Anträge auf notwendige Sozialleis-
tungen nur gestellt, wenn geflüchtete Menschen 
mit Behinderungen von Haupt- oder Ehrenamt-
lichen unterstützt werden, was jedoch, wie bereits 
erwähnt, lediglich in wenigen Fällen passiert. 
Umso wichtiger ist es, dass formale Verfahren zur 
Identifikation besonders Schutzbedürftiger in der 
Flüchtlingsaufnahme etabliert werden, zu denen 
Deutschland ohnehin durch internationales Recht 
und EU-Recht verpflichtet ist.

Handlungsmöglichkeiten des Bundes
Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass beson-
ders schutzbedürftige Flüchtlinge, unter anderem 
solche mit Behinderungen, nur unzureichend 
identifiziert werden, sodass eine bedarfsgerechte 
Versorgung dieser Menschen weitestgehend aus-
bleibt. Dies betrifft nicht nur Einzelfälle, sondern 
es handelt sich um ein strukturelles und flächen-
deckendes Problem. Die Bundesregierung sieht 
hier keinen Handlungsbedarf: Sie ist der Meinung, 

dass in den Erstaufnahmeeinrichtungen der 
Länder behinderungsbedingte Bedarfe festgestellt 
und entsprechende Hilfsmaßnahmen eingeleitet 
würden. Sie verweist auf die Zuständigkeit der 
Länder.221 

In anderen Praxisfeldern, in denen menschen-
rechtliche Vorgaben nicht oder nur schleppend 
umgesetzt wurden, hat der Bund durchaus Initia-
tive ergriffen und auf bundesgesetzlicher Ebene 
Regelungen getroffen – dies betrifft etwa den 
Bereich des Gewaltschutzes in Flüchtlingsunter-
künften. So sieht § 44 AsylG in seiner neuen Form 
eine Verpflichtung der Länder vor, Maßnahmen 
des Gewaltschutzes in Unterkünften zu treffen.222 
Eine entsprechende gesetzliche Regelung auch 
für die Identifikation besonders schutzbedürftiger 
Flüchtlinge (wie es solche mit Behinderungen sind) 
wäre angezeigt. 

Entsprechende Verfahren sollten in Bezug auf Ge-
flüchtete mit Behinderungen Diagnoseverfahren 
vorsehen, die sich an funktionellen Einschränkun-
gen im Sinne der „International classification of 
Functioning, Disability and Health“ und am Behin-
derungsbegriff der UN-BRK orientieren. Darüber 
hinaus sollten Maßnahmen zum Schutz personen-
bezogener Daten getroffen werden, beispielsweise 
eine freiwillige Registrierung, eine dezentrale 
Datenspeicherung sowie Löschfristen und das 
Verbot der weitergabe an andere Stellen.

4.3.2 Bedarfsgerechte Unterbringung

Auch in der Unterbringung wird den besonderen 
Bedarfen von Geflüchteten mit Behinderungen 
derzeit kaum Rechnung getragen.223 Die Unter-

219 Ebd.
220 Zu ähnlichen Befunden kommen auch internationale Studien: crock u. a. (2012), S. 754 – 755; Smith-Khan u. a. (2014), S. 46 und 55 – 59.
221 Deutscher Bundestag (2017i), S. 2.; vgl. auch Deutscher Bundestag (2016d), S. 8, 11, 13.
222 Das am 29. Juni 2017 vom Deutschen Bundestag beschlossene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz sieht in § 44 Absatz 2 AsylG die 

Einführung einer Verpflichtung der Länder vor, geeignete Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen und Frauen in der Unterbringung 
von Flüchtlingen zu treffen; in § 44 Absatz 3 sieht das Gesetz die Einführung einer Verpflichtung der träger von Aufnahmeeinrichtungen 
zur Entwicklung und Anwendung von Gewaltschutzkonzepten für Minderjährige und Frauen vor. Siehe https://www.bmfsfj.de/blob/
jump/115820/20170412-gesetzentwurf-sgb8-reform-data.pdf (abgerufen am 30.08.2017). Die Gesetzesänderungen waren bei Drucklegung 
noch nicht in Kraft, da der Bundesrat zunächst seine Zustimmung geben muss. 

223 wie andere Asylsuchende sind sie nach ihrer Ankunft in Deutschland laut bundesrechtlichen Vorgaben verpflichtet, „bis zu sechs wochen, 
längstens jedoch bis zu sechs Monaten“ in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Landeszuständigkeit zu wohnen (§ 47 Absatz 1 AsylG). 
Danach sollen sie auf kommunaler Ebene „in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden“ (§ 53 Absatz 1 und 2 AsylG) 
untergebracht werden. Für Asylsuchende aus „sicheren Herkunftsstaaten“ trifft dies sogar bis zum Abschluss des Asylverfahrens zu (§ 47 
Absatz 1a AsylG).

https://www.bmfsfj.de/blob/jump/115820/20170412-gesetzentwurf-sgb8-reform-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/jump/115820/20170412-gesetzentwurf-sgb8-reform-data.pdf
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künfte sind selten barrierefrei, es fehlt an einer gu-
ten Anbindung an das örtliche Hilfesystem sowie 
am Zugang zu privatem wohnraum.224

Fallbeispiel: Defizite in der Unterbringung 

Hisham, 13 Jahre, kommt im Dezember 2012 
mit seiner alleinerziehenden Mutter und seiner 
zweijährigen Schwester nach Deutschland. 
Seit seinem zweiten Lebensjahr ist Hisham 
aufgrund einer Virusinfektion schwer behin-
dert. Durch eine spastische Lähmung ist seine 
Bewegungsfähigkeit stark eingeschränkt. Er 
hat epileptische Anfälle und benötigt rund um 
die Uhr Unterstützung. Die Familie ist in einer 
Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht, die 
nicht barrierefrei ist. Es gibt keinen Fahrstuhl, 
Bad und Küche liegen eine Etage über dem zu-
gewiesenen Zimmer. Die Mutter muss Hisham 
daher für die Körperpflege und Nahrungs-
zubereitung die treppen hinauf- und wieder 
hinabtragen. Sie kann ihn aufgrund lebensbe-
drohlicher Krampfanfälle nicht aus den Augen 
lassen, wenn sie selbst das Bad aufsuchen 
will. Diese Situation hält zwei Monate lang an, 
bis auf Intervention von Mitarbeitenden eines 
Beratungsprojektes ein Umzug in eine andere, 
weitestgehend bedarfsgerechte Erstaufnah-
meunterkunft ermöglicht wird. Dort lebt die 
Familie bis Anfang 2016, denn erst zu diesem 
Zeitpunkt wird eine barrierefreie wohnung für 
sie gefunden.225

Die Aufnahmebedingungen geflüchteter Menschen 
mit Behinderungen müssen mit internationalen 
Standards in Einklang gebracht werden. Dazu ge-
hört, das Recht von Menschen mit Behinderungen 
auf angemessene Unterbringung und wohnraum 
(Artikel 28 UN-BRK in Verbindung mit Artikel 11 
UN-Sozialpakt) zu achten und dabei menschen-

rechtliche Standards der Zugänglichkeit nach Arti-
kel 9 UN-BRK (im wesentlichen „Barrierefreiheit“, 
auch im Sinne von Auffindbarkeit und Nutzbarkeit) 
einzuhalten. Auch die EU-Aufnahmerichtlinie sieht 
vor, dass die besondere Lage von Flüchtlingen mit 
Behinderungen bei der Unterbringung zu berück-
sichtigen ist (Artikel 18 Absatz 3). Nur wenn diese 
Bedingungen erfüllt sind, sind geflüchtete Men-
schen mit Behinderungen in ihren Grundbedürf-
nissen versorgt und können selbstbestimmt leben 
und an der Gesellschaft teilhaben.226 

Barrierefreiheit von Sammelunterkünften
wie viele barrierefreie Einrichtungen oder Plätze 
es in der Flüchtlingsaufnahme in Deutschland 
gibt, die das UN-BRK-Kriterium „Zugänglichkeit“ 
erfüllen, ist nicht bekannt. Der Bundesregierung 
liegen dazu keine Erkenntnisse vor. Sie verweist in 
diesem Zusammenhang auf die Zuständigkeit der 
Länder und Kommunen für die Unterbringung.227 
Auch die Landesregierungen verfügen mehrheit-
lich über keine oder nur lückenhafte Informationen 
zur Barrierefreiheit von Sammelunterkünften.228

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Flücht-
lingsunterkünfte nur selten barrierefrei sind und 
bei der Zuweisung in eine Unterkunft in der Regel 
nicht berücksichtigt wird, ob eine Person auf-
grund einer Behinderung besondere Bedarfe hat. 
Zwar gibt es mancherorts Sammelunterkünfte 
mit barrierefreien Plätzen oder sogar Unterkünfte 
für besonders Schutzbedürftige. Jedoch werden 
Flüchtlinge mit Behinderungen nicht regelmäßig 
dorthin überführt und die Plätze reichen nicht aus, 
sodass lange wartezeiten entstehen.229

wird eine Unterkunft als barrierefrei bezeichnet, 
beschränkt sich dies in der Praxis häufig auf die 
physische Zugänglichkeit für mobilitätseinge-
schränkte Personen, das heißt darauf, dass sie 

224 Vgl. auch Johansson (2015), S. 32. 
225 Vgl. die Stellungnahme von MenschenKind e.V. anlässlich der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen am 23. Februar 

2017 sowie MenschenKind e.V. u. a. (2015), S. 7. 
226 Auch eine von der Bundesregierung in Auftrag gegebene aktuelle Studie empfiehlt, „über die Schaffung von Prozessen und Strukturen zu 

diskutieren, die zunächst eine menschenwürdige Unterbringung und Versorgung [von Geflüchteten mit Behinderungen; Anm. d. DIMR] 
gewährleisten, um damit die Grundlage für teilhabe überhaupt erst zu schaffen“. Siehe: Denninger / Grüber (2017), S. 34.

227 Deutscher Bundestag (2016e), S. 2; Deutscher Bundestag (2017i), S. 11. 
228 Antwort der Staatskanzleien auf Fragebogen des Deutschen Instituts für Menschenrechte (Stand Mai 2016).
229 So Stellungnahmen zivilgesellschaftlicher Expert_innen anlässlich der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen 

am 23. Februar 2017. Auch Berichte aus verschiedenen Bundesländern stützen diese Befunde. Siehe etwa ombudsstelle für 
Flüchtlingserstaufnahme (2016), S. 16; ombudsstelle für Flüchtlinge in Köln (2017), S. 13.
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rollstuhlgerecht ist und über ebenerdig zugäng-
liche Zimmer verfügt. Der Begriff Barrierefreiheit 
wird hier jedoch grundsätzlich zu eng verstanden. 
Darüber hinausgehende Anforderungen, die not-
wendig wären, damit mobilitätseingeschränkte 
Personen die Unterkunft ohne Unterstützung 
nutzen können, werden häufig nicht erfüllt. Dies 
betrifft etwa barrierefreie Sanitäranlagen, Fahr-
stühle, automatische türen, Rampen, niedrige 
türgriffe und Lichtschalter. Darüber hinaus fehlen 
Unterkünfte, die auch für Menschen mit anderen 
Beeinträchtigungsformen zugänglich sind: Ein-
richtungen, die für Blinde und Sehbeeinträchtigte 
zugänglich sind, müssten zum Beispiel über den 
tastsinn betreffende orientierungshilfen und 
Bodenindikatoren an Stufen und Schwellen, er-
tastbare Kochmöglichkeiten und Informationen in 
Groß- und in Brailleschrift verfügen. Intellektuell 
beeinträchtige Personen benötigen Informationen 
in Leichter Sprache, Bildern und Piktogrammen. 
Gehörlose und schwerhörige Flüchtlinge benötig-
ten optische Feuermelder und Lichtklingeln sowie 
barrierefreie Kommunikation über Gebärden-
sprachdolmetscher_innen. Bei chronisch kranken 
Menschen ist die Möglichkeit der eigenen Essens-
zubereitung häufig von zentraler Bedeutung.230 

Dem in der UN-Behindertenrechtskonvention 
verbrieften Recht für Asylsuchende, ihrer Beein-
trächtigung entsprechend bedarfsgerecht und 
barrierefrei untergebracht zu werden (Artikel 
28 in Verbindung mit Artikel 9 UN-BRK), wird in 
Deutschland derzeit nicht ausreichend nachge-
kommen. Standards der Barrierefreiheit wurden 
in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der 
Unterbringung von Flüchtlingen zum teil sogar 
abgesenkt.231 Es fehlt an einem sensiblen Be-
legungsmanagement und gesetzlichen Mindest-
standards in den Landesaufnahmegesetzen. Diese 

enthalten bisher keine Regelungen zur Barrierefrei-
heit und zur besonderen Berücksichtigung behin-
derungsspezifischer Bedarfe.232 

Sozialraumorientierung
Eine häufig isolierte Lage der Unterkünfte ohne 
Anbindung an behinderungsspezifische Unter-
stützungsangebote stellt eine weitere Heraus-
forderung dar. Sammelunterkünfte liegen häufig 
in Gewerbegebieten, am Stadtrand, in nicht 
erschlossenen Gebieten oder auch im ländlichen 
Raum, mit einer mangelnden Anbindung an das 
örtliche Verkehrsnetz. Für geflüchtete Menschen 
mit Behinderungen bedeutet dies, dass sie in der 
Regel schlecht an das behinderungsspezifische 
Unterstützungssystem angebunden sind: Einrich-
tungen der Behindertenhilfe, Beratungsorganisa-
tionen, Gesundheitsdienstleistungen, aber auch 
Schulen und Kindertagesstätten liegen oft nicht in 
der Nähe der Einrichtungen. Darüber hinaus fehlt 
es häufig an Sprachmittler_innen, insbesondere 
der Gebärdensprache, die die Menschen zu den 
terminen begleiten. Sprachbarrieren können zum 
teil nur durch ehrenamtliche Dolmetscher_innen 
überwunden werden, die jedoch nicht in ausrei-
chender Anzahl zur Verfügung stehen.233

Diese mangelnde Sozialraumorientierung der 
Einrichtungen führt zu Problemen bei der gesell-
schaftlichen teilhabe und steht nicht im Einklang 
mit Artikel 19 UN-BRK, dem Recht auf Leben in der 
Gemeinschaft. 

230 So die Stellungnahmen zivilgesellschaftlicher Expert_innen anlässlich der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen am 
23. Februar 2017. 

231 So geschehen in Schleswig-Holstein, wo die Landesbauordnung so geändert wurde, dass bei Flüchtlingsunterkünften die Anforderungen 
an die Barrierefreiheit nicht erfüllt werden müssen. Siehe: § 85a Absatz 3 Ziffer 3 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-
Holstein (LBo) vom 22. Januar 2009, Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 01.07.2016 bis 31.12.2019; Gesetzentwurf der Landesregierung 
(Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten) (2016): Entwurf eines Gesetz zur Absenkung von Standards im Zusammenhang mit 
der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden, Lt-Drs. 18/3907, 23.02.2016, S. 11 ff. https://www.landtag.ltsh.de/infothek/
wahl18/drucks/3900/drucksache-18-3907.pdf (abgerufen am 30.08.2017).

232 Vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte (2016a), S. 66, 79 – 80 sowie Auswertung der Aufnahmegesetze der Länder bezüglich der 
Regelungen für besonders Schutzbedürftige (Stand: September 2016): www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsbericht/ 
(abgerufen am 13.09.2017).

233 So die Stellungnahmen zivilgesellschaftlicher Expert_innen anlässlich der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen am 
23. Februar 2017.

https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/3900/drucksache-18-3907.pdf
https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/3900/drucksache-18-3907.pdf
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsbericht/
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Gute Praxis: „Deaf Refugees Welcome“ 

Gehörlose Geflüchtete werden in der Regel 
ohne Berücksichtigung ihrer Beeinträchtigung 
in Sammelunterkünften untergebracht, die 
nicht auf ihre Bedarfe eingestellt sind. Sie 
leben dort meist weitgehend isoliert, da vor ort 
Gebärdensprachdolmetscher_innen und sozia-
le Kontaktmöglichkeiten zu anderen gehörlosen 
oder gebärdensprachkompetenten Personen 
fehlen. Das ehrenamtliche Projekt „Deaf Re-
fugees welcome“, ein Zusammenschluss von 
Personen, die in verschiedenen Gehörlosenver-
bänden tätig sind, versucht der mangelnden 
behördlichen Berücksichtigung behinderungs-
bedingter Bedarfe in der Aufnahme entgegen-
zuwirken. Es hat 2015 und 2016 mehr als 200 
gehörlose oder schwerhörige Geflüchtete in 
kommunalen Gemeinschaftsunterkünften 
deutschlandweit aufgesucht und unterstützt. 
Projektmitarbeitende machen die Personen 
ausfindig, informieren sie über ihre Rechte und 
unterstützen sie unter anderem bei Behörden-
gängen, Arztbesuchen und der Anmeldung für 
Integrationskurse und Schulen. Das Projekt 
setzt sich für die Umverteilung gehörloser Ge-
flüchteter in gemeinsame Unterkünfte und für 
eine frühzeitige Anbindung dieser Personen an 
die Gehörlosenverbände ein.234

Zugang zu privatem Wohnraum
Die mangelnde Barrierefreiheit in der Unter-
bringung sowie die häufig isolierte Lage der 
Unterkünfte ohne Anbindung an behinderungs-
spezifische Unterstützungsangebote sprechen 
dafür, dass eine möglichst schnelle Unterbringung 
von geflüchteten Menschen mit Behinderungen 
in wohnungen vorzuziehen ist.235 Es hängt von 
der einzelnen Kommune ab, ob Asylsuchende 
bis zum Abschluss des Asylverfahrens in der 
Unterkunft verbleiben müssen oder sie auch in 

wohnungen umziehen können. während einzel-
ne Landesaufnahmegesetze wie zum Beispiel 
das bayerische die Kommunen verpflichten, nur 
in „begründeten Ausnahmefällen“ einen Auszug 
aus den Gemeinschaftsunterkünften zu erlauben 
(Artikel 4 Absatz 6 BayAufnG), haben Kommunen 
in Ländern ohne entsprechende Vorgaben erheb-
liche Spielräume.236 Positiv hervorzuheben sind 
etwa die Landesgesetze von Baden-württemberg 
und Brandenburg. In Baden-württemberg schreibt 
das Aufnahmegesetze den Kommunen vor, soweit 
wohnungen genutzt werden, vorrangig schutzbe-
dürftige Personen zu berücksichtigen (§ 8 Absatz 
1 AufnG Bw) und in Brandenburg besteht eine 
Verpflichtung, Schutzbedürftige in wohnungen 
unterzubringen, sofern ihren besonderen Be-
langen in Sammelunterkünften nicht Rechnung 
getragen wird (§ 9 Absatz 4 AufnG BB). Über die 
Umsetzung dieser Regelung liegen jedoch keine 
Erkenntnisse vor. 

Eine schnelle weitervermittlung in angemessene 
wohnangebote stellt sich laut Ergebnissen der 
Konsultation in der Praxis häufig als schwierig 
dar. Denn der Zugang zum wohnungsmarkt ist 
faktisch durch einen Mangel an bedarfsgerech-
tem und bezahlbarem barrierefreien wohnraum 
eingeschränkt, vor allem in Ballungsgebieten und 
Großstädten. Dies führt dazu, dass geflüchtete 
Menschen mit Behinderungen zum teil sogar 
nach der Anerkennung als Asylberechtigte noch in 
Gemeinschaftsunterkünften verbleiben müssen, 
selbst wenn dort ihren behinderungsbedingten 
Bedarfen nicht hinreichend Rechnung getragen 
werden kann.237

234 Vgl. schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gehörlosen-Bundes e.V. vom 26.01.2017 sowie mündliche Stellungnahme anlässlich 
der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen am 23. Februar 2017. Siehe auch die Sendung „Sehen statt Hören. 
wochenmagazin für Hörgeschädigte“ des Bayerischen Rundfunks vom 01.04.2017, http://www.br.de/br-fernsehen/programmkalender/
ausstrahlung-1000586.html (abgerufen am 30.08.2017).

235 Vgl. cremer (2014); Deutsches Institut für Menschenrechte (2016a).
236 Vgl. Schammann / Kühn (2016), S. 11 – 13; siehe auch Scholz (2016), S. 142 – 144; wendel (2014), S. 61 – 69.
237 So die Stellungnahmen zivilgesellschaftlicher Expert_innen anlässlich der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen am 

23. Februar 2017. Siehe auch Deutsches Institut für Menschenrechte (2016a), S. 84 – 86; cremer (2014); Foroutan u. a. (2017); Johansson 
(2015), S. 31 – 33.

http://www.br.de/br-fernsehen/programmkalender/ausstrahlung-1000586.html
http://www.br.de/br-fernsehen/programmkalender/ausstrahlung-1000586.html
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4.3.3 Gewährung von Sozialleistungen: 
Versorgung nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz

In Deutschland verstellen derzeit rechtliche wie 
praktische Hürden den Zugang von Flüchtlingen 
mit Behinderungen zu notwendiger gesund-
heitlicher Versorgung und zu unterstützenden 
Hilfsmitteln. Vor allem während der ersten 15 
Monate ihres Aufenthalts in Deutschland bleiben 
Geflüchtete mit Behinderungen unterversorgt. 
Dadurch verschlimmern sich Beeinträchtigungen 
und es werden zum teil irreversible Folgeschäden 
produziert. Gerade für Kinder mit Behinderungen 
kann sich eine Unterversorgung negativ auf das 
ganze weitere Leben auswirken, denn viele Ent-
wicklungsmöglichkeiten verschließen sich, wenn 
Kinder älter werden. 

wie jeder Mensch haben Flüchtlinge mit Behinde-
rungen das Recht auf ein erreichbares Höchstmaß 
an Gesundheit (Artikel 25 UN-BRK in Verbindung 
mit Artikel 12 UN-Sozialpakt). Dieses Recht ist 
für alle Menschen im staatlichen Hoheitsgebiet 
diskriminierungsfrei zu gewährleisten, das heißt, 
unabhängig vom aufenthaltsrechtlichen Status, 
auch für Asylsuchende (vgl. auch Artikel 2 Absatz 
2 UN-Sozialpakt). Flüchtlingen mit Behinderungen 
ist daher entsprechender Zugang zu Gesundheits-
dienstleistungen (Artikel 25 UN-BRK) und Rehabili-
tationsmaßnahmen (Artikel 26 UN-BRK) zu gewäh-
ren. Diese Anforderungen unterstreicht auch die 
EU-Aufnahmerichtlinie, die dazu verpflichtet, die 
physische und psychische Gesundheit von Asyl-
suchenden zu schützen (Artikel 17 Absatz 2). Be-
sonders Schutzbedürftige – zu denen Flüchtlinge 
mit Behinderungen zählen – haben einen unmittel-
baren Anspruch auf „erforderliche medizinische 
und sonstige Hilfe, einschließlich erforderlichen-
falls einer geeigneten psychologischen Betreuung“ 
(Artikel 19 Absatz 2 EU-Aufnahmerichtlinie). 

Fallbeispiel: Versorgungsdefizite durch 
migrationspolitische Erwägungen   

Neema, eine alleinstehende Frau, lebt in einer 
Flüchtlingsunterkunft. Sie ist in ihrer Kindheit 
an Polio erkrankt und deshalb für die Fortbe-
wegung auf einen Rollstuhl oder auf Gehhilfen 
angewiesen. Um ihre Mobilität zu erhalten, 
wurden ihr von mehreren Fachärzt_innen or-
thesen, Verbandsschuhe, ein Aktivrollstuhl und 
Physiotherapie verschrieben. Bei der behörd-
lichen Beurteilung, ob diese Leistungen not-
wendig sind, wird die Versorgungsgeschichte 
der Frau in ihrem Herkunftsland einbezogen: 
Sie habe bisher ohne diese Hilfsmittel und 
therapiemöglichkeiten gelebt, daher sei es für 
sie zumutbar, dass sie auch in Deutschland auf 
diese Leistungen verzichte. Sie habe zudem 
nach Auskunft des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge eine negative Bleibeprognose. 
Danach kommt es aufgrund der fehlenden Mo-
bilitätshilfen wiederholt zu Stürzen, bei denen 
sich die Frau regelmäßig Prellungen, Zerrungen 
und schmerzhafte Blutergüsse zuzieht. Erst 
nach 15 Monaten werden ihr die entsprechen-
den Leistungen bewilligt.238

Das Asylbewerberleistungsgesetz: Sonder-
gesetz mit vermindertem Leistungsanspruch
Flüchtlinge mit Behinderungen im laufenden Asyl-
verfahren haben in Deutschland keinen Zugang 
zur Regelversorgung der Sozialgesetzbücher. Laut 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden 
ihnen während der ersten 15 Monate des Aufent-
halts gesundheitliche Versorgung und sonstige 
Hilfen nur in eingeschränktem Maße zuerkannt. 
Ihnen stehen erforderliche Behandlungen bei 
akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen zu 
(§ 4 AsylbLG). Sonstige, darüber hinaus gehende 
Leistungen liegen im Ermessen der Sozialbehör-
den und können gewährt werden, „wenn sie im 
Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder 
der Gesundheit unerlässlich“ sind (§ 6 Absatz 1 
AsylbLG). Dies gilt auch für Eingliederungshilfeleis-
tungen wie Hilfsmittel oder therapien. Erst nach 

238 Vgl. Stellungnahme des Awo Bundesverbandes e.V. anlässlich der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen am 23. 
Februar 2017). Die schriftliche Stellungnahme ist veröffentlicht unter https://www.awo.org/situation-von-gefluechteten-menschen-
mit-behinderungen-dringend-verbessern (abgerufen am 30.08.2017). Darin wird noch eine Vielzahl anderer Einzelfälle im gesamten 
Bundesgebiet dargestellt. 

https://www.awo.org/situation-von-gefluechteten-menschen-mit-behinderungen-dringend-verbessern
https://www.awo.org/situation-von-gefluechteten-menschen-mit-behinderungen-dringend-verbessern
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Ablauf der ersten 15 Monate ihres Aufenthalts 
haben sie Anspruch auf einen Leistungsumfang 
ähnlich wie gesetzlich Krankenversicherte, ent-
sprechend den Regelleistungen des Zwölften So-
zialgesetzbuchs (sogenannte „Analogleistungen“, 
geregelt in § 2 Absatz 1 AsylbLG).239

Für geflüchtete Menschen mit Behinderungen 
bedeutet dies, dass sie notwendige Hilfen über 
§ 6 AsylbLG bei den Sozialbehörden in aufwendi-
gen Verfahren beantragen müssen. Dies betrifft 
unter anderem Eingliederungshilfeleistungen wie 
Psychotherapie, Rehabilitationsleistungen (Ergo-
therapie, Logopädie, Krankengymnastik), Hör- und 
Sehhilfen, orthopädische Hilfsmittel (wie Prothe-
sen, Rollstühle, Gehhilfen), Blutdruck- und Zucker-
messgeräte sowie Hilfen zur Pflege (Inkontinenz-
material, häusliche Pflege). Von vielen Geflüchtete 
werden diese Hilfen unbedingt benötigt, auch um 
zu vermeiden, dass sich Beeinträchtigungen chro-
nifizieren. Eine besonders schwierige Situation er-
gibt sich für Personen, die grundsätzlich stationär 
oder durch eine 24-Stunden-Assistenz versorgt 
werden müssten, da sie pflegebedürftig, schwer- 
und mehrfachbehindert sind oder als Sterbepa-
tient_innen eine palliative Betreuung benötigen. 
Auch diese Personen können Hilfen lediglich über 
§ 6 AsylbLG beantragen und haben kein Recht auf 
eine stationäre Versorgung in Einrichtungen des 
Regelsystems, das heißt außerhalb der Flücht-
lingsaufnahme. Vielmehr leben auch diese Perso-
nen in Flüchtlingsunterkünften, die die notwendige 
Unterstützung und Betreuung nicht bereitstellen 
können, nicht über das entsprechend qualifizierte 
medizinische und pflegerische Personal verfügen 
und im Umgang mit den dramatischen Schicksalen 
überfordert sind. Anträge auf häusliche Pflege für 
diese Personen werden über das Asylbewerber-
leistungsgesetz in der Regel nicht bewilligt.240 

Fallbeispiel: Ausbleibende Versorgung von 
Pflegebedürftigen 

Faris, ein 63-jähriger Mann mit einer weit 
fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung und 
Diabetes, lebt seit Mai 2015 in einer Gemein-
schaftsunterkunft. Er kann nicht selbstständig 
stehen, nicht mehr sprechen oder sich anders 
verständigen und auch nicht alleine essen. Er 
ist inkontinent und benötigt einen angepassten 
Rollstuhl. Die begleitende Ehefrau versorgt 
und pflegt ihren Mann alleine. wenn er stürzt, 
kann sie ihn nicht hochheben. Sie ist von der 
Situation völlig überfordert und psychisch 
belastet. Sozialarbeiter_innen und andere Be-
wohner_innen unterstützen die Frau, so gut es 
geht. Notwendige Hilfen werden früh beantragt 
(Rollstuhl, Inkontinenzmaterialien wie Einlagen 
und Bettunterlagen, Logopädie sowie häusliche 
Pflege), aber die Anträge bleiben unbearbei-
tet. Die Versorgung kann nur durch Spenden 
gewährleistet werden. Erst nach einem halben 
Jahr und nur durch starkes Engagement der 
Sozialarbeiter_innen kann das Ehepaar im No-
vember 2015 in eine Unterkunft für besonders 
schutzbedürftige Geflüchtete umziehen.241

Gesetzlicher Handlungsbedarf: Reform des 
Asylbewerberleistungsgesetzes
Die Diskussion über die Frage, ob besonders 
Schutzbedürftige, unter anderen Geflüchtete mit 
Behinderungen, über das Asylbewerberleistungs-
gesetz ausreichend versorgt werden können, ist 
nicht neu. Die Bundesregierung räumt ein, dass 
ihr die konkrete Versorgungssituation von Asyl-
suchenden mit Behinderungen nicht bekannt 
ist.242 Gleichzeitig geht sie davon aus, dass die 
Versorgung dieser Personen mit Heil- und Hilfs-
mitteln im Bundesgebiet nicht mangelhaft sei.243 

239 Das im Dezember 2016 verabschiedete Bundesteilhabegesetz (BtHG) sieht eine Reform des SGB IX vor, die Leistungsberechtigte 
nach dem AsylbLG von Leistungen der Eingliederungshilfe ausschließt (§ 100 Absatz 1 SGB IX neu, in Umsetzung des BtHG ab dem 
01.01.2020). Dieser Ausschluss findet sich auch im derzeit geltenden Recht (§ 23 Absatz 2 SGB XII). Das heißt, in den ersten 15 Monaten 
des Aufenthalts können Eingliederungshilfeleistungen bereits jetzt und auch zukünftig nur über § 6 AsylbLG als Ermessensleistungen im 
Einzelfall gewährt werden. Siehe auch Schülle (2017a).

240 So die Stellungnahmen zivilgesellschaftlicher Expert_innen anlässlich der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen am 
23. Februar 2017.

241 Siehe Stellungnahme des Awo Bundesverbandes e.V. anlässlich der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen am 
23. Februar 2017. Siehe auch: https://www.awo.org/situation-von-gefluechteten-menschen-mit-behinderungen-dringend-verbessern 
(abgerufen am 30.08.2017).

242 Vgl. Deutscher Bundestag (2016e), S. 2 sowie Deutscher Bundestag (2017i), S. 2/3.
243 Deutscher Bundestag (2017i), S. 14.

https://www.awo.org/situation-von-gefluechteten-menschen-mit-behinderungen-dringend-verbessern
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Der Bundesgesetzgeber habe mit § 4 und § 6 
AsylbLG bereits die nötige bundeseinheitliche 
Festlegung des Leistungsumfangs der Gesund-
heitsleistungen von Asylsuchenden getroffen.244 
Es liege nun in der Verantwortung der Länder 
beziehungsweise der Kommunen, besonders 
schutzbedürftigen Personen – also auch Ge-
flüchteten mit Behinderungen – die erforderliche 
medizinische und sonstige Hilfe zu gewähren. In 
diesem Zusammenhang solle § 6 AsylbLG als Auf-
fangtatbestand gewährleisten, dass unerlässliche 
Leistungen im Einzelfall durch die kommunalen 
Sozialbehörden gewährt werden.245 Die Bundes-
regierung vertritt die Auffassung, dass das Asyl-
bewerberleistungsgesetz in seiner jetzigen Form 
das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit bereits 
gewährleiste. Das Gesetz stehe im Einklang mit 
der UN-Behindertenrechtskonvention.246 

Diese Rechtsauffassung der Bundesregierung 
kann im Lichte der dargestellten Versorgungs-
defizite jedoch nicht überzeugen. tatsächlich 
wurden die gesetzlichen Vorgaben in Deutschland 
vonseiten der Vereinten Nationen mehrfach als 
menschenrechtswidrig kritisiert. Der UN-Sozial-
ausschuss betont, dass unter dem Recht auf das 
Höchstmaß an Gesundheit nicht nur eine Not-
fallmedizin zu verstehen ist, sondern auch die 
Versorgung von chronisch Kranken, Vorsorge-
untersuchungen und andere Rechte zu berück-
sichtigen sind.247 Er forderte Deutschland schon 
im Jahr 2011 auf, Asylsuchenden gleichberechtig-
ten Zugang zu sozialen Sicherungssystemen zu 
gewähren.248 

Auch das Bundesverfassungsgericht sieht § 6 
AsylbLG nicht als gesetzliche Regelung an, die 
eine grundlegende Versorgung von Geflüchteten 
sicherstellen kann. Vielmehr hat es in seinem 
Urteil im Jahr 2012 ausgeführt, dass § 6 AsylbLG 
lediglich „als Ausnahmebestimmung für den 
atypischen Bedarfsfall konzipiert“ ist.249 Asyl-
suchende mit Behinderungen können Leistungen 
derzeit nur mit Schwierigkeiten und oft erfolglos 

über den § 6 AsylbLG beantragen. Ihre Bedarfe 
werden durch das Asylbewerberleistungsgesetz in 
seiner jetzigen Form nicht hinreichend gedeckt. 
Als besonders problematisch stellt sich heraus, 
dass der Gesetzgeber in § 6 AsylbLG bislang kein 
subjektives Recht auf sonstige Hilfen, die be-
hinderungsbedingte Bedarfe ausdrücklich mit 
umfassen, festgelegt hat, sondern ihn als vagen 
Ermessensanspruch ausgestaltet und auf be-
stimmte Leistungen begrenzt hat. Dieser Ansatz 
ist nicht praktikabel und verzögert in vielen Fällen 
die benötigte Hilfeleistung, wenn sie überhaupt 
gewährt wird. Dies wiederum führt in der Praxis zu 
erheblichen Versorgungsdefiziten. 

Bisher verweist der Bund lediglich auf die Umset-
zungsverpflichtung der Länder und Kommunen. 
Es erscheint jedoch angemessen, auf bundes-
gesetzlicher Ebene tätig zu werden. Dabei wä-
ren zumindest diejenigen Geflüchteten, die als 
Härtefälle betrachtet werden und nicht sinnvoll 
ambulant in Flüchtlingsunterkünften versorgt 
werden können, wie pflegebedürftige, schwer- und 
mehrfachbehinderte Menschen oder Palliativ-
patienten, im Regelsystem zu versorgen statt im 
Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes. Um 
dieses für alle anderen Flüchtlinge mit Behinde-
rungen menschenrechtskonform auszugestalten, 
sollte eine gesetzliche Klarstellung erfolgen, die 
im § 6 AsylbLG einen Rechtsanspruch auf be-
darfsdeckende Leistungen festlegt. Eine schwä-
chere, aber ebenfalls mögliche Lösung wäre 
eine bundeseinheitliche Festlegung eines Leis-
tungsspektrums, das alle notwendigen Bedarfe 
deckt, in Form von Ausführungsvorschriften zum 
Asylbewerberleistungsgesetz.

244 Ebd., S. 3. 
245 Deutscher Bundestag (2016e), S. 5.
246 Deutscher Bundestag (2017i), S. 14. 
247 UN, Fachausschuss zum Sozialpakt (2000), Rdnr. 16, 17. 
248 UN, Fachausschuss zum Sozialpakt (2011), Rdnr. 13.
249 BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 18. Juli 2012, 1 BvL 10/10, Rdnr. 89. https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/

Entscheidungen/DE/2012/07/ls20120718_1bvl001010.html (abgerufen am 30.08.2017).

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2012/07/ls20120718_1bvl001010.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2012/07/ls20120718_1bvl001010.html
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Restriktive Auslegung der  behördlichen 
Ermessensspielräume nach § 6 
Asylbewerberleistungsgesetz
Flüchtlinge mit Behinderungen sind somit bei ihrer 
Versorgung maßgeblich darauf angewiesen, dass 
die Sozialbehörden ihren Ermessensspielraum 
gemäß § 6 AsylbLG nutzen und entsprechend be-
hinderungsbedingte Bedarfe bewilligen. Es liegen 
keine Statistiken dazu vor, in welchem Ausmaß 
Sozialbehörden dies tatsächlich tun. Ergebnisse 
der Konsultation mit den zivilgesellschaftlichen 
Expert_innen zeugen jedoch übereinstimmend 
davon, dass die Versorgung von Flüchtlingen mit 
Behinderungen während der ersten 15 Monate des 
Aufenthalts aufgrund einer restriktiven Bewilli-
gungspraxis der Sozialbehörden äußerst defizitär 
ist. Davon sind besonders viele Kinder mit Behin-
derungen betroffen. Diese machten teilweise mehr 
als die Hälfte der Beratungsfälle der konsultierten 
Expert_innen aus.250

Die kommunalen Sozialbehörden als Kostenträger 
verweisen häufig darauf, das Asylbewerberleis-
tungsgesetz sehe lediglich die Behandlung akuter 
Erkrankungen und Schmerzzustände vor, beziehen 
sich also lediglich auf § 4 des Gesetzes. Anträ-
ge auf darüber hinausgehende Leistungen nach 
§ 6, wie notwendige therapien, Hilfsmittel oder 
medizinische Behandlungen, werden nach aufwen-
digen Verfahren auch in dringenden Fällen spät 
oder gar nicht bewilligt. Die Sachbearbeiter_innen 
der Kommunen verfügen in der Regel nicht über 
das notwendige medizinische und rehabilita-
tionswissenschaftliche Fachwissen, um behinde-
rungsbedingte Bedarfe zu beurteilen. Ärztlicher 
Sachverstand (zum Beispiel durch amtsärztliche 
Gutachten) wird nur selten hinzugezogen. Bei der 
Prüfung der Anträge erwägen die Sozialbehörden 
teilweise die Bleibeperspektive der Personen und 
lehnen daraufhin dringend benötigte Hilfen auf 
Basis negativer Prognosen ab. Die betroffenen 
Personen bleiben im Ergebnis über lange Zeiträu-
me unterversorgt, sodass sich ihr Gesundheitszu-
stand zum teil irreversibel verschlechtert.251 

Fallbeispiel: Folgen des restriktiv 
 ausgelegten § 6 AsylbLG 

Ali, zwei Jahre, hat nach einem Multiorganver-
sagen als Säugling eine Epilepsie entwickelt. 
Außerdem hat er eine angeborene Mikroze-
phalie (verringerter Kopfumfang) und dadurch 
eine schwere Entwicklungsverzögerung. Er ist 
körperlich sehr eingeschränkt bewegungsfähig 
und kann wenig Muskeltonus aufbauen. Damit 
Ali in der Zukunft laufen lernen kann, wird 
mehrfach versucht, für ihn Fußorthesen sowie 
einen Stehständer zu beantragen. Die orthesen 
sollen ihm genug Stabilität geben, um sich auf-
zurichten, und der Stehständer soll das Stehen 
anbahnen. Die Anträge werden jedoch immer 
wieder nach Aktenlage abgelehnt, ohne dass 
Ali amtsärztlich untersucht wird. Erst nach zwei 
Jahren und drei widersprüchen werden Hilfs-
mittel bewilligt. Ali ist nun vier Jahre alt und 
hat aufgrund der ausgebliebenen Versorgung 
mittlerweile Fehlbildungen in Hüfte und Gelen-
ken entwickelt. Die bewilligten Hilfsmittel sind 
für ihn nicht passend: Anstelle der beantragten 
Fußorthesen wurden lediglich kostengünstigere 
Schaleneinlagen in konfektionierten therapie-
schuhen bewilligt, die Ali jedoch keine gute 
Stabilität geben. Es gelingt ihm nur schwer, 
sich mit den therapieschuhen aufzurichten. 
weil Ali sich noch immer nicht selbst aufrichten 
kann, aber immer mehr Eigenaktivität ent-
wickelt, nehmen die Fehlstellungen in seinen 
Gelenken so zu, dass er sich einer Hüftopera-
tion unterziehen muss, die ein gesundheitliches 
Risiko für ihn darstellt. Die Kosten für diese 
operation wären bei rechtzeitiger Behandlung 
vermeidbar gewesen.252

Praktische Barrieren beim Zugang 
zur Versorgung 
Neben den sozialrechtlichen Barrieren bestehen 
nach Aussagen der Expert_innen aus der Praxis 
auch praktische und bürokratische Zugangsbar-

250 So die Stellungnahmen zivilgesellschaftlicher Expert_innen anlässlich der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen am 
23. Februar 2017.

251 Ebd.
252 Vgl. auch Stellungnahme von MenschenKind e.V. anlässlich der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen am 23. Februar 

2017 sowie MenschenKind e.V. u. a. (2015), S. 10 – 11.
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rieren im Bereich der Versorgung.253 Zunächst 
kommt es in vielen Fällen gar nicht erst zur 
Antragstellung. Denn Flüchtlinge mit Behinderun-
gen selbst sind unzureichend über ihre Rechte 
informiert und kennen das deutsche Hilfesystem 
nicht.254 Vielen fehlt daher die Befähigung, sich 
selbst für ihre Leistungsansprüche einzusetzen. 
In der Regel werden Anträge auf behinderungs-
bedingte Leistungen auf Grundlage des Asylbe-
werberleistungsgesetzes nur mit Unterstützung 
von Sozialarbeiter_innen oder Ehrenamtlichen im 
Rahmen einer engen Fallbegleitung beantragt.255

werden Anträge bei Sozialbehörden auf Hilfen 
nach § 6 AsylbLG gestellt, kommt es zu langen 
Bearbeitungs- und wartezeiten. Häufig verlangen 
die Behörden, dass zur Beantragung eines Be-
handlungsscheins Gutachten oder Atteste über 
behinderungsbedingt notwendige Hilfen vorge-
legt werden, die vorher bei fachärztlichen Praxen 
eingeholt werden müssen. Bei diesen ist jedoch 
häufig nur schwer ein termin zu bekommen. Für 
diese ärztlichen sowie für behördliche termine 
wird zudem zumeist Sprachmittlung in Laut- und 
Gebärdensprache benötigt. Diese können zwar 
ebenfalls über § 6 AsylbLG beantragt werden, 
werden jedoch häufig nicht bewilligt und sind 
nicht in ausreichendem Maße verfügbar. Selbst 
wenn Anträge bewilligt werden, heißt dies nicht, 
dass eine Versorgung auch möglich ist. So stehen 
längst nicht genügend Angebote der psychoso-
zialen Versorgung für traumatisierte Geflüchtete 
bereit und es kommt zu langen wartezeiten auf 
einen therapieplatz. Die Kapazitäten der spezia-
lisierten gemeinnützigen Psychosozialen Zentren 
für Flüchtlinge und Folteropfer reichen bei weitem 
nicht aus, um die Bedarfe zu decken.256

In einigen Bundesländern erhalten Asylsuchende 
elektronische Gesundheitskarten (eGK) gesetzli-
cher Krankenkassen. Dadurch wird der Zugang zur 
Gesundheitsversorgung maßgeblich erleichtert, 
indem er selbstbestimmt und ohne Umweg über 
die Sozialämter direkt über die ärztlichen Praxen 

erfolgen kann. Der Versorgungs- und Hilfebedarf 
wird nun unmittelbar durch medizinische Expert_
innen beurteilt. Laut Ergebnissen der Anhörung 
wirkt sich dies positiv für geflüchtete Menschen 
mit Behinderungen aus. Ihre Versorgung wird ins-
gesamt als bedarfsgerechter eingeschätzt. Gleich-
zeitig werden die kommunalen Sozialbehörden 
durch dieses Verfahren davon entlastet, behin-
derungsbedingte Bedarfe ohne das notwendige 
Fachwissen beurteilen zu müssen. Durch die Ein-
führung der eGK werden die Leistungsansprüche 
nicht erweitert, sondern bleiben gleich. Das heißt, 
auch ärztliche Verschreibungen bewegen sich in-
nerhalb des Leistungsspektrums von § 6 AsylbLG. 
Aufgrund der geschilderten Vorteile stellt sich eine 
flächendeckende Einführung der eGK in Deutsch-
land als sehr wünschenswert dar. Es bleibt jedoch 
zu beachten, dass bestimmte notwendige Leis-
tungen für Geflüchtete mit Behinderungen auch 
unter diesem erleichterten Verfahren ausbleiben: 
So werden etwa stationäre und ambulante Re-
habilitationsmaßnahmen für schwerkranke oder 
schwerbehinderte Menschen, Hilfen zur Pflege, die 
Versorgung von chronischen Krankheiten sowie 
ambulante Psychotherapien in der Regel nicht 
bewilligt, in der Annahme, dass sie das Leistungs-
spektrum des Asylbewerberleistungsgesetzes 
überschreiten würden.257

4.4 Fazit 
Geflüchtete Menschen mit Behinderungen sind 
in Deutschland mit einer Vielzahl von Problemen 
konfrontiert, die sich zum teil drastisch auf ihre 
Lebenssituation auswirken. Dabei handelt es sich 
um strukturelle Probleme, die den Rahmen von 
Einzelfällen übersteigen. Die Politik hat diese Pro-
bleme im Berichtszeitraum noch nicht aufgegriffen 
und bearbeitet.

Es fehlt an einer systematischen Identifikation 
und Bedarfsermittlung. Der Bund sollte in diesem 

253 So die Stellungnahmen zivilgesellschaftlicher Expert_innen anlässlich der Konsultation zur Lage von Flüchtlingen mit Behinderungen am 
23. Februar 2017; vgl. auch Schülle (2017b).

254 Smith-Khan, Laura u. a. (2014), S. 46 und 55 – 59.
255 Der bisher einzige Praxisleitfaden für Sozialarbeit bezüglich Flüchtlingen mit Behinderungen wurde herausgegeben von der Amadeu 

Antonio Stiftung (2016). 
256 Vgl. Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (2016), S. 46 – 47.
257 Schammann / Kühn (2016), S. 18 – 19; wächter-Raquet (2016).
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Bereich nicht weiter auf die Verpflichtungen der 
Länder zur Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie 
verweisen, sondern Initiative ergreifen und auf 
bundesgesetzlicher Ebene Regelungen zur Iden-
tifikation besonders Schutzbedürftiger treffen. 
Außerdem sind Flüchtlinge mit Behinderungen oft 
in nicht zugänglichen und nicht bedarfsgerechten 
Unterkünften untergebracht. Hier ist ein sensibles 
Belegungsmanagement notwendig sowie die Ein-
führung gesetzlicher Mindeststandards zur Barrie-
refreiheit in den Landesaufnahmegesetzen. Nicht 
zuletzt werden Geflüchtete mit Behinderungen 
nach dem geltenden Asylbewerberleistungsgesetz 
nicht ausreichend medizinisch versorgt. wenn der 
Bundesgesetzgeber das Gesetz nicht abschaffen 
möchte, sollte er zumindest denjenigen Geflüch-
teten einen Zugang zum Regelsystem gewährleis-
ten, die stationäre Versorgung benötigen und im 
Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes nicht 
angemessen versorgt werden können. Für alle 
anderen Geflüchteten sollte im § 6 AsylbLG ein 
Rechtsanspruch auf bedarfsdeckende Leistungen 
festgelegt werden. Alternativ kann ein Leistungs-
spektrum, das alle Bedarfe deckt, in Form von 
Ausführungsvorschriften zum § 6 bundesgesetz-
lich festgelegt werden.

Es bedarf einer grundsätzlichen Berücksichtigung 
des themas Behinderung in der Flüchtlings-
politik („disability mainstreaming“). Dabei sollte 
an vorhandene Vorschläge aus Fachkreisen zur 
Identifizierung, Unterbringung und Versorgung von 
besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen ange-
schlossen werden. Darüber hinaus sollten auch 
Aspekte der teilhabe von geflüchteten Menschen 
mit Behinderungen in verschiedenen Lebensberei-
chen wie Arbeit und Bildung sowie deren Rechte 
im Asylverfahren berücksichtigt werden. Zu letz-
teren themen gibt es bisher kaum Erkenntnisse, 
sodass hier weiterführende Forschungsaufträge 
zur Datenerhebung notwendig sind.
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5 Das Recht von Kindern auf 
Kontakt zu ihrem inhaftierten 
Elternteil
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5.1 Einleitung
Die Inhaftierung eines Elternteils ist für Kinder ein 
zentraler Einschnitt in ihrem Leben. Sie verändert 
die Beziehungen zwischen den Familienmitglie-
dern und hat Auswirkungen auf das soziale Umfeld 
der Kinder. Schätzungen zufolge sind in Deutsch-
land täglich circa 100.000258 Kinder259 von der 
Inhaftierung eines Elternteils260 betroffen. Amtlich 
erhobene Zahlen gibt es nicht.

Die Kinder eines inhaftierten Elternteils befinden 
sich in einer besonders belastenden Lebenssitu-
ation. Das wohlergehen dieser Kinder, das zeigen 
die Ergebnisse einer internationalen Vergleichs-
studie aus dem Jahr 2012, ist überdurchschnittlich 
gefährdet. Kinder eines inhaftierten Elternteils 
haben im Vergleich mit allen anderen Kindern 
ihrer Altersgruppe ein signifikant erhöhtes Risiko, 
psychisch zu erkranken. Sie leiden massiv unter 
den sozialen Folgen ihrer Lebenssituation.261 Aus 
bindungstheoretischer Sicht wird die Inhaftierung 
eines Elternteils und der damit einhergehende 
„Verlust“ dieses Elternteils als traumatisierendes 
Moment262 für betroffene Kinder beschrieben.263 
Denn die Inhaftierung eines Elternteils bedeutet 
meistens, dass ein direkter Kontakt nur noch 
sehr begrenzt möglich ist, zum Beispiel einmal 
pro Monat und dann auch nur für wenige Stunden 
und unter Bedingungen, die nicht kindgerecht 
sind. Es ist für ein Kind, je nach Alter unter-
schiedlich, schwer nachvollziehbar, warum es das 
Elternteil, das ihm neulich möglicherweise noch 
Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen hat, nun 
plötzlich nur noch in Anwesenheit einer Vollzugs-
beamtin oder eines Vollzugsbeamten treffen kann 
und Vater oder Mutter dann unter Umständen 
noch nicht einmal berühren darf.

wie wird der besonderen Situation von Kindern 
Inhaftierter von staatlicher Seite, insbesondere in 
Bezug auf Besuchsregelungen in der Haft, begeg-
net? Das war die leitende Frage für die vorliegende 
Untersuchung der Monitoring-Stelle UN-Kinder-
rechtskonvention des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte. Sie hat dazu die Strafvollzugs- 
und Justizvollzugsgesetze der Bundesländer ana-
lysiert und zudem mithilfe eines Fragebogens die 
Regelungen für den Umgang von Inhaftierten mit 
Kindern sowie die Gestaltung von Besuchen bei 
den Justizministerien der Länder abgefragt. Der 
vorliegende Beitrag beschreibt in einem ersten 
Schritt, was es für Kinder bedeutet, wenn ein 
Elternteil inhaftiert und damit von den Kindern ge-
trennt ist. Vor dem Hintergrund der Vorgaben aus 
der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) – ins-
besondere dem Recht des Kindes auf Umgang mit 
beiden Elternteilen, Artikel 9 – wird dann ein Blick 
auf die Regelungen und Praxis hinsichtlich der 
Kontaktmöglichkeiten in Deutschland geworfen.

5.2 Wenn die Inhaftierung 
der Eltern das Leben von 
Kindern prägt
Analysen zu den Auswirkungen von Inhaftierun-
gen eines Elternteils auf Kinder sind insgesamt 
neueren Datums. Allerdings bestätigen Studien 
schon seit Langem die wichtige Rolle, die fami-
liäre Kontakte während einer Inhaftierung haben. 
Dabei standen zunächst die Inhaftierten selbst264 
und später deren Ehepartner_innen im Fokus der 
Untersuchungen.265 In neueren Studien wurden 
dann die Familie als Ganzes und dabei auch die 
Kinder in den Blick genommen – zunächst durch 

258 Zitiert nach: Bieganski / Starke / Urban (2013), S. 4.
259 Mit „Kindern“ sind im folgenden text gemäß Artikel 1 der UN-Kinderrechtskonvention alle Menschen gemeint, die das 18. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben. Im deutschen Sprachgebrauch müsste hier von Kindern und minderjährigen Jugendlichen gesprochen werden, 
wovon zugunsten der Lesbarkeit des textes Abstand genommen wird.

260 Für Kinder in Deutschland bedeutet dies in der Regel, dass der Vater im Gefängnis ist. In Deutschland beträgt der Anteil von Frauen nur 
circa fünf Prozent aller Inhaftierten (Statistisches Bundesamt (2017), S. 15).

261 Jones (2013).
262 Dies wird auch als „ambiguous loss“ bezeichnet. Der Begriff bezeichnet die Belastung durch den Verlust eines Elternteils. Das Elternteil 

ist für das Kind zwar noch emotionaler teil der Familie, aber physisch faktisch nicht anwesend – sei es durch Inhaftierung, trennung oder 
andere äußere Umstände. Siehe auch Boss (2000).

263 Bocknek / Sanderson / Britner (2009), S. 323 – 333.
264 Glueck / Glueck (1937).
265 Morris (1967).
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Befragung des betreuenden Elternteils. So be-
richten beispielsweise Frauen Inhaftierter in einer 
repräsentativen Studie für den deutschsprachigen 
Raum, dass sie bei ihren Kindern eine gesteiger-
te Aggressivität und einen Leistungsabfall in der 
Schule beobachten würden.266

Untersuchungen über die Auswirkungen der Inhaf-
tierung eines Elternteils auf die betroffenen Kinder 
sind in Europa seit 2001 zunehmend Gegenstand 
der Forschung.267 wegweisend für die Frage nach 
den Auswirkungen von Inhaftierungen auf Kinder 
sind die Ergebnisse einer internationalen, von 
der EU geförderten Studie, der coPING-Unter-
suchung von 2012.268 Im Rahmen dieser Studie 
wurden erstmals entsprechende Daten auch für 
Deutschland erhoben. Die coPING-Erhebungen 
bestätigen zunächst die bereits beschriebenen 
bindungstheoretischen Auswirkungen der Inhaftie-
rung eines Elternteils. Das gesunde Aufwachsen 
dieser Kinder ist insgesamt überdurchschnittlich 
gefährdet: Kinder eines inhaftierten Elternteils hat-
ten im Vergleich mit allen anderen Kindern ihrer 
Altersgruppe in den untersuchten Ländern ein 
signifikant erhöhtes Risiko, psychisch zu erkran-
ken und litten massiv unter den sozialen Folgen 
ihrer Lebenssituation.269 Grundsätzlich neu im 
Forschungsdesign von coPING war die direkte Be-
fragung der beteiligten Kinder und deren Familien 
zu der Frage, was ihnen hilft, mit ihrer Belastungs-
situation umzugehen und diese besser bewältigen 
zu können.270

Die Vorschläge der coPING-Studie betonen zu-
sammengefasst, dass es besonders wichtig ist, 
den direkten Kontakt (physisch und interaktiv) 
zwischen dem Kind und dem inhaftierten Eltern-
teil aufrechtzuerhalten.271 Dies wurde in der 
deutschen Stichprobe durch die Aussagen der 

befragten Kinder bestätigt, die an erster Stelle den 
direkten Kontakt als hilfreich nannten.272

Die Ergebnisse aus coPING wurden im Anschluss 
insbesondere von freien trägern, die bereits An-
gebote in Justizvollzugsanstalten für Kinder von In-
haftierten anboten, genutzt, um Empfehlungen für 
eine kindersensible Ausgestaltung des Strafvoll-
zugs zu formulieren.273 Die Bundesarbeitsgemein-
schaft Straffälligenhilfe e.V. (BAG-S) veranstaltete 
2012 in Kooperation mit dem Deutschen caritas-
verband das Fachgespräch „Mehr Familie wagen 
– für ein besseres Leben von Kindern Inhaftierter“ 
unter teilnahme von Mitgliedern der Kinderkom-
mission des deutschen Bundestages und stellte 
in diesem Zusammenhang ihre Empfehlungen für 
einen familiensensiblen Vollzug vor.274 

5.3 Vorgaben der 
UN-Kinderrechtskonvention 

Die UN-Kinderrechtskonvention trat in Deutsch-
land am 5. April 1992 in Kraft und gilt seit Juli 2010 
ohne Vorbehalte. Deutschland hat sich damit 
verpflichtet, die in der UN-Konvention verbrieften 
Rechte aller Kinder auf deutschem Hoheitsgebiet 
zu verwirklichen, zu achten und zu schützen. Kern-
stück der UN-KRK ist die Stärkung der Rechts- 
und Subjektstellung des Kindes. Kinder sollen 
nicht nur theoretisch als träger_innen von Men-
schenrechten gelten, sondern auch tatsächlich in 
die Lage versetzt werden, ihre Menschenrechte 
staatlichen Stellen gegenüber geltend zu machen, 
und sie sollen als eigenständige Rechtssubjekte 
ernst genommen werden. 

266 Busch / Fülbier / Meyer (1987); Busch (1989).
267 cunningham (2001).
268 Jones (2013).
269 Vollhase / wichmann (2013).
270 Jones (2013), S. 32, 47. Die Erhebung begann 2010 und endete nach dreijähriger Laufzeit im Dezember 2012. Dabei wurde besonderer wert 

darauf gelegt, kindzentriert vorzugehen. Die Studie erhob für die deutsche Stichprobe mittels Fragebogen die Sichtweise von 145 Kindern, 
davon 47 Prozent weiblich, im Alter zwischen 7 und 17 Jahren sowie mittels Interviews die Sichtweise von 27 Kindern (17 weiblich und 10 
männlich) im Alter von 7 bis 18 Jahren.

271 Jones (2013), S. 88, 99 – 103.
272 Bieganski / Starke / Urban (2013), S. 9.
273 vgl. Bieganski / Starke / Urban (2013).
274 Die Dokumentation des Fachgesprächs wurde im Informationsdienst Straffälligenhilfe der BAG-S 3/2012 veröffentlicht: 

Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe (2012).
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Dieses Verständnis, dass Kinder die Menschen-
rechte vollumfänglich besitzen und diese auch 
beanspruchen können, spiegelt sich in den vier 
Grundprinzipien der UN-KRK wider: dem Diskrimi-
nierungsverbot (Artikel 2), dem Vorrang der besten 
Interessen der Kinder (Kindeswohl, Artikel 3), dem 

Recht des Kindes auf Leben und eine bestmög-
liche Entwicklung und Entfaltung (Artikel 6) und 
dem Recht des Kindes, in allen es selbst betreffen-
den Angelegenheiten mit seiner Meinung Gehör zu 
finden (Artikel 12).

Haftalternativen für Elternteile, damit Kinder nicht mitbestraft werden

Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtsausschuss) hat bereits in seinen 
Empfehlungen aus dem Jahr 2011 alle Vertragsstaaten darauf hingewiesen, Kinder von Inhaftierten in 
den Blick zu nehmen. Er regt einen grundlegenden Sinneswandel an und empfiehlt verbesserte Be-
suchsregelungen zu schaffen sowie Rahmenbedingungen für Besuche, die an den Bedürfnissen der 
betroffenen Kinder orientiert sind. Er regte darüber hinaus an, Haftalternativen für die Eltern zu prü-
fen und zu entwickeln, wenn Kinder von deren Inhaftierung betroffen sind.275 Dabei sei der Vorrang 
des Kindeswohls auch bei der Strafzumessung für das verurteilte Elternteil zu berücksichtigen. Der 
UN-Kinderrechtsausschuss empfiehlt außerdem, über Erleichterungen des Umgangs nachzudenken, 
von erweiterten Besuchsregeln über verbesserte Möglichkeiten des treffens (Rahmenbedingungen 
des Besuchs) bis hin zu erweiterten Möglichkeiten des Freigangs.276

Der Blick in andere europäische Länder zeigt, dass dies durchaus umsetzbare Forderungen sind. In 
der Nähe von Kopenhagen gibt es seit 2005 das Familienhaus „Pension Engelsborg“, ein Angebot an 
Inhaftierte, den letzten Abschnitt ihrer Inhaftierung gemeinsam mit ihrer Familie in einer Art „betreu-
ter wohngruppe“ zu verbringen. Zweck des Familienhauses ist, sich auf die Bedürfnisse der Kinder zu 
konzentrieren und gleichzeitig den anderen Familienmitgliedern zu helfen, ihr Verhältnis zueinander 
zu verbessern.277 Auch innerhalb der Verbände der Straffälligenhilfe in Deutschland werden vermehrt 
Gegenmodelle zur Freiheitsstrafe und zur Modifikation der Haftbedingungen gefordert, um negative 
Auswirkungen auf Angehörige zu vermeiden oder zu begrenzen.278 

Ähnliche Beweggründe beim Nachdenken über das wohlergehen der Kinder haben bereits im Zuge 
der Entwicklung des Strafvollzuggesetzes den Gesetzgeber in Deutschland 1977 dazu bewogen, bei 
der Inhaftierung von Müttern die Möglichkeit zu schaffen, noch nicht schulpflichtige Kinder – solange 
dies dem wohl des Kindes entspricht – mit der Mutter in einer gesonderten Einrichtung im Vollzug 
unterzubringen.279 

Aus kinderrechtlicher Perspektive ist es wünschenswert, Haftalternativen ernsthaft zu prüfen: Hierzu 
sollte zum einen intensiver geprüft werden, ob Bewährungsstrafen in Betracht kommen, zum anderen 
sollte das Kindeswohlprinzip bei Entscheidungen zwischen Geld- oder Freiheitsstrafen mit berück-
sichtigt werden. Dabei ist zentral, dass diese Alternativen sich nicht nur auf Mütter, sondern auch auf 
Väter beziehen.280

275 UN, Ausschuss für die Rechte des Kindes (2011), Ziffer 30.
276 Ebd.
277 Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e.V. (BAG-S) & chance e.V. Münster & Der Paritätische Landesverband NRw e.V. (2014).
278 Kawamura-Reindl (2016), S. 26.
279 Strafvollzugsgesetz vom 01.01.1977 (StVollzG), §§ 80, 142. Demnach kann ein noch nicht schulpflichtiges Kind mit seiner Mutter im 

Strafvollzug untergebracht werden, wenn dies dem wohl des Kindes entspricht. Für diese gemeinsamen Unterbringungen sollen 
gesonderte Einrichtungen geschaffen werden.

280 Dies in Anbetracht der tatsache, dass Studien die nicht minder große Bedeutung der Beziehung zwischen Vätern und Kindern belegen: 
Grossmann / Grossmann (2002); Suess u. a. (2001); Lamb (1980).
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Nach Artikel 9 Absatz 3 UN-KRK hat das Kind das 
Recht, eine regelmäßige persönliche Beziehung 
und unmittelbaren Kontakt zu beiden Elternteilen 
zu pflegen. Auch das Bundesverfassungsgericht 
hat entschieden, dass sich aus Artikel 6 Absatz 2 
GG (in Verbindung mit dem Recht des Kindes auf 
Schutz seiner Persönlichkeit gemäß Artikel 2 Ab-
satz 1, Artikel 1 Absatz 1 GG) ein eigenes Recht des 
Kindes auf Umgang mit seinen Eltern ergibt und 
das Umgangsrecht nicht etwa allein Elternrecht 
ist. Denn die persönliche Beziehung zu seinen 
Eltern, ihre Pflege, Hilfe und Zuwendung trügen 
wesentlich dazu bei, dass sich das Kind zu einer 
Persönlichkeit entwickeln könne, die sich um ihrer 
selbst geachtet weiß und sich selbst wie andere 
zu achten lernt. Das Bundesverfassungsgericht 
betont, dass Eltern es ihrem Kind schulden, ihr 
Handeln an seinem wohl auszurichten, und das 
Kind einen Anspruch darauf hat, dass zuvörderst 
seine Eltern für es Sorge tragen. 281

Auch bei der Ausgestaltung der Besuche von 
Kindern bei ihrem inhaftierten Elternteil muss das 
Recht auf unmittelbaren persönlichen Kontakt 
berücksichtigt werden. In der Abwägung dieses 
Rechts mit den Interessen des Vollzugs gilt zudem 
das Kindeswohlprinzip, wonach bei allen Entschei-
dungen das Kind betreffend die besten Interessen 
des Kindes vorrangig zu berücksichtigen sind 
(Artikel 3 Absatz 1 UN-KRK). Bisher werden bei 
der Inhaftierung eines Elternteils die Auswirkun-
gen, die dies auf die betroffenen Kinder hat, nicht 
explizit in den Blick genommen und insbesondere 
nicht vorrangig weder vonseiten der Justiz noch 
vonseiten der Kinder- und Jugendhilfe. 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz enthält zwar in 
seinem Leistungskatalog (§ 2 SGB VIII) viele An-
gebote und Hilfen, mit denen auf typische Bedarfe 
und Problemstellungen von Kindern Inhaftierter re-
agiert werden könnte. Allerdings werden diese An-
gebote in der Praxis nicht aktiv an die spezifische 
Gruppe herangetragen. Das Bestehen eines prin-
zipiellen Hilfebedarfs wird verneint. So argumen-
tierte die Bundesregierung im Jahr 2011 (noch vor 
Veröffentlichung der Ergebnisse der coPING-Stu-

die), dass die Inhaftierung eines Elternteils für sich 
genommen noch nicht begründe, dass Leistungen 
der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch genom-
men werden müssten.282 Diese Haltung kann vor 
dem Hintergrund der eindeutigen Ergebnisse von 
coPING und auch erster Evaluationen zu gezielten 
Hilfeangeboten für Kinder von Inhaftierten nach 
Auffassung der Monitoring-Stelle UN-Kinderrechts-
konvention so nicht aufrechterhalten werden.283 

5.4 Kontaktmöglichkeiten 
und Besuchspraxis: 
deutschlandweite 
Unterschiede

Für den vorliegenden Bericht hat die Monito-
ring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention untersucht, 
welche gesetzlichen Vorgaben es bezüglich der 
Kontaktmöglichkeiten für Kinder zu ihrem inhaf-
tierten Elternteil gibt. Ansatzpunkt für die Analyse 
waren die verbindlichen Vorgaben der UN-KRK, 
die ein ausdrückliches Recht des Kindes, „das von 
einem oder beiden Elternteilen getrennt ist, regel-
mäßig persönliche Beziehungen und unmittelbaren 
Kontakt zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit 
dies nicht den besten Interessen des Kindes 
widerspricht“ (Artikel 9 Absatz 3 UN-KRK). Die Be-
deutung der Ausgestaltung regelmäßiger persön-
licher Beziehungen wurde, wie die coPING-Studie 
für Deutschland ergeben hatte, von den befragten 
Kinder als zentraler Faktor genannt, der ihnen 
dabei hilft, mit ihrer Belastungssituation besser 
umgehen zu können.284

Für diese Analyse wurden dabei die gesetzlichen 
Bestimmungen, das heißt die Strafvollzugs- und 
Justizvollzugsgesetze der Länder hinsichtlich der 
Besuchsregelungen für Kinder von Inhaftierten 
untersucht. Zudem wurden mithilfe eines Frage-
bogens Daten bei den 16 Landesjustizministerien, 
denen alle Justizvollzugsanstalten (im Folgenden 

281 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 1. April 2008, 1 BvR 1620/04, Leitsatz 2 und Rz. 71 f.
282 Deutscher Bundestag (2011), Ziffer 27.
283 Jones (2013). Siehe zum Beispiel aber auch Ergebnisse des Eltern-Kind-Projekts „chance“: Zwönitzer u. a. (2013). 
284 Jones (2013).
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JVAs) unterstehen, abgefragt. Der Fragebogen ent-
hielt offene und geschlossene Fragen dazu,
– ob die Landesregierung Zahlen dazu erhebt, 

wie viele Kinder in ihrem Bundesland von der 
Inhaftierung eines Elternteils betroffen sind,

– welche Besuchsmöglichkeiten Kindern von 
Inhaftierten im jeweiligen Bundesland zur 
 Verfügung stehen und

– ob es explizites Informationsmaterial für Kinder 
von Inhaftierten gibt.285

„Soweit dies nicht dem Wohl des Kindes 
widerspricht …“

Erstmalig mit der Situation der Kinder von In-
haftierten konfrontiert, wird oftmals in Frage 
gestellt, ob denn der Umgang mit einer in-
haftierten Person überhaupt dem Kindeswohl 
entsprechen kann. Ist eine inhaftierte Person 
nicht ein „schlechter Umgang“ für das Kind? 
Hier ist festzuhalten: Das Recht auf Umgang 
mit beiden Elternteilen ist ein explizites Recht 
des Kindes. Dieses Menschenrecht, mit seiner 
großen emotionalen Bedeutung für das Kind, 
besteht auch, wenn ein Elternteil inhaftiert ist. 
Grundsätzlich darf es – in Haftsituationen wie 
auch sonst – nur aus Gründen des Kindeswohls 
eingeschränkt werden. Grund für die Ein-
schränkung des Umgangs kann also nicht die 
tatsache der Inhaftierung sein, dagegen jedoch 
beispielsweise das möglicherweise problemati-
sche (Vor-)Verhalten des Elternteils gegenüber 
dem Kind.

Eine Inhaftierung an sich ist kein Grund, die 
Fähigkeiten der inhaftierten Person in der Rolle 
als Vater oder Mutter generell in Frage zu stel-
len. Das spiegelt sich auch in den unterschied-
lichen Möglichkeiten wider, wie verfahren wer-
den kann, wenn ein sorgeberechtigter Elternteil 
in Haft kommt. In Deutschland ruht lediglich im 
Falle einer längeren Inhaftierung die elterliche 
Sorge (gemäß § 1674 Absatz 1 BGB), da sie für 
den Zeitraum der Inhaftierung tatsächlich nicht 
ausgeübt werden kann. Ist ein weiterer sorge-
berechtigter Elternteil vorhanden, so übt dieser 

in der Regel das Sorgerecht (vorübergehend) 
allein aus (§ 1678 Absatz 1 erster Halbsatz 
BGB). Ist eine solche Übertragung der Aus-
übung der Alleinsorge nicht möglich, so übt der 
oder die Inhaftierte weiterhin das Sorgerecht 
aus. Alternativ kann zum Beispiel bei einer 
längeren Haft ein Vormund bestellt werden. 
Einzige Ausnahme stellt die Kindeswohlge-
fährdung (gemäß §§ 1666 und 1666a BGB) mit 
dem Prinzip der Abwendung einer erheblichen 
Gefährdung des Kindes dar, die den Entzug des 
Sorgerechts rechtfertigt.

5.4.1 Verfügbare Daten 

Ein Ziel der diesem Bericht zugrunde liegenden 
Befragung bei den Landesjustizministerien war 
es, erstmalig die Anzahl der betroffenen Kinder zu 
ermitteln.286 Die Befragung ergab, dass keines der 
Länder diese Zahlen systematisch erfasst. Ledig-
lich Bayern, Bremen, Hessen und Schleswig-Hol-
stein nannten Zahlen, die im Aufnahmegespräch 
bei Ankunft in der Justizvollzugsanstalt erhoben 
werden. Die damit festgehaltenen Angaben der 
Inhaftierten zu eigenen Kindern sind freiwillig und 
es wird dabei auch nicht das Alter der Kinder er-
fragt,287 das heißt, es werden auch erwachsene 
Kinder erfasst. 

Verlässliche Daten sind jedoch notwendig für die 
Entwicklung von gesetzlichen Bestimmungen und 
eine kindgerechte Gestaltung der Besuchspraxis 
in den JVAs. Das vorhandene Defizit bei der Daten-
verfügbarkeit sollte schnell geschlossen werden.

5.4.2 Besuchszeiten gemäß 
den Strafvollzugs- und 
Justizvollzugsgesetzen der Länder

Ausgehend vom Recht des Kindes auf regelmä-
ßige persönliche Beziehung und unmittelbaren 
Kontakt zu beiden Elternteilen wurden die ge-
setzlichen Vorgaben für einen solchen Kontakt 
untersucht. Die Analyse der Strafvollzugs- und 

285 Bis auf das Land Hamburg haben alle Länder den Fragebogen beantwortet.
286 Zum Stichtag 31.03.2016.
287 Siehe beispielsweise in Schleswig Holstein: Landtag Schleswig-Holstein (2015), S. 2. Darüber hinaus gibt es lediglich Schätzungen (zum 

Beispiel Zwönitzer u. a. (2013), S. 236).
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Justizvollzugsgesetze der Länder288 zeigt, dass 
es sich um Besuchszeiten handelt, die zunächst 
einmal der inhaftierten Person zustehen. Von 
daher wird in den Gesetzen in erster Linie von den 
Bedürfnissen der Inhaftierten ausgegangen und 
nicht von den Bedürfnissen oder gar Rechten der 
besuchenden Personen (wie Kinder oder andere 
Familienmitglieder). 

tabelle 7 (linke Spalte, S. 86) gibt einen Überblick 
über die Mindest-Gesamtdauer an Besuch, die 
Inhaftierten monatlich in den unterschiedlichen 
Bundesländern insgesamt zusteht. Sie zeigt, dass 
diese gesetzlich vorgeschriebene Mindestbesuchs-
zeit zwischen den Ländern stark variiert: zwischen 
einer Stunde (unter anderem in Bayern und dem 
Saarland) und vier Stunden (unter anderem in 
Niedersachsen und Sachsen). 

Aus kinderrechtlicher Perspektive gehört es aber 
auch zur Staatenpflicht, den einmal erkannten 
negativen Auswirkungen der Inhaftierung eines 
Elternteils auf die betroffenen Kinder oder das 
betroffene Kind aktiv entgegenzusteuern. Gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 UN-KRK sollen die besten Inter-
essen des Kindes dabei sogar eine vorrangige Be-
rücksichtigung erfahren. In einem zweiten Schritt 
wurden deshalb die Strafvollzugs- und Justizvoll-
zugsgesetze auf Regelungen untersucht, die sich 
explizit auf Besuchszeiten für Kinder beziehen (ta-
belle 7, rechte Spalte). Dabei gibt es zum Beispiel 
Unterschiede bezüglich der Anzahl der Stunden, 
um die die Mindestbesuchszeit im Monat aufge-
stockt wird. Acht Bundesländer stocken die soge-
nannten Regel-Besuchszeiten der Inhaftierten auf, 
wenn Kinder ihre Eltern besuchen (Berlin, Bremen,
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Sachsen-An-
halt und thüringen), teilweise um zwei weitere 
Stunden (zum Beispiel Rheinland-Pfalz) oder um 
eine weitere Stunde (zum Beispiel Bremen). 

 

Aus kinderrechtlicher Perspektive ist dabei prob-
lematisch, dass diese Aufstockung der Besuchs-

zeiten allein als Recht des oder der Inhaftierten in 
den Justizvollzugsgesetzen der Länder verankert 
ist. Das in der UN-Kinderrechtskonvention und im 
Grundgesetz verankerte eigene Recht des Kindes 
auf persönlichen Kontakt mit dem Elternteil findet 
hier keine einfachgesetzliche Entsprechung. Ein 
Perspektivwechsel auf die eigenen Rechte der 
Kinder könnte in der Praxis eine große Auswirkung 
haben: wenn die Besuchszeiten dem Kind zustün-
den, könnte die Vollzugsanstalt diese Besuchszeit 
nicht einfach kürzen, etwa als Disziplinarmaßnah-
me bei Fehlverhalten des inhaftierten Elternteils. 

tabelle 7 (rechte Spalte, S. 86) verdeutlicht zudem, 
dass es neben der Aufstockung der Besuchszeiten 
weitere Unterschiede bezüglich der Regelung des 
Besuchs von Kindern gibt. Unterschieden wird 
beispielsweise auch, ob die besuchenden Kinder 
unter oder über 14 Jahre alt sind. In Sachsen-An-
halt, Mecklenburg-Vorpommern und thüringen 
gilt die erweiterte Besuchszeit lediglich für Kinder 
unter 14 Jahren. In Bremen und thüringen wird die 
Aufstockung der Besuchszeit darüber hinaus ledig-
lich für leibliche und Adoptivkinder gewährt. Nicht 
zuletzt unterscheiden sich die Regelungen bezüg-
lich ihres Ermessensspielraums für die entschei-
dende Behörde, das heißt, sie sind entweder als 
Kann-, Soll- oder Muss-Vorschriften formuliert.289 

Alles in allem bleiben so die den Kindern von 
Inhaftierten zustehenden Stundenzahlen für 
Besuche bislang recht gering – beispielsweise 
verglichen mit Umgangszeiten, wie sie im Kon-
text von Scheidung und trennung der Eltern bei 
Kindern über vier Jahren (mit 2 – 3 tagen über 
das wochenende im 14-tage-Rhythmus) durchaus 
üblich sind. Folgt man den Vorgaben aus Artikel 3 
und 9 UN-KRK, so sollte jedoch jedem Kind eine 
individuelle Besuchszeit ermöglicht werden, wenn 
dem keine anderen kindeswohlbasierten Gründe 
entgegenstehen (zum Beispiel die oben genannten 
Schutzgründe). 

288 In die Analyse nicht einbezogen wurden die Jugendstrafvollzugsgesetze der Länder.
289 Dies bedeutet, dass „zusätzliche Besuche“ (beispielsweise in Baden-württemberg gemäß § 19 Absatz 3 JVollzGB III Bw) einer Soll-

Vorschrift entsprechen. Es liegt also ein intendiertes Ermessen vor: Die Behörde muss im Regelfall wie im Gesetz bestimmt entscheiden, 
hat bei atypischen Fällen aber Ermessen. wo der Satz das wort „möglich“ beinhaltet, handelt es sich um eine „Kann-Vorschrift“, das heißt, 
die Behörde hat freies Ermessen. Im Brandenburgischen Justizvollzugsgesetz findet sich die einzige Muss-Vorschrift bezüglich zusätzlicher 
Besuche und Langzeitbesuche. Das heißt, gemäß § 34 Absatz 4 BbgJVollzG „sind [diese] zuzulassen“. „Muss-Vorschrift“ heißt, die Behörde 
hat kein Ermessen und ist rechtlich verpflichtet, so zu handeln, wie im Gesetz bestimmt.
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Tabelle 7: Besuchszeitenregelungen gemäß den Justizvollzugs- und 
 Strafvollzugsgesetzen der Länder

Mindestbesuchs-
zeit im Monat

Bundesland Regelungen in den Justiz-/Strafvollzugsgesetzen der Länder zu Besuchsrechten 
über die Mindestbesuchszeit hinaus

1 Stunde

Baden-württemberg Zusätzliche Besuche zur Eingliederung der Gefangenen oder für bestimmte persönliche 
 Angelegenheiten (§ 19 Abs. 3 JVollzGB III Bw)

Bayern Zusätzliche Besuche zur Eingliederung der Gefangenen oder für bestimmte persönliche 
 Angelegenheiten (Art. 27 Abs. 2 BayStVollzG) 

Hamburg Zusätzliche Besuche zur Eingliederung der Gefangenen oder für bestimmte persönliche 
 Angelegenheiten (§ 26 Abs. 2 HmbStVollzG)

Unbeaufsichtigte Langzeitbesuche zur Pflege der partnerschaftlichen oder ihnen gleich  zu-
setzender Kontakte möglich (§ 26 Abs. 4 HmbStVollzG) 

Hessen Zusätzliche Besuche zur Eingliederung der Gefangenen oder für bestimmte persönliche/
familiäre Angelegenheiten (§ 34 Abs. 2 HStVollzG) 

Saarland Besondere Förderung der Kontakte zu Kindern; zusätzliche Besuche zur Pflege der familiären 
Kontakte möglich (§ 26 Abs. 2 SLStVollzG) 

Unbeaufsichtigte Langzeitbesuche zur Pflege der familiären Kontakte möglich (§ 26 Abs. 4 
SLStVollzG) 

2 Stunden

Berlin 1 weitere Stunde bei Besuchen von minderjährigen Kindern der Gefangenen (§ 29 Abs. 1 S. 2 
StVollzG Bln)

Zusätzliche Besuche zur Eingliederung der Gefangenen oder für bestimmte persönliche 
 Angelegenheiten (§ 29 Abs. 3 StVollzG Bln)

Unbeaufsichtigte Langzeitbesuche zur Pflege der familiären Kontakte möglich (§ 29 Abs. 4 
StVollzG Bln)

Bremen 1 weitere Stunde bei Besuchen von Kindern unter 14 Jahren (§ 26 Abs. 1 S. 2 StVollzG Brem)

Zusätzliche Besuche zur Eingliederung der Gefangenen oder für bestimmte persönliche 
 Angelegenheiten (§ 26 Abs. 3 StVollzG Brem)

Unbeaufsichtigte Langzeitbesuche zur Pflege der familiären Kontakte möglich; beaufsichtigte 
Langzeitbesuche von Kindern unter 18 Jahren (§ 26 Abs. 4 StVollzG Brem)

Mecklenburg- 
Vorpommern

2 weitere Stunden bei Besuchen von Kindern unter 14 Jahren (§ 26 Abs. 1 S. 2 StVollzG M-V)

Zusätzliche Besuche zur Eingliederung der Gefangenen oder für bestimmte persönliche 
 Angelegenheiten (§ 26 Abs. 3 StVollzG M-V)

Unbeaufsichtigte Langzeitbesuche zur Pflege der familiären Kontakte möglich (§ 26 Abs. 4 
StVollzG M-V)

Nordrhein-westfalen 2 weitere Stunden bei Besuchen von minderjährigen Kindern der Gefangenen; familienge-
rechter Umgang zum wohl von minderjährigen Kindern; Berücksichtigung der Bedürfnisse 
minderjähriger Kinder bei der Ausgestaltung der Besuchsmöglichkeiten (§ 19 Abs. 2 StVollzG 
NRw)

Zusätzliche Besuche zur Eingliederung der Gefangenen oder für bestimmte persönliche 
 Angelegenheiten (§ 19 Abs. 3 StVollzG NRw)

Unbeaufsichtigte Langzeitbesuche zur Pflege der familiären Kontakte möglich (§ 19 Abs. 4 
StVollzG NRw)

Rheinland-Pfalz 2 weitere Stunden bei Kindern der Gefangenen unter 18 Jahren, diese Kontakte werden 
 besonders gefördert (§ 33 Abs. 2 JVollzG RP)

Zusätzliche Besuche zur Eingliederung der Gefangenen oder für bestimmte persönliche 
 Angelegenheiten (§ 33 Abs. 4 JVollzG RP)

Unbeaufsichtigte Langzeitbesuche zur Eingliederung der Gefangenen möglich (§ 33 Abs. 5 
JVollzG RP) 
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Mindestbesuchs-
zeit im Monat

Bundesland Regelungen in den Justiz-/Strafvollzugsgesetzen der Länder zu Besuchsrechten 
über die Mindestbesuchszeit hinaus

Sachsen-Anhalt 2 weitere Stunden bei Besuchen von Kindern unter 14 Jahren, diese Besuche werden 
 besonders gefördert (§ 33 Abs. 2 JVollzGB LSA)

Zusätzliche Besuche zur Eingliederung der Gefangenen oder für bestimmte persönliche 
 Angelegenheiten (§ 33 Abs. 4 JVollzGB LSA)

Unbeaufsichtigte Langzeitbesuche zur Eingliederung der Gefangenen möglich (§ 33 Abs. 5 
JVollzGB LSA )

Schleswig-Holstein 2 weitere Stunden für Besuche von Angehörigen, 2 weitere Stunden für Besuche von 
 minderjährigen Kindern der Gefangenen; (§ 42 Abs. 2 LStVollzG SH)

Unüberwachte Langzeitbesuche zur Pflege der familiären Kontakte möglich (§ 42 Abs. 4 
LStVollzG SH)

thüringen 2 weitere Stunden für Kontakte zu leiblichen und Adoptivkindern unter 14 Jahren, besondere 
Förderung dieser Kontakte (§ 34 Abs. 2 thürJVollzGB)

Zusätzliche Besuche zur Eingliederung der Gefangenen oder für bestimmte persönliche 
 Angelegenheiten (§ 34 Abs. 4 thürJVollzGB)

Unbeaufsichtigte Langzeitbesuche zur Eingliederung der Gefangenen möglich (§ 34 Abs. 5 
thürJVollzGB ) 

4 Stunden

Brandenburg Zusätzliche Besuche zur Eingliederung der Gefangenen oder für bestimmte persönliche 
 Angelegenheiten (§ 34 Abs. 3 BbgJVollzG)

Unbeaufsichtigte Langzeitbesuche zur Pflege der familiären Beziehungen (bei Geeignetheit 
der Gefangenen) sind zuzulassen (§ 34 Abs. 4 BbgJVollzG) 

Niedersachsen Zusätzliche Besuche zur Erreichung des Vollzugszieles oder für bestimmte persönliche An-
gelegenheiten; unbeaufsichtigte Langzeitbesuche von Angehörigen (§ 25 Abs. 2 NJVollzG)

Bei der Festlegung von Dauer und Häufigkeit der Besuche und der Besuchszeiten sind auch 
die allgemeinen Lebensverhältnisse der Besucherinnen und Besucher, insbesondere diejeni-
gen von Familien mit minderjährigen Kindern, zu berücksichtigen (§ 25 Abs. 3 NJVollzG)

Sachsen Ausführungen oder Ausgänge, die der Pflege von Kontakten mit Angehörigen und Be-
zugspersonen dienen, können auf die Besuchszeit angerechnet werden (§ 26 Abs. 1 S. 3 
SächsStVollzG)

Zusätzliche Besuche zur Eingliederung der Gefangenen oder für bestimmte persönliche 
 Angelegenheiten (§ 26 Abs. 3 SächsStVollzG)

Unbeaufsichtigte Langzeitbesuche zur Pflege der familiären Kontakte möglich (§ 26 Abs. 4 
SächsStVollzG)

Quelle: Auswertung der Justizvollzugs- und Strafvollzugsgesetze der Länder.

Über die gesetzlichen Regelungen hinaus gibt es 
in einigen Bundesländern laut Aussage der Jus-
tizministerien familienfreundliche Praktiken bei 
Besuchen minderjähriger Kinder. So berichtet 
beispielsweise das bayerische Landesjustizmi-
nisterium über Elterntage in einigen JVAs. Aus 
Hessen werden zusätzliche Besuchsregelungen für 
Gefangene mit minderjährigen Kindern berichtet, 
beispielsweise einzelfallabhängige Familien- und 
Langzeitbesuche. Außerdem gibt es Familien-

projekte, zu denen Angehörige und Kinder der 
Gefangenen eingeladen werden.290 

5.4.3 „Setting“ von 
Besuchsmöglichkeiten 

Die Besuche bei Inhaftierten finden in der Regel 
in einem Rahmen („Setting“) statt, meist in einem 
Raum mit mehreren tischen, an denen die Gefan-
genen gleichzeitig Besuch empfangen können. Aus 

290 Antwort der Landesjustizministerien auf Fragebogen des Deutschen Instituts für Menschenrechte (Stand Mai 2017).



DAS REcHt VoN KINDERN AUF KoNtAKt ZU IHREM INHAFtIERtEN ELtERNtEIL88

Sicherheitsgründen sind die tische in einigen JVAs 
mit trennblenden versehen. Körperkontakt ist in 
der Regel untersagt und in einigen wenigen Justiz-
vollzugsanstalten ist die Kommunikation sogar nur 
durch eine trennscheibe möglich.291 Hinzu kommt, 
dass auch die Anzahl der für einen Besuch zuge-
lassenen Personen in der Regel auf drei Personen 
beschränkt wird.

Aus der Praxis wird dabei beispielsweise von 
folgenden Problemen und Fragen berichtet: wer 
darf zu Besuch kommen, wenn die Familie mehr 
als vier Personen umfasst? Muss das Lieblings-
kuscheltier bei der Sicherheitskontrolle in ein 
Schließfach eingeschlossen werden? Lässt sich 
ein Kind im Krabbelalter dazu bewegen, während 
der gesamten Besuchszeit auf dem Schoß sitzen 
zu bleiben und unter Umständen davon abzu-
halten, den ihm gegenüber sitzenden Elternteil zu 
berühren?292

Die Analyse der Strafvollzugs- und Justizvollzugs-
gesetze der Länder gibt keine Auskunft darüber, 
inwieweit dieses Setting bei Kindern als Besuchen-
de bestehen bleibt. Unklar ist, ob es hier eventuell 
schriftlich fixierte Vorgaben (Mindeststandards, 
Handlungsleitfäden o. Ä.) für den Besuch von Kin-
dern gibt. Aus diesem Grund wurden die Landes-
justizministerien nach solchen Standards bezie-
hungsweise bekannten „Settings“ gefragt. Hier 
ein Überblick über einige der genannten Formate 
für Besuche von Kindern bei ihrem inhaftierten 
Elternteil:293
– Familienbesuchsräume (mit Spielecken u.v.m.)
– Familienfreizeiten  

(teilweise auch außerhalb der JVAs)
– Langzeitbesuche (in Familienapartments)

Sonderbesuche mit Sportangeboten– 

In Hessen können die Justizvollzugsanstalten 
zusätzliche einzelfallabhängige Besuchsregelun-
gen für Gefangene mit minderjährigen Kindern 
erlassen. Andere Bundesländer verweisen auf 

besondere Besuchs bereiche, in denen Körperkon-
takt zwischen Kindern und Inhaftierten erlaubt ist 
(Bayern) oder auf kindgerecht gestaltete Bereiche 
beziehungsweise Familienbesuchsräume mit Kin-
derspielzeug (Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, 
Saarland).294 

In Sachsen wurden im Berichtszeitraum „Mindest-
standards für familienfreundliche Besuchsberei-
che in den sächsischen Justizvollzugsanstalten“295 
entwickelt, die als verbindliche Standards für den 
Justizvollzug aufgenommen wurden und die Be-
reiche Räumlichkeiten/Ausstattung, Personal und 
Besuchszeiten umfassen.

Gute Praxis: Familiensensibler Vollzug im 
Landesgesetz in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein hat im Berichtszeitraum 
sein Landesstrafvollzugsgesetz novelliert und 
Regelungen zur Familienorientierung bezie-
hungsweise zum sogenannten familiensensi-
blen Justiz- und Strafvollzug eingeführt. § 24 
Absatz 2 des Landesstrafvollzugsgesetzes 
benennt nun einen konkreten Auftrag des Jus-
tizvollzugs den Kindern Inhaftierter gegenüber: 
Dieser soll im Einvernehmen mit dem Jugend-
amt den Erhalt und die Pflege der Beziehungen 
zwischen Inhaftierten und ihren minderjährigen 
Kindern fördern und für Besuche und Kontakte 
geeignete Räumlichkeiten vorhalten.296 Laut 
Landesjustizministerium gibt es in einer der 
sechs JVAs des Landes nun einen separaten 
Familienbesuchsraum sowie vier Langzeitbe-
suchsräume, die wie ein kleines Apartment auf-
gebaut sind, mit wohnzimmer, Kinderzimmer, 
Kochzeile und Duschbad.297

291 Roggenthin (2012), S. 3.
292 treffpunkt e.V. (2016).
293 Quelle: Antwort der Landesjustizministerien auf Fragebogen des Deutschen Instituts für Menschenrechte (Stand Mai 2017)
294 Antwort der Landesjustizministerien auf Fragebogen des Deutschen Instituts für Menschenrechte (Stand Mai 2017).
295 Der Inhalt der Mindeststandards wird ausgeführt in einer Kleinen Anfrage (Landtag Sachsen 2016). 
296 Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe in Schleswig-Holstein (Landesstrafvollzugsgesetz Schleswig-Holstein – LStVollzG SH) vom 

21. Juli 2016.
297 Antwort der Landesjustizministerien auf Fragebogen des Deutschen Instituts für Menschenrechte (Stand Mai 2017).

https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fges%2Fshlstvollzg%2Fcont%2Fshlstvollzg.inh.htm&showParallelFundstellenReadable=False
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5.4.4 Rolle freier Träger und 
zivilgesellschaftlicher Organisationen 

Neben den Justizvollzugsanstalten selbst bemühen 
sich insbesondere freie träger, Vereine, Initiativen 
und zivilgesellschaftliche organisationen, den 
Kontakt zwischen Inhaftierten und ihren Familien, 
insbesondere Kindern, aufrechtzuerhalten. Sie 
bringen sich aktiv in die Gestaltung der Besuchs-
zeiten der Kinder von Inhaftierten ein und bieten 
Angebote für die betroffenen Kinder mit anderen 
von Inhaftierung betroffenen Kindern an (Ferien-
camps, regelmäßige Spielgruppen etc.). Sie sind 
wichtige Akteure, um staatliches Handeln, bei-
spielsweise in der Praxis der JVAs (hinsichtlich der 
Ausgestaltung der Besuchszeiten), zu ergänzen 
sowie fehlende aktive Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe auszugleichen. Sie mobilisieren in 
der Regel zusätzliches ehrenamtliches Engage-
ment in der Begleitung von Inhaftierten und ihrer 
Familienangehörigen. 

Selbstverständlich sollten diese Angebote vom 
Staat nicht genutzt werden, um seine eigenen 
Umsetzungsaktivitäten im Hinblick auf die Vor-
gaben der UN-KRK zu begrenzen. Aber auch bei 
vollumfänglicher Umsetzung von rechtlichen Vor-
gaben leisten freie träger und zivilgesellschaftliche 
organisationen mit ihrem Engagement, das gerade 
in der Pflege von persönlichen Beziehungen liegt, 
eine außerordentlich wichtige Unterstützung für 
die Inhaftierten und ihre Angehörigen. 

Gefängnisseelsorger_innen298 sowie die Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe (BAG-
S)299 formulieren regelmäßig Handlungsempfeh-
lungen für einen familien- und kindersensiblen 
Vollzug. Sie fordern schon lange, dass der Voll-
zug auch die Angehörigen und insbesondere die 
Kinder der Gefangenen mit in den Blick nehmen 
solle.300 Doch trotz dieser Positionierungen fehlt 

es in Deutschland immer noch an einer staat-
lichen Förderung, die die Vernetzung der existie-
renden nicht staatlichen Akteure auf Bundesebene 
ermöglicht. Durch eine solche Vernetzung könnten 
Erfahrungen gebündelt und nachahmungswürdige 
Projekte entwickelt werden – ein gemeinsamer 
Einsatz für die Rechte der Kinder von Inhaftierten 
wäre so möglich.301 

Auf europäischer Ebene wurde 2000 das Netzwerk 
Eurochips gegründet. Ziel des Netzwerkes – das 
2013 den Namen in children of Prisoners Europe 
geändert hat – ist es, Kindern von Inhaftierten 
eine Stimme zu geben, den Fachdiskurs über die 
besondere Situation dieser Kinder zu befördern 
und Fachkräfte und Verantwortungträger_innen 
im politischen Bereich zu schulen und zu beraten. 
Unter dem titel „Not my crime, still my senten-
ce“302 startete im Mai 2017 eine Kampagne, deren 
Ziel die weiterentwicklung von Besuchsmöglich-
keiten für Kinder von Inhaftierten ist.303

5.5 Informationen für Kinder 
Kinder von Inhaftierten müssen selbstverständlich 
zunächst Informationen darüber erhalten, wo sich 
ihr inhaftierter Elternteil befindet. Dies ergibt sich 
unter anderem aus Artikel 9 Absatz 4 UN-KRK.304 
Demnach hat der Vertragsstaat die Pflicht, auf An-
trag der Eltern bei Freiheitsentziehung oder Frei-
heitsstrafe Auskunft über den Verbleib des oder 
der inhaftierten Familienangehörigen zu erteilen. 
Artikel 13 und 17 UN-KRK gewähren darüber hinaus 
das Recht des Kindes auf Zugang zu Informatio-
nen. Daraus folgt, dass Kinder auf eine ihrem 
Alter und Entwicklungsstand angemessene weise 
darüber informiert werden sollen, was mit einer 
Inhaftierung verbunden ist. 

298 Evangelische Konferenz der Gefängnisseelsorge in Deutschland (2014).
299 Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe (2012).
300 Roggenthin (2016), S. 170.
301 Entsprechende Hoffnungen gab es sowohl im Zusammenhang mit dem Eltern-Kind-Projekt chance aus Baden-württemberg als auch mit 

dem aus coPING resultierenden Projekt takt e.V. Eine Infrastrukturförderung für die Koordination einer Vernetzungsarbeit bestehender 
Angebote konnte aber in keinem der Projekte finanziell abgesichert werden. 

302 In deutschen Publikationen als „unschuldig mitbestraft“ übersetzt.
303 Mehr Informationen unter: http://childrenofprisoners.eu.
304 Eine weitere Rechtsgrundlage ist Artikel 18 Absatz 1 d) des Internationalen Übereinkommens zum Schutze aller Personen vor dem 

Verschwindenlassen.

http://childrenofprisoners.eu
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In Deutschland wird grundsätzlich über den Ver-
bleib von Inhaftierten informiert. Die Landesjustiz-
ministerien wurden nach speziellen Informations-
materialien und/oder Informationsangeboten für 
Kinder von Inhaftierten gefragt. Gemeint waren 
damit sowohl Informationen über Unterstützungs-
angebote und Besuchsmöglichkeiten für betrof-
fene Kinder als auch kindgerechte Informationen 
darüber, wie eine Strafvollzugsanstalt von innen 
aussieht, welche Regeln dort gelten, wer dort 
ein- und ausgeht und warum es dort beim Einlass 
Sicherheitskontrollen gibt.

Einige Bundesländer berichten, dass sie allgemei-
ne Informationsmaterialien für die Inhaftierten 
und ihre Angehörigen vorhalten. Sechs von ihnen 
(Nordrhein-westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Hessen) 
nannten Informationsmaterialien, die speziell 
für Kinder konzipiert sind oder die betroffenen 
Kindern empfohlen werden. Als Materialen Dritter 
wurden unter anderem jene des Eltern-Kind-Pro-
jekts chance in Baden-württemberg (in Form von 
Flyern und Informationsbroschüren)305 empfoh-
len sowie Internetseiten, wie beispielsweise der 
caritas onlineberatung306. Einige Landesjustiz-
ministerien verwiesen auch auf eigene Materialien 
der einzelnen JVAs. Der folgende Infokasten gibt 
einen Einblick, welche Informationsmaterialien für 
Kinder Inhaftierter zur Verfügung stehen.307 

Beispiele: 
Informationsmaterialien für Kinder308

– Broschüren / Flyer
– Film309
– Kinderbücher, die die Haftsituation 

erklären.310
– Individuelle Fotobücher der jeweiligen JVAs
– Poster311
– websites (eigene)
– Hinweis auf externe websites

5.6 Sensibilisierung von 
Fachkräften 

Neben der Information der Kinder selbst steht 
auch die Sensibilisierung aller mit den betroffe-
nen Kindern befassten Fachkräfte im Blickpunkt, 
seien es die Beschäftigten im Justizvollzug, die 
die Kinder bei einem Besuch im Eingangsbereich 
in Empfang nehmen, die Erzieher_innen in einer 
Kita oder die Lehrkräfte in einer Schule. Vielfach 
kritisiert wird von involvierten Projekten und Initia-
tiven, dass die Kinder- und Jugendhilfe sich nicht 
grundsätzlich als zuständig für die betroffenen 
Familien erklärt. Sie weiß oftmals nicht um die 
Hilfebedürftigkeit der Kinder von Inhaftierten und 
deren besondere Bedarfe und trägt somit keine 
Angebote an die Kinder heran.312 

All diese mit den Kindern von Inhaftierten im Um-
gang stehenden Fachkräfte gilt es über die Rechte 
der Kinder zu informieren – über den Perspektiv-
wechsel, den sie in ihrer Praxis aufgrund der Kin-

305 Das Eltern-Kind-Projekt (mit Fokus auf die Rechte der Kinder) bietet Familien kostenlose Unterstützung während der Haft eines Elternteils 
und in der wiedereingliederungsphase an. Es handelt sich um ein von der Landesstiftung Baden-württemberg von 2011 bis 2016 
gefördertes Projekt. Siehe: http://www.projekt-chance.de/?eltern-kind-projekt-chance,46 (abgerufen am 13.10.2017).

306 Hier erhalten Kinder Informationen dazu, wie eine JVA von innen aussieht, wie der tagesablauf im Vollzug in der Regel gestaltet ist, was es 
bei einem Besuch zu beachten gilt und welche Unterstützungsangebote es gibt. Besonders hervorzuheben sind hier die kleinen Erklär-
Videos, die Kinder-Reporter beim Interview mit Leitungen von Justizvollzugsanstalten oder aber teilnehmer der Väter-Gruppe in einer JVA 
zeigen: www.besuch-im-gefaengnis.de (abgerufen am 13.10.2017).

307 Antwort der Landesjustizministerien auf Fragebogen des Deutschen Instituts für Menschenrechte (Stand Mai 2017).
308 Quelle: Antwort der Landesjustizministerien auf Fragebogen des Deutschen Instituts für Menschenrechte (Stand Mai 2017).
309 Beispielsweise Erklärfilm der caritas „wie ist das mit Besuchen im Gefängnis?“: http://besuch-im-gefaengnis.de/poster/jemanden-im-

gefaengnis-besuchen#wenn-du-deine-eltern-im-gef%c3%A4ngnis-besuchen-m%c3%B6chtest (abgerufen am 16.11.2017).
310 Eine Zusammenstellung von „Leseempfehlungen für Kinder von Inhaftierten“ findet sich beispielsweise hier: Bundesarbeitsgemeinschaft 

für Straffälligenhilfe (2012).
311 Beispielsweise Poster „Mein Besuch im Gefängnis“, herausgegeben von Freiräume – Diakonie für Bielefeld GgmbH: http://bag-s.de/nc/

aktuelles/aktuelles0/article/plakat-erklaert-kindern-personenkontrolle/ (abgerufen am 17.10.2017).
312 Sauermann (2016).

http://www.projekt-chance.de/?eltern-kind-projekt-chance,46
http://www.projekt-chance.de/?eltern-kind-projekt-chance,46
http://www.besuch-im-gefaengnis.de/
http://www.projekt-chance.de/?eltern-kind-projekt-chance,46
http://www.besuch-im-gefaengnis.de
http://besuch-im-gefaengnis.de/poster/jemanden-im-gefaengnis-besuchen#wenn-du-deine-eltern-im-gef%c3%A4ngnis-besuchen-m%c3%B6chtest
http://besuch-im-gefaengnis.de/poster/jemanden-im-gefaengnis-besuchen#wenn-du-deine-eltern-im-gef%c3%A4ngnis-besuchen-m%c3%B6chtest
http://bag-s.de/nc/aktuelles/aktuelles0/article/plakat-erklaert-kindern-personenkontrolle/
http://bag-s.de/nc/aktuelles/aktuelles0/article/plakat-erklaert-kindern-personenkontrolle/
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derrechte vornehmen müssen. Ein gutes Beispiel 
ist hier der partizipativ entwickelte „Leitfaden zum 
Umgang mit Kindern von Inhaftierten“ von treff-
punkt e.V., der Fortbildungseinheiten für Justiz-
vollzugsbeamt_innen, Lehrkräfte sowie Fachkräfte 
der Kinder- und Jugendhilfe enthält.313

5.7 Fazit
Die Inhaftierung eines Elternteils ist für Kinder 
mit massiven Einschnitten in ihrem Alltag ver-
bunden. Kinder Inhaftierter haben – im Vergleich 
zu anderen Kindern in ihrer Altersgruppe – ein 
höheres Risiko, psychisch zu erkranken. Durch 
die plötzlich eintretende trennung müssen der 
Alltag und die Beziehungen in der Familie neu 
organisiert werden. Untersuchungen zeigen, dass 
der regelmäßige Kontakt zwischen Kindern und 
ihren inhaftierten Elternteilen sehr wichtig für 
deren wohlbefinden ist. Doch nicht nur das: Die 
UN-Kinderrechtskonvention schreibt das Recht 
auf unmittelbaren Kontakt zwischen inhaftierten 
Eltern und ihren Kindern (Artikel 9) sowie die 
Beachtung des Vorrangs des Kindeswohls, wenn 
der Staat – wie etwa durch die Inhaftierung – in 
das Eltern-Kind-Verhältnis eingreift (Artikel 3) vor. 
Sie hat bindende wirkung nicht nur für den Bund, 
sondern auch für die Länder.314

Vor diesem Hintergrund hat die Monitoring-Stelle 
UN-Kinderrechtskonvention untersucht, inwieweit 
die Regelungspraxis in den Bundesländern auf die 
Belange von Kindern Inhaftierter Rücksicht nimmt. 
Dazu wurden die Strafvollzugs- und Justizvollzugs-
gesetze aller Bundesländer ausgewertet sowie die 
Landesjustizministerien befragt. 

Im Ergebnis wird deutlich, dass es keine verläss-
lichen Daten zur Anzahl der betroffenen Kinder 
gibt; dass die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der 
Mindestbesuchszeit im Monat aus dem Blickwin-
kel betroffener Kinder sehr knapp bemessen sind; 

dass es wenig kindgerechte Besuchsräumlichkei-
ten in den JVAs gibt; und dass es wenige Informa-
tionsmaterialien für Kinder sowie mit den Kindern 
arbeitende Fachkräfte (Justizvollzugsbeamt_innen, 
Lehrkräfte und Erzieher_innen) gibt. In der Pra-
xis der JVAs gibt es verschiedene gute Beispiele, 
Engagement und Ideen, die für die verbesserte 
Berücksichtigung von Kinderinteressen auch in 
anderen JVAs genutzt werden können.

Um den Vorgaben aus der UN-Kinderrechtskon-
vention gerecht zu werden, braucht es unter 
anderem eine systematische Erfassung, wie viele 
Kinder in Deutschland von der Inhaftierung eines 
Elternteils betroffen sind. Sie ist aus kinderrecht-
licher Perspektive eine wichtige Grundlage, die 
die politische Planung etwaiger Unterstützungs-
angebote ermöglichen würde. Dem Beispiel 
Schleswig-Holsteins folgend, sollten die Länder 
in ihren Straf- und Justizvollzugsgesetzen oder in 
untergesetzlichen Regelungen zudem das eigene 
Recht der Kinder auf den persönlichen Kontakt 
zum Elternteil und die Berücksichtigung des 
Kindeswohls bei der Ausgestaltung von Besuchen 
deutlich machen. 

Die Kinder- und Jugendhilfe sollte Kinder von In-
haftierten als eine Zielgruppe identifizieren, für 
die es eigens zugeschnittene Hilfeangebote geben 
sollte, und entsprechende Angebote aktiv an diese 
Zielgruppe herantragen. Hinzu kommt, dass die 
Praxis des Justizvollzugs bei der Gewährung von 
Besuchsrechten, bei der Schaffung von Besuchs-
möglichkeiten in angemessenen Räumlichkeiten, 
bei der Information der Kinder etc. so ausgestaltet 
werden sollte, dass sie das Alter und den Ent-
wicklungsstand der Kinder berücksichtigt. Hierbei 
gilt es, gute Erfahrungen aus den Bundesländern, 
von einzelnen JVAs und aus dem Ausland bun-
desweit bekannt zu machen sowie kindgerechte 
Materialien und Angebote vorzuhalten und zu 
verbreiten.315 

313 treffpunkt e.V. (2016).
314 cremer (2012). 

315 Hier einige Beispiele: Poster zur Einlasskontrolle der BAG-S: http://www.bag-s.de/aktuelles/aktuelles0/article/plakat-erklaert-
kindern-personenkontrolle/; website Juki-online.de von treffpunkt e.V: https://juki-online.de/startseite.html; website des Deutschen 
caritasverbandes: http://besuch-im-gefaengnis.de/; online-Beratung des Deutschen caritasverbandes: https://www.caritas.de/
hilfeundberatung/onlineberatung/kinderjugendelternfamilie

http://www.bag-s.de/aktuelles/aktuelles0/article/plakat-erklaert-kindern-personenkontrolle/
http://www.bag-s.de/aktuelles/aktuelles0/article/plakat-erklaert-kindern-personenkontrolle/
https://juki-online.de/startseite.html
http://besuch-im-gefaengnis.de/
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/kinderjugendelternfamilie
https://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/kinderjugendelternfamilie
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Bei der Planung von Maßnahmen sollte nicht zu-
letzt, gemäß den Vorgaben aus Artikel 12 UN-Kin-
derrechtskonvention, die Meinung der betroffenen 
Kinder selbst berücksichtigt werden. Sie sollen 
die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und zu 
treffen und gegebenenfalls eigene Positionen und 
Vorschläge für eine bessere Verwirklichung ihrer 
Rechte zu formulieren. 
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